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beiträge und Untersuchungen aufgestellt: 

„Objektplanung Tunnelbau“ 

Müller + Hereth
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„Verkehrsuntersuchung mit Gutachten“ 

Schuh & Co. GmbH System- und Verkehrstechnik, Goethestr. 17, 821 1 0 Germering, 
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Prof. Dr.-Ing. Kurzak, Gabelsberger Str. 53, 80333 München, 

für die Verkehrsentwicklunq und Proqnose 

(in Anlaqe 4 zum Erläuterunqsbericht Unterlaqe 1 dieses Entwurfes) 

„Hydraulische Berechnung“ (2D — Wasserspiegelberechnung für maßgebendes Hoch- 

wasser) lngenieurgesellschaft KEMPA mbh, Frankenstraße 6, 93059 Regensburg 

@etaillierte Textteile und Pläne in Unterlaqe 18.1 und 18.2 dieses Entwurfes) 
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0 Vorbemerkungen 

0.1 Planfeststellungsverfahren 

Gegenstand eines Planfeststellungsverfahrens sind Vorhaben, die eine Vielzahl von öffentlichen 

und privaten Belangen berühren und vielfach auch die Entwicklung eines größeren Gebietes be- 

einflussen (z.B. Straßen, Kanäle, Flughäfen, Eisenbahnlinien, AbfalIbeseitigungsanlagen oder 

auch künstliche Seen). Statt in allen durch ein solches Vorhaben berührten Rechtsbereichen ge- 

sonderte behördliche Entscheidungen (wie z.B. öffentlich—rechtliche Genehmigungen, Erlaubnisse, 

Bewilligungen, Zustimmungen) zu erteilen, wird ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt, das 

in der Hand einer oberen Behörde liegt (hier: Regierung von Niederbayern). Die anderen Behör— 

den, deren Zuständigkeiten berührt sind, werden an diesem Verfahren ebenso beteiligt, wie die 

betroffenen Bürger und Gemeinden. Die Stellungnahmen werden ausgewertet und bei unter- 

schiedlichen Beurteilungen der geplanten Lösung gegeneinander abgewogen. EnNeist sich das 

Vorhaben unter Berücksichtigung der Abwägung und daraus resultierender Planungsänderungen 

insgesamt als genehmigungsfähig, wird der Plan durch Beschluss der zuständigen Behörde (hier: 

Regierung von Niederbayern) „festgestellt". 

Dieser Beschluss regelt umfassend alle öffentlich—rechtlichen Beziehungen zwischen dem Träger 

des Vorhabens, öffentlichen Rechtsträgern und privaten Betroffenen. 

0.2 Zweck der Planfeststellung 

Straßenbauvorhaben greifen regelmäßig in tatsächliche Verhältnisse ein und berühren beste- 

hende Rechtsverhältnisse. Zweck der Planfeststellung ist es, zur umfassenden Problembewälti- 

gung alle durch das Vorhaben berührten öffentlich—rechtlichen Beziehungen zwischen dem Träger 

der Straßenbaulast und anderen Betroffenen umfassend rechtsgestaltend zu regeln 

Insbesondere wird in der Planfeststellung darüber entschieden 

o welche Grundstücke oder Grundstücksteile für das Vorhaben benötigt werden, 

o wie die öffentlich-rechtlichen Beziehungen im Zusammenhang mit dern Vorhaben gestaltet ‘ 

werden, 

o welche Folgemaßnahmen an anderen Anlagen erforderlich werden, 
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o wie die Kosten bei Kreuzungsanlagen zu verteilen sind (vgl. die Straßen-Kreuzungsricht- 

linen — StrKR und die Fernstraßen/Gewässer-Kreuzungsrichtlinien — StraWaKR -‚ Bekannt- 

machung vom 14. Ap'ril 1976, MABI. 8.440, 455; ber. 3.603, zuletzt geändert durch Num- 

mer 29 der Bekanntmachung vom 16. September 1982, MABI 8.565), 

o ob und welche Lärmschutzmaßnahmen geboten sind, 

o ob und welche sonstigen Vorkehrungen oder Anlagen zum Wohl der Allgemeinheit oder 

zur Vermeidung nachteiliger Wirkungen auf Rechte anderer erforderlich sind und 

o welche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen gemäß 5 15 des Bundesnaturschutzgesetzes 

(BNatSché) bei Beeinträchtiguflgen von Natur und Lafidschaft erforderlich sind. 

Ist mit dern Straßenbauvorhaben die gestattungspflichtige Benutzung eines Gewässers verbun- 

den, so entscheidet die Regierung im Einvernehmen mit den zuständigen Behörden auch über die 

Erteilung der Erlaubnis oder Bewilligung. Der Planfeststellungsbeschluss und die wasserrechtliche 

Gestattung sollen in einem Beschluss zusammengefasst werden. 

0.3 Im Planfeststellungsverfahren nicht zu treffende Entscheidungen 

Die Einleitung eines Flurbereinigungsverfahrens kann durch Planfeststellungsbeschluss nicht an- 

geordnet werden. 

Im Planfeststellungsverfahren werden keine privatrechtlichen Entscheidungen getroffen. So wird 

z.B. nicht über Bedingungen zum Kauf eines Grundstückes oder über die Höhe einzelner Entschä- 

digungen entschieden. 

Die Baulast aller von dieser Planfeststellung berührten baulichen Anlagen (wie Straßen, Wege, 

Wasser- und Kanalleitungen, etc.) sowie die Einzelheiten dazu regelt das in Unterlage 11 beige- 

fügte Regelungsverzeichnis.
' 

Die Mitbenutzung von Straßen für Leitungen der öffentlichen Versorgung und Entsorgung richtet 

sich nach bürgerlichem Recht, wenn die Voraussetzungen nach Art. 22, Abs.2 BayStrWG vorlie-- 

gen. Das gleiche gilt für andere im öffentlichen Interesse verlegte Leitungen, z.B. Gasleitungen. 

In der Planfeststellung ist jedoch darüber zu entscheiden, ob bzw. in welcher Weise im Straßen- 

körper liegende Anlagen geändert (z.B. seitlich oder tiefer verlegt), gesichert oder in welchem Um- 

fang sie ggf. beseitigt werden müssen. 

Im PlanfeststeI|ungsbeschluss, insbesondere im Regelungsverzeichnis, sind hierüber keine Kos- 

tenregelungen zu treffen.
7 

Es können lediglich Hinweise auf außerhalb des Verfahrens abgeschlossene oder noch abzu- 

schließende Vereinbarungen gegeben werden. 
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0.4 Verhältnisse zum Privatrecht 

Die Planfeststellung greift nicht in Privatrecht ein, schafftjedoch die Grundlage für die Enteignung. 

Sie macht Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern qder sonstigen Berechtigten nicht ent- 

behrlich. 

1 Darstellung des Vorhabens 

1.1 Planerische Beschreibung 

Die B 533 ist eine wichtige Verkehrsachse, verbindet die A3 (kontinentale Verbindungsfunktions- 

stufe) mit der B 85 (überregionale VerbindungsfunktionsstufeVF8 ||) und der B 12 (großräumige 

Verbindungsfunktionsstufe VFS |). 

Sie beginnt bei der Autobahnanschlussstelle Hengersberg und verläuft in nordöstlicher Richtung 

über die Landkreisgrenze Deggendorf / Freyung-Grafenau nach Schönberg (B 85) und weiter nach 

Grafenau. Sie endet an der Bundesstraße 12 bei Freyung.
_ 

Insbesondere in den Landkreisen Deggendorf und Freyung-Grafenau kommt der Bundesstraße 

533 eine Herausragende Verkehrsbedeutung zu. 
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Im Verlauf der B 533 werden zahlreiche Ortschaften und Ansiedlungen, insbesondere die Frem- 

denverkehrsgebiete im Nationalparkgebiet um Grafenau, Schönberg und Innernzell an den Do- 

nauraum und das überregionale Verkehrsnetz angebunden. 

Auch der Landkreis Regen baut derzeit die Kreisstraße REG 12 mit der Umgehung Kirchberg im 

Wald aus, als leistungsfähige Erschließung für den Landkreis von Zwiesel bis Hangenleithen und 

von dort zur B 533 bei Lalling. 

Das Vorhaben B 533 Neubau Ortsumgehung Auerbach dient der Verbesserung der Verkehrssi- 

cherheit und Verkehrsqualität. Auerbach ist dabei die letzte verbliebene Ortschaft der B 533 nach 
' 

Schönberg mit demÄnschluss an die Bundesstraße 85. 
. ' 

Die “Ortsumgehung Auerbach ist sowohl im Vordringlichen Bedarf der letzten Bedarfspläne wie 

auch des geltenden Bedarfsplanes für die Bundesfernstraßen enthalten (6. FStrAbÄndG vorn 23. 

Dezember 2016). 

Das Straßenbauvorhaben beginnt ab Abschnitt 170: Station 1,196 und verlässt die bestehende 

B 533 in Richtung Südosten. Die Ortschaft Auerbach wird südöstlich umgangen. 

Bei Abschnitt 200: Station 0,715 schließt die Umgehung wieder an die bestehende B 533 an, 

Von der Straßenbaumaßnahme ist räumiich die Gemeinde Auerbach im Landkreis Deggendorf 

betroffen Verkehrliche Auswirkungen ergeben sich auf die DEG 14 und die DEG 25. 

Kostenträger für die Gesamtmaßnahme ist die Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßenver- 

waltung). 

Gemäß den Richtlinien für Integrierte Netzgestaltung (RIM 2008) wird die B 533 in die Kategorien- 

gruppe LS (Landstraßen) eingeordnet. Sie umfasst anbaufreie‚ einbahnige Straßen außerhalb be- 

bauter Gebiete. Aufgrund der funktionalen Gliederung des überörtlich bedeutsamen Straßennet- 

zes in Bayern ist die B 533 in diesem Abschnitt der Verbindungsfunktionsstufe (VPS Il) zuzuord- 

nen. 

Sie dient der Verbindung der Oberzentren Deggendorf! Plattling und Budweis in Tschechien. 

Daraus ergibt sich für die vewvendeten Elemente der Linienführung im Lage— und Höhenplan (ge- 

mäß dem Entwurf der RAL, Richtlinien für die Anlage von Landstraßen), nach Prüfung und An- 

wendung der Entwurfs- und Betriebsmerkmale, eine niederrangige Entwurfsklasse 3 (EKL 3) bei 

der Neuplanung der Ortsumgehung Auerbach. 

Das Projekt wirkt zudem Erreichbarkeitsdefiziten bei der Anbindung der Mittelzentren Grafenau 

und Freyung an das 0berzentrum Deggendorf/ Plattling entgegen. Die bisherige B 533 soll im 

Bereich westwäds der bestehenden Ortsdurchfahrt Auerbach zur DEG 14 und lim östlichen Teil 
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zur GVS abgestuft werden. Die erforderlichen Abstufungen werden im Planfeststellungsverfahren 

behandelt und im PlanfeststellungsbeschIuss verfügt. 

1.2 Straßenbauliche Beschreibung 

Länge der durchgehenden Baustrecke B 533 OU Auerbach: 1,400 km 

Querschnitt B 533: 
V _ 

RQ 11 (EKL 3) einbahnig zweistreifig
V 

Vorhaben prägende Bauwerke: BW 01 Brücke L= 124 m 3—Feldbauwerk 

BW 02 Tunnel L= 350 m bergmännisch 

L = 370 m Gesamtlänge 

BW 03 Brücke L- 25,60 m Einfeldbauwerk 

Stützkonstruktion L 69,00 m H= bis 6 m 

Vorhandene Strecken- und Verkehrscharakteristik: 

Die vorhandene Strecken- und Verkehrscharakteristik ist gekennzeichnet durch teilweise beengte 

Fahrstreifen (ca. 3,25 m) und Krümmungsradien, die den heutigen Anforderungen an die Verkehrs- 

sicherheit nicht mehr genügen Der vorhandene Straßenzug ist zudem durch Zwangspunkte und 

die örtliche Topographie geprägt. Schlechte Sichtverhältnisse infolge der nahen Bestandsbebau- 

ung sowie zahlreiche Einzelzufahrten sind die damit einhergehenden negativen Begleiterschei- 

nungen. Die Bundesstraße durchtrennt die Gemeinde und den Ortskern. 

Die B 533 entspricht im vorliegenden Abschnitt nicht mehr den heutigen Anforderungen des weit- 

räumigen Verkehrs sowie dem Sicherheitsbedürfnis der Bürger in einer Gemeinde. 

Das Verkehrsbild zeigt sich übenNiegend als Wirtschafts— und Berufsverkehr (siehe Verkehrsgut- 

achten) 

Vorgesehene Strecken- und Verkehrscharakteristik:
_ 

Es handelt sich bei der Ortsumgehung Auerbach um den „letzten Ausbauabschnitt der B 533" 

zwischen der Ortsumgehung Schwarzach (Hengersberg) im Süden, die 2012 fertig gestellt wurde 

und dem angrenzenden Ausbau nördlich Mapferding aus dem Jahr 1998. 

Mit dem geplanten Bau soll eine der Verbindungsstufe enfsprechend homogene Charakteristik auf 

der Gesamtstrecke entstehen. Dabei werden angemessene Reisegeschwindigkeiten und eine 
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Verbesserung der Verkehrssicherheit u.a. durch eine teilhöhenfreie Kreuzung mit dem nachgeord- 

neten Straßennetz erreicht. Weiterhin entsteht eine Verkehrstrennung zwischen der Haupttrasse 

und dern untergeordneten Wegenetz. Mit Hilfe von parallel geführten Wegen unter Vermeidung 

von Einzelzufahrten wird insgesamt eine hohe Verkehrssicherheit und Verkehrsqualität mit hoher 

Leistungsfähigkeit geschaffen. 

1.3 Streckengestaltung 

Be'i der Wahl der Linie in Lage und Höhe wurde'darauf geachtet, einen Konsens zwischen Mensch, 

Natur und Landschaft zu finden. 

Die neue Streckenführung der Bundesstraße 533 entspricht in diesem Planungsabschnitl durch 

ihre Linienführung, den moderaten Steigungsverhältnissen und dern vorgesehenen Ausbaukon— 

zept einer leistungsfähigen, überregional bedeutenden Straßenverbindung, die den gestellten Ver- 

kehrsanforderungen gerecht wird. 

Ein Schwerpunkt der Streckengestaltung ist die Einbindung der Trasse im Gelände. 

Für die Festlegung der Tunneltrassierung wurden zwei Varianten näher untersucht. 

Mit der Entscheidung für die Plantrasse und den Tunnel wird der südliche Bergrücken des Ortes 

Auerbach bestmöglich geschont. 

lm Vorfeld wurden zwei Trassenkorridore (Wahltrassen) mit insgesamt 4 Trassenvarianten (und 

zusätzlichen Untervarianten untersucht (vgll Abschnitt 3). 

Die Einbindung in die Landschaft erfolgt entsprechend der Iandschaftspflegerischen Begleitpla- 

nung. Die Gestaltung der Ingenieurbauwerke, die Hauptstrecke mit Dämmen und Geländeein- 

schnitten sowie den Straßenanschlüssen mit dem untergeordneten Wegenetz, soll sich harmo- 

nisch in die Landschaft einfügen. 

Die geplante Trasse ist das Ergebnis einer Untersuchung mit 6 Varianten (Unterlage 1, Anlage 1 

und 2). 

2 Begründung des Vorhabens 

2.1 Vorgeschichte der Planung, vorausgegangene Untersuchungen und Verfahren 

2.1.1 Projektziel in der Gesamthistorie 

Überlegun'gen und Planungen zu einer verkehrlichen Verbesserung und Entlastung durch eine 

Ortsumgehung von Auerbach reichen zurück bis Ende der 1970er Jahre, als der Straßenzug 

St 2133, vor der Aufstufung zur Bundesstraße zum 1.1.1992, bereits ab 1977 im Ausbauplan der 

Staatsstraßen in der 1. Dringlichkeit enthalten war. 
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Zunächst hatte der Freistaat Bayern, Straßenbauverwaltung, den Ausbau der Staatsstraße 2133 

von Schönberg (B 85) bis nach Hengersberg zurAutobahnanschlussstelle BAB A3 betrieben. Ziel 

war ein verkehrssicherer und leistungsfähiger Straßenzug für den abgeschiedenen grenznahen 

Landkreis Freyung-Grafenau an das Autobahnnetz im Donautal und die dortigen Wirtschafts- 

räume. Dieser Straßenzug wurde auch als „Autobahnzubringer" bezeichnet und durch den Frei- 

staat Bayern — Straßenbauvewvaltung — mit hohem Mitteleinsatz ausgebaut. 

In Staatsstraßenbaulast wurden bis 1992 u.a. die Ortsumgehungen Innernzell, Lalling, Hunding, 

Eusch_ertsfurth bis Mapferding kurz vor Auerbach realisiert. 
_ 

_
. 

Mit der Grenzöffnung 1989 erfolgte zum 1.1.1992 die Aufstufung zur B 533 aufgrund neuer her- 

ausgehobener Verkehrs- und Netzbedeutung in dieser nun grenzüberschreitenden Region. 

Der Bund, hier das Bundesverkehrsministerium, hatte sich zum AufstufungsZeitpunkt gegenüber 

dem Freistaat Bayern verpflichtet, die Ortsumgehungen OU Hengersberg und OU Auerbach 
schnellstmöglich umzusetzen. Daher sind beideProjekte auch in den jeweiligen Bedarfsplänen 

des Bundes enthalten. 

Die vorliegende OU Auerbach bildet somit den Lückenschluss im Ausbau des Gesamtstraßenzu- 
ges der B 533 von Hengersberg zur B 85 nach Schönberg (Länge ca.28 km) und weiter bis nach 

Grafenau. 

Parallel zur OU Auerbach wurde auch der Ausbau der A 3 zwischen dem Autobahnkreuz Deggen- 
dorf und der AS Hengersberg in den vordringlichen Bedarf des BVWP aufgenommen 
Dadurch erlangt natürlich auch der — davon berühr1e —— Ausbau der OU Auerbach eine noch grö- 
ßere Bedeutung. 

2.1.2 wichtiges Begleitprojekt: Kreisstraße REG 12 

Der westliche Landkreis Regen ist bislang nur über die B 11 Patersdorf - Deggendorf an das groß- 

räumige Verkehrsnetz angeschlossen Zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen ist 

es das Ziel, auch den östlichen Landkreis Regen zu stärken. So baut und plant der Landkreis 

Regen derzeit mit hohem Aufwand eine Ortsumgehung von Kirchberg LW. im Zuge der REG 12 
als leistungsfähige Verkehrsachse Zwiesel — Rinchnach — Kirchberg LW. — Hangenleithen — Lalling 

(B 533). Den Abschnitt Hangenleithen — Lalling haben die Landkreise Regen und Deggendorf be- 

reits vor Jahrzehnten aus diesem Grund mit hohem finanziellem Aufwand ausgebaut. 

Für die Wirksamkeit dieser Investitionen des Landkreises in diese Verkehrsschiene im Landkreis 

Regen i5t eine durchgehend ausgebaute und leistungsfähige B 533 mit einém Lückenschluss 

durch eine OU Auerbach eine wichtige Voraussetzung l Notwendigkeit. 
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2.1.3 Projektgeschichte der OU Auerbach 

- 1977: Erstellung eines Ausbaukonzeptes des Straßenzuges zwischen Hengersberg und 

der Landkreisgrenze nördlich Hunding. 

- Um 1980: Voruntersuchungen zur Erhebung von Planungsdaten. 
- Im Rahmen eines Raumordnungsverfahrens sind Wahllinien zur Diskussion gestellt wor- 

den. Eine Untervariante mit Tunnel wurde damals raumordnerisch nicht untersucht, weil 

_der Vorhabenträger a_us wirtschaftlichen Gründen und wegen der_1 damals geringeren An- 

forderungen an den Umweltschutz diese Lösung nicht näher favorisiert und für notwendig 

erachtet hat.

> 

- Dez.1982: Abschluss des Verfahrens mit der landesplanerischen Beurteilung. 

Hier wurde einer Südumgehung von Auerbach der Vorzug gegeben. 

- 1987: Auslauf der Gültigkeit dieser Beurteilung. da auf eine Antragsverlängerung verzichtet 

wurde.
' 

- In der Folgezeit sind weitere neue Varianten untersucht und zum Teil auch in der Öffent- 

lichkeit kontrovers diskutiert worden. 
V

‚ 

- 1992: bereits Einstufung der Maßnahme „Verlegung bei Auerbach“ in den Bedarfsplan für 

die Bundesfernstraßen mit einer Baulänge von 2.1 km in den Vordringlichen Bedarf. 

- 1997: Im Raumordnungsverfahren der Gemeinde Auerbach wurde die Trassenführung 

südlich von Auerbach durch GR-Beschluss abgelehnt (Befürchtungen: Beeinträchtigungen 

des Landschaftsbildes sowie eine Lärmbelästigung der Wohngebiete). 

- Die Gemeinde Auerbach stellte aufgrund dieser Bedenken eine Trassenführung im Süden 

mit der Alternative Tunnel zur Diskussion.
_ 

— 2000: ln einer Variantenuntersuchung bzgl. einer Wahl Einschnitt oder Tunnel einer Sü- 

dumgehung, ist auch eine Südvariante mit einem Tunnel in geschlossener Bauweise emp- 

fohlen worden. 

Wegen der sehr hohen Kosten und anderer Pianungsschwerpunkte im Bauamtsgebiet u. 

a. B 533; Ortsumgehung Schwarzach (Hengersberg) wurde das Projekt zu diesem Zeit- 

punkt nicht weiterentwickelt. 

- 2003: weiterer Verbleib im Bedarfsplan für Bundesfernstraßen, in der Einstufung „Vordring- 

Iicher Bedarf“ im Zuge der Bundesstraße 533 mit einer Länge von 2,1 km. 

Eine Südumgehung wurde hier berücksichtigt. 

- 28.04.2008: Anlässlich einer Ortseinsicht durch Vertreter des BMVBS wurde eine mögliche 

Nordumfahrung von Auerbach wieder ins Gespräch gebracht. 

Untersuchungsauflrag an das Staatliche Bauamt Passau, eine Nordumgehung auf ihre 

ökologische Machbarkeit hin zu überprüfen. 
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12.10.2009: Im Rahmen einer Voruntersuchung mit UVS wurden weitere Varianten detail- 

lierter untersücht und gegenübergestellt. Dabei hat sich die Variante Süd als bevorzugte 

Trasse herausgestellt und somit das Ergebnis des früheren Raumordnungsverfahrens be- 

stätigt.
> 

Diese Entscheidung haben sowohl die Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsminis- 

terium des Innern (Schreiben vom 15.12.2009), als auch die Regierung von Niederbayern 

(Schreiben vom 08.12.2009) mitgetragen.
_ 

07.02.201 1: Durchführung eines Variantenvergl_eichs für die Südtrasse mit Einschnitt oder
_ 

. 

Tunnel als Entscheidungsgrundlage für die Vorbereitung eines Vorentwurfs. 

Diese Untersuchung führte zu dem Ergebnis, dass unter Abwägung aller Gesichtspunkte 

der Tunnelvariante der Vorzug zu geben ist. Die Oberste Baubehörde im Bayerischen 

Staatsministerium des Innern stimmte diesem Vorschlag mit Schreiben vom 24.05.2011 

grundsätzlich zu. 

2011 bis Juli 2013: Ausarbeitu‘ng der Vorentwurfsplanung (Strecke und Tunnel) mit weite- 

ren ökologischen Erhebungen, Bodenerkundungen, ingenieurgeologischem und hydrologi- 

schem Gutachten zum Tunnelbauvorhaben in bergmännischer Bauweise. 

Externe detaillierte Vorplanung des Tunnels für behördlichen Abstimmungsprozess. 

Stellungnahmen: u.a. KTT Kompetenzteam Tunnelbau der Bayerischen Staatsbauverwal- 

tung. 

Abstimmungen mit Behörden und der Regierung von Niederbayern: 

Über naturschutzfachliche und— rechtliche Aspekte, Wasserwirtschafts- und forstliche Be- 

lange, Bewertung durchgeführter hydraulischer Hochwässerabflussberechnungen durch 

ein externes lng.- Büro im Bereich des Überschwemmungsgebietes der Hengersberger 

Che (Lage künftige Talbrücke BW O1) und im Einzugsgebiet des Mapferdinger Baches. 
Beteiligung der Gemeinde Auerbach im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung. 

04.07.201 3: Vorlage des Vorentwurfs an die übergeordneten Dienststellen zur Prüfung und 

Genehmigung 

02.04.201 5: Erteilung „teilweiser Gesehenvermerk“ für den Vorentwurf „Ortsumgehung Au- 

erbach“ mit Anmerkungen und Auflagen durch das Bundesministerium für Verkehr und di— 

gitale Infrastruktur. 

Juli 2016: Verkehrsgutachten durch die Ingenieurbüros Schuh & Co. GmbH (Verkehrsana- 

lyse) und Prof. Dr.-Ing. Kurzak (Verkehrsentwicklung u. Prognose). 

August 2016: Planerische Abstimmungen (Neubewertung Ökologie, Ausgleichsmaßnah- 

men und Aktualisierung d_er Tunnelplanung) mit weiterer detaillierter Ausarbeitung und Vor- 

bereitung der Unterlagen für das Planfeststellungsverfahren. 
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- 31 .12.2016: Fernstraßenausbaugesetz auf Grundlage des Bundesverkehrswegeplans 

2030 in Kraft getreten. Die Ortsumgehung Auerbach ist als „Maßnahme des Vordringlichen 

Bedarfs" weiterhin eingestuft. 

- April 2019: Aktualisierung des Verkehrsgutachtens vom Juli 2016 durch o.a. Büro. 

Nov. 2019: Antrag auf Durchführung des Planfeststellungsverfahrens bei der Regierung 

von Niederbayern. 

Seit der Fertigstellung der Ortsumgehung Schwarzach — Hengersberg - im Zuge der B 533 im Jahr 

2012, ist die Notwendigkeit der vorliegenden Maßnahme durch den erkennbaren Bruch des Aus- 

baustandafds am Bauende bei Öherauerbach und weitérführend mit dem Vérkehrsgeschehen in
. 

der belasteten Ortsdurchfahrt von Auerbach noch deutlicher geworden. 

2.2 Pflicht zur UmweltverträgIichkeitsprüfung 

lm Schreiben vorn 25.08.2017 zur Notwendigkeit von Umweltverträglichkeitsprüfungen - Rahmen 

von Planfeststellungsverfahren für den Bau und die Änderung von Straßen — weist die 

Oberste Baubehörde unter Berücksichtigung des Gesetzes zur|Modernisierung des Rechts der 

UmweltverträgIichkeitsprüfung vom 20. Juli 2017 (BGBl. l, S. 2808) darauf hin. dass die Erforder- 

lichkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung durch die geänderke Rechtslage der strengeren ge- 

richtlichen Kontrolle unterworfen ist. Die Oberste Baubehörde empfiehlt in diesem Schreiben da- 

her, bei Vorhaben, für die aus anderen Gründen ohnehin ein Planfeststellungsverfahren durchge- 

führt werden soll, höchstvorsorglich eine Umweltverträglichkeitsprüfung zu erstellen. Bei Verlegun- 

gen von Bundesstraßen im Zuge von Ortsumgehungen érscheint eine UVP-Pflicht aufjeden Fall 

gegeben zu sein. Folglich beantragt der Vorhabenträger für die Ortsumgehung von Auerbach die 

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung.
_ 

Eine Vorprüfung des Einzelfalls kann daher nach 5 7 Abs. 3 UVPG entfallen. 

2.3 Besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag (Bedarfsplan) 

Für das Verfahren dient der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) der Bewältigung der Ein- 

griffsregelung gemäß 5 13 ff BNatSchG und liefert wesentliche Angaben nach 5 6 Abs. 3 und 4 „ 

UVPG. Parallel wurde ein Artenschutzbeitrag nach 55 44 und 45 BNatSchG erarbeitet. 

2.4 Verkehrliche und raumordnerische Bedeutung des Vorhabens 

Das Vorhaben verwirklicht die Ziele und Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung. 

Mit der Verbindungsfunktionsstufe ll stellt die B 533 eine wichtige überregionale Straßenverbin- 

dung in den Mittleren Bayerischen Wald und in den Donauraum dar. 
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Zusammen mit den Verbindungsachsen der B 85 und der B 12 erschließt sie auch den Unteren 

Bayerischen Wald mit Anbindung der Mittelzentren Grafenau und Freyung. 

Räumlich verkehrlich und wirtschaftlich, soll der Ausbau und das Zusammenwachsen der Gemein- 

den zwischen Bayern und Tschechien auch irn grenznahen Bereich durch einen hohen Standard 

in der Leistungsfähigkeit im Straßennetz gekennzeichnet und mit hochrangigen Verbindungsfunk- 

tionsstufen in der Netzfunktion von Landstraßen für die Zukunft gerüstet sein. 

2.4.1 Ziele des Bundesverkehfswegeplanes 2030 

Die B 533 stellt einen Autobahnzubringer für den Mittleren und Hinteren Bayerischen Wald sowie 

den Raum entlang der tschechischen Grenze dar, der die größten Entfernungen zur nächsten Au- 

tobahnanschlussstelle in Bayern aufweist (Erreichbarkeitsdefizit). 

Neben den Ausbaumaßnahmen des vordringlichen Bedarfs, wie die Ortsumgehung Auerbach, 

sind im Streckenzug der B 533 auch Maßnahmen des weiteren Bedarfs (Ausbau östlich von Gra- 

fenau nach Hohenau und der B 85 nördlich Eberhardsreuth) enthalten, um insgesamt mittelfristig 

eine Stärkung dieser überregionalen Verkehrsanbindung zu erreichen. 

Derartige Regionen mit hohem Erreichbarkeitsdefizit sind gemäß Bundesverkehrswegeplan zu 

stärken, siehe ua. nachfolgende Karten aus dem BVWP 2030 und Bundesinstitut für Bau, Stadt- 
und Raumforschung. Es ist ein wesentliches Ziel der Raum- und Wirtschaftsentwicklung des Bun- 

desverkehrswegeplans, strukturschwachen und schlecht erreichbaren Regionen Chancen auf 

prosperierende Wirtschaftsentwicklung zu ermöglichen. 

Besonders der hintere Bayerische Wald ist aufgrund der grenznahen Lage und wegen der schwie- 

rigen Topographie einer Mittelgebirgsformation an das überregionale Verkehrsnetz (Autobahnen) 

unzureichend angebunden. 

Dadurch weist er ein erhöhtes Erreichbarkeitsdefizit aus. (Ein Defizit ist gegeben bei einer PKW— 

Fahrzeit von mehr als 30 Minuten zur nächsten BAB-Anschlus‘sstelle). Das Erreichbarkeitsdefizit 

stellt auch für mittelständische Unternehmen wesentliche Stahdortnachteile dar. 
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2.4.2 Ziele der Raumordnung l Lande'splanung und Bauleitplanung 

Landesentwicklungsprogramm Bayern 

(Verordnung über das LEP vom 01 09.2013) 

Die B 533 führt im bayerischen Grenzraum durch den Stadt- und Umlandbereichyon Deggendorf 

und durch den ländlichen Raum, der in seiner Entwicklung nachhaltig gestärkt werden soll. Es 

heißt dazu: „Im ländlichen Raum (...) ist eine leistungsfähige Verkehrserschließung wichtig, um 

dessen Standortqu_alität zu erhalten bzw._ zu verbessern.“ 
. _ 

Die Verkehrsübergreifenden Festlegungen sind folgendermaßen festgehalten: (4.1) 

Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur (4.1 .1) 

Die Verkehrsinfrastruktur ist in ihrem Bestand leistungsfähig zu erhalten und durch Aus‚- Um- und 

Neubaumaßnahmen nachhaltig zu ergänzen (Z). 

Internationales, nationales und regionales Verkehrswegenetz (4.1.2) 

Die Einbindung Bayerns in das internationale und nationale Verkehrswegenetz soll verbessert wer- 

den (G). 

Das regionale Verkehrswegenetz und die regionale Verkehrsbedienung sollen in allen Teilräumen 

als Grundlage für leistungsfähige, bedarfsgerechte und barrierefreie Verbindungen und Angebote 

ausgestaltet werden (G). 

Darstellung der Straßeninfrastruktur (4.2) 

Das Netz der Bundesfernstraßen sowie der Staats— und Kommunalstraßen soll leistungsfähig er- 

halten und bedarfsgerecht ergänzt werden (G).
‘ 

Die Straßen tragen die Hauptlast des Verkehrs im Personen- und Güterverkehr. Eine leistungsfä- 

hige und sichere Straßeninfrastruktur — einschließlich der dazugehörigen Anlagen des ruhenden 

Verkehrs — ist deshalb ein entscheidender Standortfaktor und trägt damit zur räumlichen Wettbe- 

werbsfähigkeit Bayerns und seiner Teilräume(..)bei. 

Über die Bundesfernstraßen ist Bayern in das internationale und nationale Straßennetz eingebun- 

den. 

Regionalplan Donau-Wald (Region 12) 

Überfachliche Ziele: 

Eine verbesserte Ausstattung mit lnfrastruktureinrichtungen in räumlich und zeitlich zumutbarer 

Entfernung ist anzustreben, um die Region zu entwickeln und die Entfernung zu den wirtschaftli— 

chen Zentren auszugleichen (A l) 
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Fachliche Ziele:
_ 

lm Regionalplan 12 — Donau-Wald — Stand 30.04.2016 — wird in Teil B (fachliche Ziele) unter X 

Nr. 3.1 zum überregionalen Straßennetz ausgeführt: 

„Neben den im derzeifgültigen Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen enthalteneh vordringlichen 

Maßnahmen sind insbesondere auf Grund der strukturellen Entwicklung (wie Erweiterung des Na- 

tionalparks} Bayerischer Wald) noch folgende Maßnahmen notwendig: 

(...) 
— B533: Weiterer Ausbau (abschnittsweise dreispurig) zwischen Hengersberg und Freyung 

mit Ortsumgehungen.“ - 

Hervorgehoben wird noch Freyung als Mittelzentrum, das bevorzugt zu entwickeln ist. Die Bedeu- 

tung der B 533 als Straße, die dern weiträumigen Verkehr dient, ist damit bestätigt. Nachdem der 

Ziel- und Quellverkehr demgegenüber eine untergeordnete Rolle spielt, ist der Bau der Ortsumge- 

hung zur Verbesserung der Netzfunktion ein wichtiger Beitrag. 
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Abbildung 4: Raumstrukturkarte des Regionalplans Donau—Wald 

Bei der Detailplanung sind die für die Naherholung wichtigen bestehenden Wanderwege aufrecht 

zu erhalten. 

Nach dem Bau der Ortsumgehung besteht für die Gemeinde Auerbach die Möglichkeit, mit gestal- 

terischen Maßnahmen die Attraktivität und die Lebensqualität im Ortskern zu verbessern. 

Die Bauleitplanung der Gemeinde Auerbach wird durch das Vorhaben nicht berührt. 
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2.4.3 Bestehende und zu erwartende Verkehrsverhältnisse 

davon Schwerverkehr 
DTV Zuwachs ca. Zuwachs ca. 

Jahr (SV) 
ca.[Kfz/24h] DTV SV 

ca. [Kfz/24h] 

1980 2.966 388 (= 13,1 %) 

2016 7.500 + ca.150% 1130 (= 15,1 %) + ca.190% 

Tabelle: DTV — Entwicklung von 1980 bis 2016 

Mit dem Prognosehorizont 2035 wurde anhand einer Verkehrserhebung mit Knotenpunktzählun- 

gen und Kennzeichen—Flussverfolgungen im Mai 2016 von den Büros Schuh und Co. GmbH (Ver- 
kehrsanalyse) und Prof. Dr.-Ing. Kurzak (Verkehrsentwicklung u. Prognose) erstellt und mit Datum 

April 2019 fofigeschrieben.
_ 

Für das Planfeststellungsverfahren waren die Prognosebelastungen einer Verlegung und damit 

verbunden die Entlastungswirkungen auf die bestehende Ortsdurchfahrt zu ermitteln. 

Die 8533 ist entsprechend der Verkehrszählung vom 31. Mai 2016 mit bis zu knapp 9.000 Kfz/Tag 

im Zentrum Auerbach, bis zu 8.400 KleTag Richtung Hengersberg und bis zu 6.900 Kfz/Tag Rich- 

tung Grafenau werktags belastet. Beim Gesamtverkehrsaufkommen liegt der Schwerverkehrsan- 

teil (Lkw, Lastzüge, Busse) mit 14% in Richtung Hengersberg und 16% in Richtung Grafenau deut- 

lich über den bayerischen Durchschnittswerten bei Bundesstraßen von rund 9%. 

76% des Verkehrs der B 533 am nordöstlichen Ortsrand von Auerbach sind Durchgangsverkehr, 
im Schwerverkehr sind es sogar 86%. 

Betrachtet man den Prognosenullfall (keine bauliche Umsetzung der Ortsumgehung Auerbach) für 

das Jahr 2035, so erhielte die B 533 am südwestlichen Ortsrand eine werktägliche Belastung von 

9.100 Kle'l'ag, in der Ortsmitte wären es 9.500 KleTag und am Ortsrand 7.500 Kfz/Tag 

Gegenüber der Analysebelastung Werktag 2016 würden das Verkehrszunahmen von 8-9% sein. 

lm Schwerverkehr nähme die Belastung ebenfalls am südwestlichen Ortsrand von 1.140 auf 1.250 
Kfz-Schwerverkehr/Tag zu (Erhöhung ca.10%). 

Mit einer Verlegung im Südosten ist es möglich, fast den gesamten Durchgangsverkehr in Auer- 

bach und auch einen Teil des QueIl-/Zielverkehrs aus der Ortsdurchfahrt heraus zu verlagern. 

Die Entlastungswirkungen Iieéen im Gesamtverkehr bei 65% am südwestlichen und 73% am nord- 

östlichen Ortsrand von Auerbach. Die Zahlen im Prognosejahr 2035 sind beim Schwerverkehr mit 

jeweils 85% noch höher als im Gesamtverkehr. 

Die Entlastungszahlen in der Ortsdurchfahrt Auerbach können nach erfolgter Baumaßnahme 

durch geeignete verkehrsberuhigende Maßnahmen im Ort noch erhöht werden. 
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Da bei der Ermittlung der Entwurfsklasse mit Durchsc'hnittlichen Täglichen Verkehrsstärken (DTV) 

zu rechnen ist, sind die o.g. Mengen It. Gutachterbericht um -10% abzumindem Somit ergeben 

sich für weitere Berechnungen relevante Prognoseverkehrsmengen (DTV) für 2035 von 5.300 Kfz 

/24 h westlich des Tunnels und von 6.100 Kfz / 24 h östlich des Tunnelpoflals. 

Unter diesen Voraussetzungen wird ein Straßenquerschnitt (RQ 11) entsprechend der Entwurfs- 

klasse 3 (nach RAL-Entwurf) als vorgesehenerAusbaugrad ausreichend erachtet. Dieser Straßen- 

ausbauquerschnitt würde den derzeitigen Zustand mit bis zu 3 rn Mehrbreite deutlich verbessern 

u__nd einen homogenen Streckenzug zusammen mit den bereits ausgebauten Abschnitten sphaffen 

Die Betrachtung der Verkehrsdaten aus zwei Straßenverkehrszählungen zeigt folgende Entwick- 

lung (Zählstelle Nr. 714 494 00 liegt nordöstlich zwischen Auerbach und kurz vor Mapferding): 

Im Juli 2012 erfolgte die Verkehrsfreigabe der Ortsumgehung Schwarzach-Hengersberg. 

Die Zahlen von 2016 (ca. Querschnittsbelastungen B 533 bei Kaltenbrunn) sind dem Verkehrsgut- 

achtenB 533 Auerbach entnommen. 

Die Schwerverkehrszahlen (2016) von ca.1.130 SFz/24h Iiegen'somit deutlich über dem Bayeri- 

schen Landesdurchschnitt auf Bundesstraßen von 886 SFz/24h. 

2.4.4 Verbesserung der Verkehrssicherheit 

Mit der vorliegenden Planung einer Entlastung der Ortsdurchfahfl von Auerbach und dern teilplan- 

freien Anschluss am Knoten Auerbach-Nord wird ein hohes Maß an Verkehrssicherheit erreicht. 

Auf der Umgehungsstraße wird die Zügigkeit und Leichtigkeit des Verkehrs durch eine anbaufreie 

Strecke gewährleistet. 

Die durchgehende Strecke mit dem Tunnel wird künftig so konzipiert sein, dass sie vorn motori- 

sierten Individualverkehr mit einer angemessenen Geschwindigkeit und gleichmäßig befahren 

werden kann. Ein Bruch in der Streckencharakteristik zu den anderen realisierten Ausbauabschnit- 

ten der B 533 im Süden bei Schwarzach—Hengersberg und in nördlicher Richtung bei Mapferding- 

Gottsmannsdorf liegt dann nicht mehr vor. Für den Teilbereich Anstieg Mapferdinger Berg werden 

somit die technischen Voraussetzungen für einen mittelfristigen Ausbau bergwärts geschaffen. 

Der derzeitige Ausbaustandard ist durch eine unübersichtliche Straßenführung und einer geringen 

Fahrbahnbreite von teilweise ca. 6,0 m bis 6,80 m, streckenweise ohne Gehwege geprägt. 

Dies spiegelt sich auch in der Unfallstatistik wieder.
' 
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In den 3-Jahres-Zeiträumen 1997 — 1999, 2003 -— 2005 und 2006 — 2008 sind, teilweise örtlich 

versetzt, Unfallhäufungsstrecken ermittelt worden. 

lm Zeitraum vom 01 .01.2000 bis zum 31 .08.2018 haben sich zwischen dern Abschnitt 170, Station 

1,196 und Abschnitt 200, Station 0,715 104 Unfälle ereignet, wobei 1 Getöteter, 20 Schwerver- 

letzte, 38 Leichtverletzte und 45 Unfälle mit Sachschäden iu beklagen waren. 

Die nachfolgenden Graphiken zeigen die Unfallsteckkarten im Zeitraum 2006-2017 in Auerbach. 

Abbildung 5: Unfalltypensteckkarte 2000-2002, . und 2003-2005 
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Abbildung 7: Unfalltypensteckkarte 2012-2014 und 2015-2017 
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Legende 

Unfallkategnrie 

Unfall mit Getüteten (1) 

Unfall mit Schwerverletten (2) 

Unfall mit Leichtverletten (3) 

Unfall mit Sachschaden 

0000 

= a1 efi 

Fahrunfall 

Abbiege—Unfall 
.

_ 

Einbiegeanreuzen-Unfall 

ÜberschreitenUnfall 

Unfa|l durch ruhenaeh Verkehr 

Unfall im Längsverkehr 

Sonstiger Unfall

. 
. .
.
O 
.
3
. 

Abbildung 8: Legende zu Unfalltypensteckkarte 

Die Bedarfsplanmaßnahme verbessert bei Auerbach die Verkehrssicherheit u.a. durch: 

Übersichtliche und stetige Linienführung nach den Kriterien der RAL
_ 

Verkehrssichere Trennung von Durchgangsverkehr und Ziell- Quellverkehr an den An- 

schlussstellen
' 

Beseitigung der Konfliktpunkte zwischen kreuzenden und links ab-l einbiegenden Verkeh- 

ren durch Entfall plangleicher Einmündungen und Kreuzungen, keine Kreuzungsunfälle 

mehr, verkehrsicherste Lösung 

Höhenfreie Kreuzungsstellen mit untergeordnetem Wegenetz 

Bau von Verzögerungs- u. Beschleunigungsstreifen an den künftigen Anschlussstellen 

Vereinheitlichte, weitgehend konstante Fahr- und Reisegeschwindigkeiten 

Vergrößerung der Haltesichtweiten durch eine übersichtliche und stetige Linienführung 

Keine nennenswerten Abbrems- und Beschleunigungsprozesse mehr auf der durchgehen— 

den Bundesstraße, z. B keine Störstellen mehr durch LSA im Ort, damit Vermeidung von 

Auffahrunfällen
‘ 

Anfahrt- und Haltesichtweiten entsprechend den Regelwerken, notwendige Sichtfelder 

werden eingehalten 

Weniger landwirtschaftlicher Bewirtschaftungsverkehr direkt von /zur Bundesstraße, damit 

keine Ein-/Abbiegeunfälle und Auffahrunfälle 

Die Durchfahrt durch den bebauten Bereich von Auerbach und die damit verbundene Er- 

schließungsfunktion der Bundestraße entfällt, so dass der Verkehrsablauf verstetigt und 

damit sicherer wird 
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— Verkehrsentlastung der bebauten Bereiche, dadurch Verringerung der Gefährdung des 

nichtmotorisierten schwächeren Verkehrs und Schutz der Anlieger/Bewohner 

- Deutlich mehr Sicherheit für Fußgänger, Radfahrer und Schulkinder im Ort 

Das östliche Tunnelportal führt in Richtung Mapferding. Dieser ebenfalls unfallträchtige Abschnitt 

konnte durch eine „Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit äuf 70 kmlh", eine „Grif- 

figkeitsverbesserung durch Aufrauen des Fahrbahnbelags“ und einen „Qualifizierten Deckenbau“ 

entschärft werden. Dieser Streckenabschnitt stellt sich in den Zeiträumen 2012 — 2014 u_nd 2015 
— 2017 zwar nicht unfallfrei, so doch unauffälliger dar. Auf eine Einbeziehung in das gegenständli- 

che Planféststellungsverfahren konnte daher verzichtét werden. Ein späteres Verfahren, das ins- 

besondere auch Einmündungen am Mapferdinger Berg (Granitwerk) berücksichtigt, wird jedoch 

angestrebt. 

2.5 Verringerung bestehender Umweltbeeinträchtigungen 

Verbesserung der Lärm und Abgassituation 

Im Ortsbereich würden nach dem Bau einer Verlegung für das Jahr 2035 mir noch ca. 2.200 - 

3.600 Kfz/Tag auf der abzustufenden bestehenden B 533 verbleiben, statt im Prognosenullfall 

8.100 — 9.500. Allein dadurch käme es dort bereits zu einer enormen Reduzierung von Emissionen. 

Im Lärmbereich entspricht eine Halbierung der Verkehrsmenge bereits einer Lärmpegelabnahme 

um 3 dB(A). lm vorliegenden Fall wäre die Lärm- und Abgasentlastung durch die gravierende Ver- 

kehrsabnahme noch deutlich höher, da nur noch rd. 1/3 des Verkehrs verblieben. 

Durch zusätzliche wegfallende Anfahr- und Bremsvorgänge an der bestehenden Lichtsignalan- 
' 

lage, an den bestehenden Ein- und Ausfahrten zu den AussteII-NVirtschafts- und Einkaufsberei- 

chen wie auch der Grundschule kommt ein zusätzlicher Entlastungs- und Beruhigungseffekt im 

Lärm- und Abgassektor hinzu, der z.B. in den Lärmberechnungen rechnerisch und anteilsmäßig 

nicht enthalten ist. 

Durch richtlinienentsprechende Trassierung einer Verlegungsstrecke in Grund- und Aufriss im
' 

Südosten mit entsprechenden Abständen zur Bebauung, einer verstetigten Geschwindigkeit ohne 

Störstellen in der durchgehenden Strecke und mit zusätzlich möglichen Abschirmungen durch 

Lärmschutzwände und den Tunnel können die Emissionen deutlich geringer gehalten werden. Für 

die Abschätzung der Schadstoffbelastungen nach RLuS 2012 (5) werden Prognosedaten für das 

Jahr 2035 zugrunde gelegt. Nähere Angaben können der Immissionsberechnung in Unterlage 17.3 

des Feststellungsentwurfes entnommen werden. 

Verkehrsberuhigung I Entlastung im zentralen Durchfahrtsbereich 

Bisher führt die Bundesstraße durch den Ort Auerbach. Aufgrund der weit überdurchschnittlichen 
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Verkehrsbelastung bringt dies erhebliche Beeinträchtigungen im bebauten Ortsbereichfür das täg- 

liche, dörfliche Leben, die Orfsgemeinschaft und das Gemeinwohl mit sich. Diese Nachteile liegen 

beiderseits der B 533 vor und wirken sich erheblich negativ auf die Beziehungen und das Leben 

in den Ort hinein aus. Die eingeschränkteLebensqualität kann zunehmend zu einer reduzierten 

Nutzung vorhandener Gebäude entlang der Bundesstraße und infolge mit einer Abwanderung der 

Bewohner verbunden sein. 

Durch eine Verlegung der B 533 aus Auerbach heraus käme es zu einer wesentlichen Entlastung 

des gesamten_Umfeldes und einer erheblichen Verkehrsberuhigung im Ortsbereiqh für die dortigen 

Bewohner und das dörfliche Leben. Die Lebensqualität könnte sich deutlich verbessern und der- 

zeitige Trennwirkung würde entfallen. Die Entlastungen würden sich durch geringe Schadstoff- und 

Lärmimmissionen positiv auf die Schutzgüter Menschen und deren Gesundheit auswirken. 

Mit einer Ausbauvariante im Ort wären derartige Wirkungen nicht erzielbar. 

Städtebau- bzw. dörfliche Maßn'ahmen zur Umgestaltung und Aufwertung 

Mit einer Verl'egung der B 533 sind die Absichten der Gemeinde Auerbach nach einer nicht primär 

verkehrlichen Nutzung, sondern einer dorfgestalterischen Aufwerturig des Ortsinneren mittelfristig 

umsetzbar. Beim Belassen der B 533 im Ort wäre dies nicht möglich. 

2.6 Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses 

Da weder eine gebietsschutzrechtliche noch eine artenschutzrechtliche Ausnahme beantragt wer- 

den muss und folglich keine FFH-Ausnahmeprüfung oder artenschutzrechtfiche Ausnahmeprüfung 

durchzuführen ist, können weitere Ausführungen zu diesem Punkt entfallen. 

Um aus den vorgenannten Darlegungen, insbesondere Nr. 2.1, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4 und 2.5, 
nachfolgende Ziele zu erlangen, ist es erforderlich die B 533 im Zuge des Neubaus (Cdsumge- 

hung) zu verlegen. 

1. Lückenschluss in einem jahrzehntelang verfolgten Ausbaukonzept der Verkehrsverknüp- 

fung 

2. Damit Schaffung und Vollendung eines durchgehend leistungsfähigen, verkehrssicheren 

und qualitativ aufgewerteten Straßenzuges 

3. Erlangung einer Gesamtwirtschaftlichkeit mit bisher durchgeführten Einzelmaßnahmen 

Mit Umsetzung des Bundesverkehrswegeplanes 2030 deutliche Reduzierung des Erreich— 

barkeitsdefizits hinter liegender Regionen 

5. Nutzenerhöhung der Investitionen der Landkreise Regen und Deggendorf in den Straßen- 

zug REG 12 
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6. Beseitigung des letzten Nadelöhres Ortsdurchfahrt Auerbach 

Weitere Gründe des öffentlichen Interesses sind: 

- Die Trennung der Verkehre „durchgehender weiträumiger Fernverkehr“ und „örtlicher Ziel- 

und Quellverkehr“, damit deutliche Entlastung des zentral besiedelten Bereiches und der 

Bewohner Auerbachs 

- Die weitere städtebau— und dörfliche Entwicklung und Belebung/Aufwertung des Ortes mit 

deutlicher Verbesserung der Lebensqualität (gesundheitliche Situation der Menschen) ent- 

lang der B 533 durch weniger Emissionen 

- Die neüe örtliche Gegebenhéit lässt eine nahezu Vollständige Entlastungl des Ortes Auer- 

. 
babh erwar1en 

Die mit den Planungszielen verfolgten öffentlichen Interessen sind zwingend, da'sie den Haupt— 

zweck des Vorhabens darstellen und ohne Umsetzung der Maßnahme nicht vewvirklicht werden 

könnten. 

Der Deutsche Bundestag hat mit seiner Einstufung einer Verlegung der B 533 bei Auerbach irn
. 

Bedarfsplan für die Bundesstraßen in die höchste Dringlichkeit, dem „Vordringlichen Bedarf“, dié 

gesetzliche Grundlage geschaffen. 

3 Vergleich der Varianten und Wahl der Linie 

3.1 Beschreibung des Untersuchungsgebietes 

Das Untersuchungsgebiet liegt im Regierungsbezirk Niederbayern. 

Auerbach ist eine eigenständige Gemeinde im Landkreis Deggendorf und liegt am Rande des 

Bayerischen Wäldes, ca. 7 km nördlich des Donautals. 

Der Untersuchungsraum gehört zur Naturraum-Haupteinheit „Oberpfälzer und Bayerischer Wald" 

(D63; gemäß Ssymank) bzw. im Naturraum „Lallinger Winkel“ (407; gemäß Meynen & Schmithü- 

sen) u_nd darin zur Naturraum-Untereinheit „Hausstein-SonnenwaId-Bergfuß“ (407-B gemäß 

Arten- und Biotopschutzprogramm). 

Entlang der Hengersberger Che und des Mapferdinger Baches herrschen alluviale Talfüllungen 

bestehend aus Gleye vo‘r. An den Talflanken werden Braunerden angetroffen. ln höheren Lagen 

tritt das Grundgebirge aus Granit, Gneis und Verwitterungsgesteinen zu Tage. Die Gewässer ha- 

ben durch Erosion tiefe Kerbtäler herausgearbeitet, in denen ein ebener Talboden nur selten vor- 

handen ist. Mit einem erhöhten Grundwasserstand ist zu rechnen. 

Das Tal der Hengersberger Ohe und der Mündungsbereich des Schachtengrabens sind nördlich 

der bestehenden B 553 als FFH-Gebiet „Obere Hengersberger Ohe mit Hangwiesen" (Nummer 

7144-373.01) ausgewiesen. 
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Große Teile des Untersuchungsgebiets sind als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen, es liegt 

vollständig im Naturpark „Bayerischer Wald“. 

Schutzwürdige Biotope sind ebenfalls zu berücksichtigen. 

3.2 Beschreibung der untersuchten Varianten 

3._2.1 Variantenübersicht 

Grundlage für Prüfung und Abwägung_möglicher Varianten für eine künftige Ortsumgehung Auer- 

bach waren die bereits in den Jahren 2009 und 2011 untersuchten Trassenkorridore Nord und 

Süd. Für den Südbereich ist am 07.02.2011 im Vorgriff auf die Erstellung des Vorentwurfs' eine 

Unterlage mit Variantenvergleich nach dem „Leitfaden für die Planungsentscheidung Einschnitt 

oder Tunnel" erstellt worden. lm November 2012 wurde als Ergänzung zur UVS vom September 

2009, in der 3 Varianten (Var. „Süd“, „Nord 1" und „Nord 2") untersucht worden sind, noch zwei 

weitere Varianten (Var. „Nord 3“, und „Nord 4"), auf ihre Umweltauswirkungen hin beurteilt. 

Diese Varianteh sind in der Abbildung schematisch und in der nachfolgenden Tabelle zusammen- 

gefasst dargestellt sowie maßstäblich als Anlaqe 1 und 2 dem Erläuterunqsbericht beigefügt. 

Vaname NORD |
- 

Van:mtc NORD 2 

. Var-Allemauve NCRD2 
Variante NORD3 - -v A.. . ‚ 

Vananlc NORDA _______ 
Vauanle SUB l 

Vananie sun 2 

\’E - Planlrasse 

Abbildung 9:Variantenübersicht Ortsumgehung Auerbach 
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Wichtigste technische SUB 2 SÜD 1 NORD 1 NORD 2 NORD 3 NORD 4 

Kennwerte (mit Tunnel) (mit Einschnitt) (teilweise nmiem) (ortsnah) (onsfem) (teilweise omfem) 

Länge [km] 1.4 2.3 (VU) ; 1,4 (ve-vergleioh) 3.0 2,3 4,1 3,5 

7.0 

max. Steigung [%] 
7'2 % 

> 7% auf na. 610 m Länge (VU) 
550 '6’75 7‘7 6'75 5'5° ‘6'75 

am Bauende > 6% au! 08.150 m Länge 
> 7% am u 250 m Lange (VE) > 5% au|ca. 750 m Länge >6% au! ca. 850 m Länge > s% autca.150m Lange 

Radienrelatlon im guten Bereich im gu\en Bereich im ungünsligen Eerench im gu|en Bereich im guten Bereich fm ungansugen Bereich 

R mm [m] 350 425 223,5 400 425 255 

R „..x [m] 430 Boowu) und 400(VE) 500 750 750 500 

Knoienpunkte 2 2 (Vu) ; 
1 (VE) 2 2 3 3 

Zusaafahrstreifen an 

Steigungsstrecken er— 

forderiich'? 

Michi er1nrderlich bei 

Planlrasse. aflorderlißh 

bei 3. Fahrslreifen bis 

Mapferdmg 

N|chl erinrderlich (VE) 

Je (auf ca. 900m Länge) (Vu) bei Weiterfüh- 

rung a. Fahrslreilen bis Maplerding 

evil. nolwendig (aurna. 900m Lange-Halle— 

sicht) 
Ja (au! ca 1100m Länge) Ja (aui ca. 1150m Länge) 

evtl. nmwendig (auf m. 1050m Länge 

—wegen xeiywe.se fehlender Siam
) 

Regelquerschnifi 
R0 11 EKL 3, EKLS 

R0 11 Irrunnel) 

RO 10 51 (RO 11) 
RO 155 (Sleigungsslrecke) 

Ro 10.5/(R0 11) 

Ro 15.5 (Steigungssmcke) 

RD 10.5](R0 11) 

R0 15,5 (Sleigungsslrecke) 

RO ID.SI(RQ 11) 

Ro 15.5 (5:3.gungsstrecke) 
R0105/(R011) 

Brückenbauwerke 3 4 (VU) ; 3 (VE) 4 3 mind. 4 3 

Sonstige Bauwerke Slülzmauem eriorderlich Slülzmauern erlofderlich Slülzmauern leilweise enorderfich Slützmauem erlorderlich Slülzmauem nichl enorderlich Slülzmauern nich! erlfirderlich 

Durchschneldung [rn] 

- Überschwemmungsge- 
_ 

-215m -250m —5Aum —540m —270m —970m 
blet 

- landwirlschaflliche Flä- 
—440m —450m —700m —1050m —2140m -aaom 

chen 

-Wald —325m —1000m —1400m —550m —1300m —1100m 

Landwinschaflliche 
_ 

—1.47 ha —2.an ha —2.50 ha —5.35 na —7‚1o ha -2.40 hs 
Fläche [ha] 

Waldfläche [ha] -1 „e ha —5‚6 na (VE-vg.) —4‚5u na —2.2o ha —4‚40 na —4‚oa ha 

FFH-Gebiet [ha] —1.3 ha —0‚51 ha -1.1s na —1.7o na —1_2o na —4.10ha 

Flächenverhrauch 

Haupttrasse: . 

_ 
«aha —asna —e1ha —93na —127na —1osoha 

ohne ökolognsche Aus- 

gleichsflächen ca, [ha] 

Bestandsorlentierte 
‘ 330 "‘ (P'a""asse) 

_ 

— 1120 m (vu bei Weiner- - 250 m(VE)'- neo m (vu bei Weilerfrm- 
Trassenführung auf — 700 rn — 700 m — 650 m 

ca‚ [m] 

lahmng a‚ Fahrscreiten bis 

Höhe Map:erdingj; 

rung 3. Fahrs|reifen bis Hohe Maplerding); 
mom möglich 

Einschnlttstlefe max. ca‚ 10,50 m(in Achse) 

ca 29,5 m (in Achse) 
bis 19,5m (linker Böscnungsranu) 

bis 43,5 (rechner aascnungsmna) 

ca. 12 m (in Achse) 
bis 24 m (recmer Baschmgsrand) 

ca. 28 m (in Achse) 
bis 35 m (linker Boschungsrami) 
bis 31 m (rechter Hüschungsrami) 

E|nschnllle bis 12,5 m 
Dämme bus 11 m 

Einschnitte bis B m 
Dämms his 13 m 

MasSel'lüheßchllss Messenaysgleioh sehr großer Massenablrag > 100.000 m’ > 500.000 m’ Massenaberschuss ausgleichbar eher Messendefizik in erster Linie abhän 
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gegeben > 440000 m" bei L=1‚40 km 
trotzdem grußß Massenbewegung 

anngmm! der Ausbaulänge vorhanden 

gig vun der Beunenlung des erlerderlicnen 

'aruckenbsuwarkes (Abmessungen) mit 

evtl. weilerer nötiger Aulsländerung der 

Brücken'elder im FFH-Geblel 

Bemerkun 
P|antmsse min kmzesler Einschniua und Massen smd durch Tunnel— Tunnel gemäß RAL nicht realisierbap g 
Baulänge: L=1.4 km bauwerk (< 400 m Lange] optimierbar da Längsneigung >3% 

sun z 
(„m 1-.„„„„ SÜD1 NORD 1 NORD 2 NORD 3 NORD 4 plantrnsse (mit Einschnitt) (tellwelse ortsfem) (ortsnah) (ortsfem) (teilweise ortsfem) Bw 01 Ta|überga„g Tammrgm; über die Hengersberger o+sao Ugcenünmng der oosaa Unterführung der o.eso Bauwe'rk für Ubenührung ast o+svo ummnnrung der Brückenbauwerke uber d|e Hengers_ Che E 513 alt B 533 alt 3 533 an berg" °“° 

saw. - 160 m (bei VE-VQI.) zwischen Oberauerbach/ Auerbach zw.schen Oberauemadu/ Auerbach zwischen Oberauerbachl Auerbach 
Suw —124 m E' zw‘Ge'* = 12-1° '“ SlW< ‘ 220 m snw. — 20.0 m sm. — 20,0 m 
LH >4.70 m. 7_D m über 
Talraum Hengersberge; 
Che 
Breite zwschen‚Gelan- 
dern 

Absland = 12,10 m 

Br.zw. Ge.=11‚50m Er. zw. Gel. = 11.50m Br.zw. Gel. = 11.50m 

BW 03 Brücke im 
Zuge der B 533 
über eine künftige 
Straße bel Auerbach 
- Kaltenbrunn 

SIW = 25.70 m 
Br‚zw.Gel=1 5.87 m 

Uhelführung der Kr DEG 14 
(überschülleles Bauwerk) 
Sichlverblen6ung für Einschnill 
SIW. = 19 m 
Länge ca. 60 m 

Ta|0hergaug über die Hengersberge: 
Che 
SIW. — 350 m 
Er.zw.Gel = 13,5 m (erlHallesicht) 

Talühergang Liber die Hengersberger 
Ohe 
SIW. - 350 m 
Br.zw.Gel = 12,10m 

1+265 Bauwerk für Überführung öFW Tfllühergang über die Hengersberger 
Oh: 
SQW. - 350 m 
Br.zw.Gel = 14.00 m (erf.Hallesicht) 

BW 04 
Durchlassbauwerk 
nm Zuge der 8533 
über kimfligen Geh- 
und Radweg 
SIW = s 60m 

Unte_rlührung der E 533 ill 
(künftige eve) bei Kalaenhrunn 
sm — e‚o m 
BI.ZW.GBI. = 12,10 m 

1+530 Bauwelk für Üb!rlührung üFW 1+400 Bauwerk lür Uberfill'lrllllg öFW Tamburgang über dla Hengusharger 
one 
SIW. — 420 m 
Hr.zw.GeL = 12,10 m 

20900 Bauwerk für Ubar'ührung öFW 

Z+150 Bauwerk für Überführung öFW a+aeo Bauwerk mr unaflührung u|=w
' 

Sonstige Bauwerke 
BW 02 Tunnel 
lm Zuge der B 533 Au- 
arbach 

L=370 m 

' Slützmauem lm beslandscrienllerlen 
Ans\ieg des Mapferdinger Bach|a|es 

' LS-Wällel LS-Wände beim Onsleil 
Kallenbmnn 

- hangseiuge Staumauem im Anstieg 
am Berginger Schachlen 

' LS-Wände au! Talübergang zwiv 
sahen Oberauerbad1 und Auerbach 

- hangseiuga Stolzmauem um Anstieg 
am Berginger Schachlen 

- LS—W‘ande au! Ta!übergang 
- zwischen Oberauerbach und Auer- 

bach 

- Aulwsndnge Neuern'cmung von 
Parallelslranen und Wegen 1u den 
Knlenpunklen 

- Ls-wem au; Talübergang 
zwischen 0beyauerbactl und Auerbau». 
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3.2.2 Variantenkorridor NORD 1 (teilweise ortsfern): Baulänge ca. 3,0 km 

Die Nordvariante 1 beginnt am Ende der Baumaßnahme Schwarzach (Hengersberg) bei Oberau- 

erbach. Die Trasse verläuft zunächst weitgehend bestandsorientiert auf der B 533 und überquert 

nordwestlich von Auerbach mit einer ca, 360 m langen Talbrücke die Hengersberger Ohe und ihr 

zugehöriges Überschwemmungsgebiet. 

Anschließend überwindet die Trasse mit eine'r großen Schleife und in einem kontinuierlichen An- 

stieg den Höhenzug des „Berginger Schachten“, bevor sie am Ende der Schlucht des Mapferdinger 

Baches wieder auf die bestehende, im Jahr 1998 ausgebaute B 533 einschwenkt. 

Durch eine längere Trassenführung mittels einer Schleife um den Hochpunkt am sog. „Berginger 

Schachten“ wurde ein vergleichsweise moderater Anstieg mit minimierten Einschnitts-lHangan- 

schnittslagen auf das Höhenniveau von Mapferding untersucht. Die Hanganschnitte wären durch 

den Bau von Stützmauern weiter minimierbar. Durch die topographischen Bedingungen ergibt sich 

jedoch eine ungünstige Linienführung mit unzureichenden Radienfolgen und Sichtbedingungen. 

Bei einem Minimalradius von R=223‚5 kann die EKL 3 nach RAL nicht mehr eingehalten werden. 

Bei Bau-km 1+500 ist u.a. die Haltesicht nur mit größten Eingriffen in den Naturraum des Berginger 

Schachtens herzustellen.
‘ 

Die Höhenabwicklung der Variante NORD 1 beginnt nach einem leichten Anstieg mit 1,6 % mit 
‘einer Gefällstrecke mit 0,7 % im Bereich der Querung des Talraums der Hengersberger Che. An- 
schließend folgt die ÜbenNindung des Höhenrückens „Berginger Schachten“ mit Steigungen zwi- 

schen 1,25 % und 6,75 %. Die Einschnittstiefen in der Fahrbahnachse betragen bis zu 12 m, die 

Dammböschungen werden bis zu 7 m hoch. 

3.2.3 Variantenkorridor NORD 2 (ortsnah): Baulänge ca. 2,3 km 

Die Nordvariante 2 beginnt wie Nordvariante 1 bei Oberauerbach und überquert nordwestlich von 

Auerbach mit einer ca. 350 m langen Talbrücké die Hengersberger Che und ihr zugehöriges Über- 

schwemmungsgebiet. Anschließend wird der Höhenzug am „Berginger Schachten" mit einer Stei- 

gung von ca. 7,7 % in einem großen Einschnitt mit bis zu 28 m Tiefe übenNunden. Nach Erreichen 
des Bergsattels schwenkt die Trasse nach Osten und erreicht am Ende der Schlucht des Mapfer- 

dingerßaches wieder die bestehende, im Jahr 1998 ausgebaute, B 533. 
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Durch den erheblicheh Einschnitt am Berginger Schachten ergeben sich gravierende Überschuss— 

massen. Eine Optimiefung der Erdmassen mit einem Tunnel scheidet auf Grund der erheblichen 

Straßenlängsneigung (Tunnel max. bi_s zu 4 % Längsneigung gemäß RAS-L) aus. 
Die stark landschaftsbildprägende Wirkung des Einschnittes könnte z. T. durch ein vorgelagertes 

' 

überschüttetes Bogenhauwerk gemindert werden.
' 

Auf Grund der rd. 760 m langen Steigung > 6 % wäre der Bau eines Zusatzfahrstreifens erforder- 
lich. 

3.2.4 Variantenkorridor NORD 3: Baulähge ca. 4,1 km 

lm Jahr 2010 wurde im Nachtrag zu der Voruntersuchung noch eine Nordvariante untersucht, die 

auch Oberauerbach im Westen und Norden umfährt. Sie beginnt bereits in dem zur OU Schwarz- 
ach gehörenden und bereits fertig gestellten Straßenabschnitt und schwenkt nach Nordwesten ab. 

Es folgt ein weit gespannter Bogen nach Osten, wobei der Talraum der Hengersberger Ohe mit 

dem dazugehörigén FFH—Gebiet gequert wird. Hier ist der Bau einer Talbrücke (L= 420 m) unum- 

gänglich. Anschließend wird der Höhenrücken des Berginger Schachten im Bereich eines Tobels 

durchschnitten, bevor die Trasse südlich von Mapferding wieder auf den Bestand einschwenkt. 

Die maximale Längsneigung beträgt 6,75 % auf eine Länge von fast 1,0 km. Zur Sicherstellung 
der Verkehrsqualität wird davon ausgegangen, dass der Bau eines Zusatzfahrstreifens erforderlich 

wäre. 

3.2.5 Variantenkorridor NORD 4: Baulänge ca. 3,6 km 

Eine weitere Variante aus dem Jahre 2011 wird als NORD 4 bezeichnet, die als sehr ortsnahe 
Trasse zwischen dem Ortsteil Oberauerbach und dem Ortskern von Auerbach im Bereich der 

Sportplätze und des—FFH-Gebietes planerisch untersucht wurde. 

‘ 
Östlich von Oberauerbach verlässt die Variante NORD 4 den Bereich der bestehenden Bundes- 
straße und verläuft in nördlicher Richtung im Talraum der Hengersberger Ohe (FFH-Gebiet), bevor 

sie nördlich von Oberauerbach nach Osten schwenkt und dabei das Tal quert. Auch dieser Tal— 

raum muss mit einem großen Brückenbauwerk (L= mind. 350 m) überspannt werden.
' 

Am „Berginger Schachten“ besteht ein Übergang zur Trasse der Variante NORD 1 bzw. 
NORD 3. 
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3.2.6 Variantenkorridor SÜD 1: Baulänge c_a. 1,4 km bzw. 2,3 km 

Südvariante (SÜD 1): Baulänge ca. 2,3 km bzw. 1,4 km bei der bestandsorientierten Variante nörd- 

lich Kaltenbrunn. 

Die Variante SÜD 1 beginnt am Ende der Baumaßnahme Schwarzach (Hengersberg) und 

schwenkt ca. 800 m südlich Auerbach nach Osten und überquert mit einer ca. 160 m langen Tal- 

brücke die Hengersberger Ohe und ihr zugehöriges Überschwemmungsgebiet. 

Unmittelbar nach dem Talübergang durchschneidet die Südvariante in einem großen Einschnitt 

mit einer Tiefe bis zu 26 m einen Bergrücken südlich von Auerbach, bevor die Trasse beim Ortsteil 

Kaltenbrunn mit einem Damm bis zu 12 m Höhe wieder auf die bestehende B 533 trifft. 

Der weitere Trassenverlauf erfolgt bestandsorientiert im Aufstieg in der Schlucht des Mapferdinger 

Baches und endet wieder am bereits ausgebauten Abschnitt bei Mapferding. (Dieser Abschnitt ist 

nicht Bestandteil der vorliegenden Planung, ist aber bei der Gesamtabwägung zu berücksichtigen). 

Durch den erheblichen Einschnitt südlich von Auerbach ergeben sich gravierende Überschuss- 

messen. 

Die stark Iandschaftsbildprägende Wirkung des Einschnittes könnte z. T. durch ein vorgelagertes 

überschüttetes Bogenhauwerk gemindert werden (Überführung der Kreisstraße DEG 14 n'ach En- 

golling). Die Alternative stellt eine Tunnellösung mit geänderter Gradiente dar. 

Auf Grund der rd. 610 m langen Steigung > 6 % bis Mapferding und des großen SV—Aufkommens 
(unter anderem bedingt durch den Steinbruch/Mischwerkbetrieb) wäre in diesem Abschnitt nörd- 

lich von Kaltenbrunn der Bau eines Zusatzfahrstreifens erforderlich. 

3.2.7 Variantenkorridor SÜD 2 (Plantrasse): Baulänge 1,4 km 

Eine gegenüber der „Süd 1“-Trasse um maximal 30 m nach Nordwesten verschobene Trasse stellt 

eine Variante dar, die ein kürzeres Tunnelbauwerk sowie eine Abrückung vom Ortsteil Kaltenbrunn 

ermöglicht.
' 

Außerdem lässt sich die Anpassung des nachgeordneten Straßen- und Wegenetzes günstiger ge- 

stalten. Wie bei allen Varianten erfolgt ein Anschluss der bestehenden B 533 an die Ortsumgehung 

am Baubeginn bei Oberauerbach. 
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Ein weiterer Anschluss erfolgt bei Kaltenbrunn, wobei ein Kreisverkehrsplatz auf der unteren 

Ebene im Zuge der bestehenden B 533 westlich der neuen Trasse in der Nähe eines Sägewerks— 

betriebes die Verteilerfunktion für die einzelnen Straßenäste übernehmen soll. Eine nähere Be- 

schreibung der Knotenpunktmöglichkeiten und der favorisierten Lösungen erfolgt in Abschnitt 4.5. 

Die Abmessungen der Talbrücke über die Hengersberger Ohe werden reduziert. 

(Brückenspannweiten zwischen 105 und 124 m im Rahmen der Voruntersuchung). 
Die Gradienten der Trassen SÜD 1 und SÜD 2 sind nur bis ca. Bau-km 0+380 und ab Bau-km 

1+100 vergleichbar. 
_ _ _

‘ 

Bei der Variante SÜD 1 “sind aufgrund der größeren Längsneigung (bis 5,8%) und der anschlie- 

ßenden Kuppenausbildung gegenüber der Gradiente Tunnel deutliche Unterschiede hinsichtlich 

der Höhenlage im Bereich der Hengersberger Ohe. Im Bereich des südlichen Bergrückens ist die 

Trasse im tiefen Einschnitt und infolge desse'n mit sehr großen Geländeabgrabungen (Böschun- 

gen) verbunden. Auch nach dem Ortsteil Kaltenbrunn durchschneidet die Straße den Mapferdinger 

Berg. 

3.2.8 Nullvariante 

Die Nullvariante wäre die Beibehaltung der B 533 in der gegenwärtigen Form mit punktuellen bau- 

lichen oder verkehrsrechtlichen Verbesserungsmaßnahmen. Ein großer Teil der Strecke in der 

Ortsdurchfahrt Auerbach weist eine geringe Fahrbahnbreite mit ca. 6,00 bis 6,50 m auf. 
Die Wohnbebauung reicht teilweise bis an den Verkehrsraum heran. Problematisch im Hinblick auf 

die Verkehrssicherheit sind zudem mehrere Einzelzufahrten und deren schlechte Sicht- und Stei- 

gungsverhältnisse einzustufen 

Damit können die in Kapitel 2 beschriebenen Defizite nicht behoben und die angestrebten Projekt- 

ziele weder gegenständlich noch auf der gesamten Strecke der B 533 erreicht werden. 

Die Nullvariante wird deshalb nicht weiterverfolgt und scheidet aus. 

3.2.9 Ausbauvariante 

Die derzeitige verkehrliche Situation der bestehenden B 533 im Ort Auerbach kann wegen der 

vielen Zwangspunkte u.a. der vorhandenen Bebauung, Lage der Einmündung der Kreisstraße 

V 

DEG 14 in der Ortsmitte von Auerbach, der Parallelführung der B 533 in der Nähe des Mapferdin- 

ger Baches in östlicher Richtung und den vielen Einzelzufahrten besonders im Ortsteil Kaltenbrunn 

im Verkehrsraum kaum verändert und verbessert werden. 

Ein bestandsorientierter Ausbau mit einer Verbreiterung des Querschnittes und größeren, richtli- 

nienkonformen Kreisbogenradien ist aufgrund o.a. Zwangspunkte nicht ohne großflächige Eingriffe 
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in die innerörtliche Siedlungsstruktur, u.a. Erwerb und Abbruch ortsprägender Bestandsbebauung, 

darstellbar. Vor dem Hintergrund einer unvollständigen Zielerreichung, u.a. würde der gesamte 

Verkehr mit seinen negativen Begleiterscheinungen weiterhin im Ort verbleiben, werden diese für 

den Ort Auerbach negativen Eingriffen als unverhältnismäßig bewertet. 

Eine Steigerung einer verkehrlichen Leistungsfähigkeit dieser Straße im Ort, mit den zu verbes- 

sernden notwendigen Sicherheitsstandards, kann auch mit kleineren Umbaumaßnahmen in Lage 

und Höhe nicht erreicht werden. 

Das Ziel, den gesamten Durchgangsverkehr in Auerbach und auch einen Teil des Ziel- l Quell- 

verkehré aus der Ortsdurchfahrt heraus zu verlagefn, um damit eine Entlästungswirkung im Gé— 

samtverkehr von bis zu 73% und bis zu 85% im Schwerverkehr zu ermöglichen (nach Zahlenan- 
‘ gaben im Prognosejahr 2035), ist mit der Ausbauvariante nicht erreichbar. Der gesamte Verkehr 

Würde im Ort verbleiben. 

Ohne den Neubau der Ortsumgehung im Süden ist es nicht möglich, eine deutliche Reduzierung 

im gesamten Durchgangsverkehr der B 533 in Auerbach zu erreichen 

Aus diesen Gründen wird diese Variante nicht mehr weiter bewertet. 

3.3 Variantenvergleich 

ln einer ersten Analyse werden Beurteilungskriterien der einzelnen Varianten tabellarisch gegen- 

übergestellt, die größtenteils aus einer Voruntersuchung des Jahres 2009 stammen und aktuali- 

siert bzw. ergänztwurden (siehe Punkt 3.2.1). 

Dazu gehören trassierungstechnische Merkmale und wirtschaftliche Belange ebenso, wie Beurtei- 

lungen unter Berücksichtigung von Schutzgütern und anderen fachlichen Interessen. 

3.3.1 Raumstrukturelle Wirkungen 

Bei den Nordvarianten können zwar die Kreisstraßen DEG 25 und DEG 45 an die Ortsumgehung 

angebunden werden. Um den Ortskern von Auerbach nicht abzuschneiden, muss jedoch die be- 

stehende B 533 erhalten bleiben und im Bereich des hohen Längsgefälles südlich von Mapferding 

an die OU angebunden werden. ln der Summe entstehen damit deutliche Mehrlängen des Stra- 

ßennetzes mit den entspre'chenden finanziellen Nachteilen sowie in der Gesamtbetrachtung große 

versiegelte Flächen. Diese Nachteile entfallen bei den Südvarianten, wobei eine Anbindung der 

OD an die Ortsumgehung bei den SÜD-Varianten nördlich des Tunnels bei Kaltenbrunn unbedingt 
erforderlich ist.

V 

Aus raumordnerischer Sicht sind die Varianten SÜD 1 und SÜD 2 gleichwertig. 
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Flächenbedarf 

Auf Grund der kürzesten Baulänge (1 ‚4 km) und der Lage des Tunnels, ist die Variante SÜD 2 vom 

Flächenverbrauch her am günstigsten einzustufen Auch die Böschungsflächen in Damm- und 

Einschnittsbereichen sind bei der SÜD 2 am geringsten. Dies wird noch verstärkt durch die um- 

weltverträglichste Lösung, die auch den geringsten Ausgleichsflächenbedarf aufweiét. 

Bebaute Gebiete
_ 

Bei den Planungen für alle Varianten wurden die bebauten Gebiete berücksichtigt. 

Im Bereich Kaltenbrunn ist wegen der Zwangspunkttrassierung des Tunnels, dem Anwesen Kalt- 

enbrunn 1 und der weiteren Bebauung nur die Versetzung von zwei Fertiggaragen durch die Stra- 

ßenbaumaßnahme veranlasst. 

Festzustellen ist, dass die bestehende Wohnbebauung bei der favorisierten Trasse SÜD 2 

(Plantrasse) am wenigsten beeinträchtigt wird. 

Alle Varianten verlaufen außerhalb von festgesetzten Flächennutzungen wie Wohngebiet, 

Misch- / Dorfgebiet und Gewerbegebieten 

3.3.2 Verkehrliche Beurteilung 

Verkehrsqualität 

Die Verkehrsqualität verbessert sich bei allen Varianten deutlich. Da die bisherige Linienführung 

durch die Ortschaft führt, muss dort eine Geschwindigkeit von 50 km/h eingehalten werden, was- 

den Verkehrsablauf deutlich beeinflusst. Eine Umgehung würde den Quell- und Zielverkehr und 

den Durchgangsverkehr trennen und die Geschwindigkeiten auf den beiden Straßenzügen B 533 

alt und B 533 neu verstetigen. 

Es lässt sich jedoch sagen, dass bei den Nordvarianten (v.a. „NORD 1“, „NORD 3" und 

„NORD 4“) durch die Trennung des Verkehrs zwar höhere Geschwindigkeiten möglich sind, durch 

die bauliche Länge der Streckejedoch keine Zeitersparnis für den Durchgangsverkehr erreicht und 

somit die Verkehrsqualität nicht deutlich verbessert wird. Zudem ist bei den Nordvarianten das 

Verhältnis aufeinander folgender Radien ungünstigen was die Verkehrsqualität auch herabsetzt. 

Bei der Variante „SÜD 1" und „SÜD 2" ist im südlichen Knotenpunktbereich bei Oberauerbach mit 

einer Geschwindigkeitsreduzierung zu rechnen. Bei „SÜD 2“ betrifft dies auch noch den Tunnel— 

abschnitt. 

Zudem liegen die Kreisbögen aufeinander folgend im richtlinienkonformen Bereich, was eine hohe 

Verkehrsqualität auszeichnet. Durch den Ausbau des Knotenpunktes bei Kaltenbrunn mit einer 

teilplanfreien Lösung wird der Verkehrsfluss auf der neuen Ortsumgehung deutlich verbessert. 
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Verkehrswirksamkeit 

Die Umgehung würde eine sehr hohe Entlastungswirkung mit 62% bis 73% mit sich bringen und 

hätte zum Zeitpunkt der Verkehrsfreigabe eine sofortige hohe Wirksamkeit. 

Bei den Nordvarianten ist wegen den größeren Straßenlängen und den Verknüpfungsbereichen 

mit den Kreisstraßen DEG 25 und DEG 45 eine Entlastung des Ortes Auerbach auf der bestehen- 

den B 533 nicht sofort gegeben. 

3.3.3 Entwurfs- und sicherheitstechnische Beurteilung 

Die ortsferne Variante „NORD 1“ hat bereits auf Grund ihrer Baulänge erhebliche Nachteile. 

Die Aufeinanderfolge der Entwurfselemente ist ungünstig, die Sichtverhältnisse sind nicht befrie- 

digend. Auch unter Berücksichtigung der Schutzgüter und insbesondere der naturschutzfachlichen 

Belange wird die „NORD 1" als nicht vertretbar beurteilt. Daher scheidet diese Variante aus. 

Die ortsnahe Variante „NORD 2“ weist im Gegensatz zur „NORD 1“ eine bessere Linienführung 

auf. Sie ist auch deutlich kürzer. Der große Nachteil dieser Trasse ist das hohe Längsgefälle von 

deutlich über 7 % auf eine Länge von ca. 800 m sowie die gravierende Einschnittslage mit der 
Folge eines großen Massenüberschusses. Auch die naturschutzfachlichen Belange sprechen ge— 

gen diese Variante, weshalb auch sie für die weitere Detailplanung nicht in Frage kommt 

Eine Eingriffsminimierung mit einem Tunnelabschnitt scheidet wegen der hohen Längsneigung 

aus (nach RAL Begrenzung der Längsneigung im Tunnel auf max. 3,0%). 

Die Variante „NORD 3" weist die größte Baulänge auf und ist unter diesem Gesichtspunkt am 

ungünstigsten. Die bei der Variante NORD 2 beschriebenen negativen Auswirkungen treten auch 

bei Variante NORD 3 auf. Einschnitte erreichen eine Tiefe von bis zu 12,5 m und Dämme eine 

Höhe bis zu 11 m. Nach der Querung des Tales der Hengersberger Ohe ist eine Steigung mit 6,75 

% unvermeidbar. 

Die Variante „NORD 4" ist zwar kürzer als die Variante „NORD 3", hat aber auch erhebliche Nach- 

teile. Sie verläuft nah entlang der Bebauung von Oberauerbach und durchschneidet auf größter 

Länge das FFH-Gebiet im Talraum der Hengersberger-Ohe Bei der Querung des Berginger 

Schachtens tritt ein hohes Längsgefälle auf und die Trasse verläuft in einem bisher unbelasteten 

Lebensraum 

Im Vergleich zu den Südvarianten weisen die Nordvarianten größere Neubaulängen auf. 
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Ein Vorteil der Nordvarianten ist die Möglichkeit der Anbindung der Kreisstraßen DEG 45 und DEG 
25. Für einen Teil der Bevölkerung würde diese Möglichkeit eine Verbesserung der Lärmsituation 

bedeuten, im Gegenzug werden andere Gebiete stärker belastet. 

lm Vergleich zu den Nordvarianten haben die Südvarianten deutliche Vorteile. 

Nachdem die Steigungsverhältnisse der südlichen Trassen deutlich homogener ausfallen, bietet 

sich im flacheren Bereic_:h südlich von Kaltenbrunn eine Tunnellösung förmlich an. Dadurch kann“ 

auf umfangreiche Abgrabungen‚ die große Einschnittsböschungen zur Folge hätten, verzichtet 

werden.
_ 

Ein wirtschaftlicher Vergleich zwischen Einschnitts— und Tunnellösung erbrachte eine Präferenz 

für den Tunnei. 

Mit dieser Lösung werden Lärmbeeinträchtigungen sowie Eingriffe ins Landschaftsbild weitgehend 

vermieden. 

Die Variante „SÜD 1“ hält von der Bebauung von Auerbach einen gewissen Abstand. Dieser bau— 

liche Abstand würde auch die Umsetzung der bereits genannten Alternative mittels umfangreicher 

Einschnittsböschungen ermöglichen. Im Rahmen einer Voruntersuchung hat sich jedoch gezeigt, 

dass die Tunnellösung insgesamt betrachtet die zielführende Alternative darstellt. Daher wurde 

diese Variante in einem zweiten Schritt trassierungstechnisch und wirtschaftlich optimiert. 

Bei der Variante „SÜD 2“ wird mit der Tunnelachse näher an die Bebauung von Auerbach gerückt. 

Unter geologischen Gesichtspunkten stellt dies für den Tunnelvortrieb und die vorhandene Bau- 

substanz keinen Nachteil dar. Die Länge des Tunnels kann damit aber auf 370 m verkürzt werden 
Zudem können die Bau- und Grundemerbskosten gegenüber der Variante SÜD 1 reduziert wer-v 

den. 

Ein weiterer Vorteil entsteht mit der verschobenen Trasse für den Ortsteil Kaltenbrunn. 

Im Vergleich zur bestehenden Bundesstraße wird die neue Trasse um max. 25 m von der Bebau- 

ung abgerückt. Außerdem ist die neue Gradiénte stetiger geführt als die bestehende, was zu einem 

geringeren Längsgefälle der Neubaustrecke in diesem Bereich führt. 

Bei dieser Trassierung besteht die Möglichkeit, im Bereich der alten Bundesstraße die untergeord- 

nete neu zu errichtende parallele Straße unter dem Bauwerk 03 tiefergelegt zu führen, die der 

Erschließung von Kaltenbrunn, sowie dem Anschluss von Auerbach und Kaltenbrunn in Richtung 

Mapferding zur B 533 dient. 
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Obwohl im Ortsteil Kaltenbrunn eine Lärmschutzwand (Höhe 2 m) auf dem Straßendamm der 

neuen B 533 errichtet wird, besteht weiterhin für die Bewohner eine Sichtachse in westlicher Rich- 

tung zur Cdsmitte von Auerbach. 

Vorteile erqeben sich bei beiden Varianten SÜD. 

Durch die Einbeziehung der bestehenden Straße in das neue Konzept wird die Neubaulänge bei 

den Südvarianten im Steigungsbereich nach Mapferding deutlich minimiert. 

Aus den oben genannten Gründen und aus straßenbautechnischer Sicht wird der 

Variante „SÜD 2" - Trasse mit Tunnel - der Vorzug gegeben. 

3.3.4 Umweltverträglichkeit 

Bereits bei den Voruntersuchungen hat sich ergeben, dass unter Berücksichtigung der zu erwar- 

tenden Auswirkungen auf die Schutzgüter die Variante „SÜD 1" (mit Einschnitt) als die „relativ 

umweltverträglichste" Lösung zu beurteilen ist. Die Varianten „NORD 2" und „NORD 1" werden 

eindeutig schlechter beurteilt. 

Das Ergebnis des Variantenvergleichs ändert sich auch nicht unter Einbeziehung denkbarer Aus— 

gleichsmaßnahmen, da bei der Variante „NORD 2" hinterfragt werden muss, ob für sämtliche dor- 

tige Eingriffe in den Naturhaushalt Ausgleichsmaßnahmen im notwendigen Umfang erbracht wer- 

den könnten. 

Die Variante „NORD 3“ wird ebenfalls ungünstig bewertet, da sie die längste Baustrecke aufweist 

und auch sehr stark in ökologisch wertvolle Bereiche eingreifen würde. 

Auch unter dem Gesichtspunkt Schutzgut Mensch wird sie negativ beurteilt. 

Die Variante „NORD 4" wird aufgrund der größten Beeinträchtigung des FFH-Gebietes am 

schlechtesten beurteilt. 

Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass auch mit der Variante „SÜD 1“ z. T. nicht vermeidbare, 

nachteilige Wirkungen auf die Schutzgüter verbunden sind Am schwerwiegendsten sind dabei die 
Eingriffe in die Aue der Hengersberger Ohe und in den Hangmischwald südlich vonAuérbach 

sowie in den Hangmischwald am Mapferdinger Bach. Insgesamt sind damit auch nicht unerhebli- 

che Auswirkungen auf das Landschaftsbild verbunden. Durch eine Reihe von Vermeidungs- und 
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Minimierungsmaßnahmen könnten allerdings diese Eingriffe in ihrer Wirkung z. T. deutlich verrin- 

gert werden. Dennoch wird ein umfassender Bedarf an Flächen für Ausgleichs- oder ggf. für Er- 

satzmaßnahmen entstehen. 

Sowohl die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Deggendorf, als auch die Höhere Natur- 

schutzbehörde sprechen sich eindeutig für eine Variante SÜD_aus und favorisieren dabei eine 

Tunnellösung, um die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes zu minimieren und den gut struktu- 

rierten Mischwald weitestgehend zu schonen. 

Damit wird die Variante „SÜD 2" von den zur Diskussion stehenden Möglichkeiten aus naturschutz- 

fachlichen Gründen am besten bewertet: Sie ist die „relativ umweltverträglichste“ Lösung. 

Lärm und Schadstoffe 

Grundsätzlich gilt nach 5 50 des Bundesimmissionsschutzgesetzes, dass schädliche Umweltein- 

wirkungen auf die ausschließlich oder übewviegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf 

sonstige schutzwürdige Gebiete möglichst zu vermeiden sind. Dies gilt insbesondere für Lärm und 

Luftschadstof'fe. 

Die Nordvarianten führen relativ nahe an bebauten Gebieten vorbei, so dass hier in Bezug auf 

Lärm mit deutlichen Beeinträchtigungen zu rechnen ist. Dies gilt auch für die Variante „SÜD 1“ für 

den Abschnitt bei Kaltenbrunn. 

Bei der Lärmuntersuchung wird die Variante „SÜD 2“ - Plantrasse — am besten beurteilt, da durch 

die Tunnelstrecke eine maximale Abschirmung für den Ort Auerbach erreicht wird_. Auch für den 

Ortsteil Kaltenbrunn verbessert sich der Zustand mit den geplanten Lärmschutzmaßnahmen im 

Vergleich zurjetzigen Situation. 

Die Luftschadstoffe liegen deutlich unter den zu!. Grenzweden. 

Prognostizierte Schadstoffbelastungen der Luft sind für die Beurteilung der Varianten daher nicht 

grundsätzlich ausschlaggebend, wobei auch unter diesem Gesichtspunkt die von der Bebauung 

abgeschirmten SÜD-Varianten am besten zu bewerten sind. 

Im Tunnelbereich ist keine technische Belüftungseinrichtung notwendig. Entsprechende Belastun- 

gen durch Luftschadstoffe sind auch bei der Variante „SÜD 2" nicht gegeben. 

Larid- und Forstwirtschaft 

Der Flächenverbrauch ist bei der Variante „SÜD 2“ mit Abstand am geringsten. 
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Durch die Tunnellösung mit größtenteils bergmännischem Vertrieb wird der Waldbestand südlich 

von Auerbach bestmöglich geschont. 

Mit der vorgesehenen Stützkonstruktion im Abschnitt nördlich Von Kaltenbrunn und einer Bö- 

schungsneigung von 1:1 mit Bermen, ist in der Weiterführung der Eingriff am Steilhang minimiert. 

Landwirtschaftliche Flächen werden im Gegensatz zu den Nordvarianten nur bei der Querung des 

Tals der Hengersberger Ohe, sowie bei den vorgesehenen Ausgleichs-und Ersatzmaßnahmen in 

Anspruch genommen. 

Wassergewifinungsgebiete 

Das Wasserschutzgebiet südöstlich von Kaltenbrunn wird durch die Südvarianten nicht beeinträch- 

tigt. Zwischenzeitlich hat die Gemeinde Auerbach die Nutzung der Quellfassung eingestellt. 

lm Bereich der Nordvarianten sind keine Wasserschutzgebiete vorhanden 

Unter dem Gesichtspunkt der Wassergewinnungsgebiete sind daher alle Varianten gleich zu be- 

werten. 

Überschwemmungsgebiete 

Für den Talraum der Hengersberger Ohe ist ein Überschwemmungsgebiet für das HQ 100 festge- 

legt. Dieses ist bei allen Ortsumgehungsvarianten betroffen und entsprechend bei der Planung zu 

berücksichtigen. Bei den Nordvarianten ist das Überschwemmungsgebiet stärker tangiert als bei 

den Südumgehungen. Mit einer weitgespannten Talbrücke wird der Eingriff minimiert. 

3.3.5 Wirtschaftlichkeit 

Hinsichtlich der Investitionskosten der einzelnen Varianten wird auf die Kostenschätzung der unten 

aufgeführten Tabelle und auf das Ergänzungsblatt (tabellarische Übersicht mit den 

wichtigsten technischen Kennwerten —— Seite 30 / 31) vewviesen. 

lnvestitions kosten 

Die Kosten des Vorentwun‘s vom 04.07.2013 wurden aktualisiert (Stand Juli 2019) und eine über- 

schlägige Gesamtkostenerhebung mit Bewertung der ökologischen Ausgleichs- und Minimie- 

rungsmaßnahmen erstellt (siehe nachfolgende Tabelle). 
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„ SUD1 
SUD2 N DZ Sbn&JUHZMS (müEh- 

ORD1 NDR NORD3 NORD4 
(mit Tunnel) 

_ 
(tlw. ortsfern) (ortsnah) (ortsfern) (tlw. ortsfern) 

schnltt) 

Gesamtkosten ca. ca. ca. ca. ca. ca. 

‘3&6Mm€ 355Mm€ 3&2Mm€ 331Mm€ 435Mm€ 3&5Mb€ 

Aufgrund der Ausbaulänge mit 4,1 km würde die Variante „NORD 3“ die teuerste Maßnahme. 

Bei den Südvarianten von Auerbach ist die Variante mit Tunnel „SÜD 2“ geringfügig teurer, 

im Vergleich zur Trasse „SÜD 1“ mit einem maximalen Geländeeinsch4nitt auf dern südlichen_ßerg- 

rücken (Länge des Einschnittes: ca. 400 m; Einschnittstiefe: zwischen 19,50 m und 43,50 m; Ein- 
schnittsbreite: bis 120 m). 

ln der Gesamtbetrachtung wäre aber die „SÜD 2“ Variante - Plantrasse - immer noch billiger als 

„NORD 2“, „NORD 3“ und Variante „NORD 4“. 

Durch den steigenden Baupreisindex, der Entwicklung stark angestiegener Grundstückspreise in 

den vergangenen Jahren und den hohen Anforderungen bei Kompensationsmaßnahmen mit öko- 

logischen Ausgleichserfordernissen einschließlich der notwendigen großen Flächeninanspruch- 

nahmen entstehen zum jetzigen Zeitpunkt (Okt. 201 9) bei allen Varianten gegenüber dem Vorent- 

wurf (Juli 2013) deutlich höhere Gesamtkosten. Allerdings verbleiben die Kostenverhältnisse der 

Bauwerke zueinander beständig 

Bei den ortsfernen Nordvarianten wären aufgrund der Baulängen (zwischen 3,0 und 4,1 km), den 

großen erforderlichen Stützweiten der Ingenieurbauwerke (Talraum FFH-Gebiet) und des höheren 

Flächenbedarfs durch Überbauung mit Dämmen und Einschnitten auch im landwir'tschaftlichen 

Bereich hohe Kosten zu erwarten. 

Wegen wesentlich umfangreicheren Beeinträchtigungen in Natur und Landschaft mit daraus resul- 

tierendem hohen ökologischen Ausgleichsbedarf, den zu erwadenden Eingriffen in Verbotstatbe- 

stände bei Trassen in zusammenhängenden Waldgebieten am Berginger Schachten und den grö- 

ßeren Brückenbauwerken im FFH-Gebiet‚ könnte der Kostenanstieg bei einer Detailplanung dieser 

Nordtrassen noch deutlich höher ausfallen. 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 

Im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung sind bis auf die Variante „Nord 3“ keine wesentli- 

chen Unterschiede der einzelnen untersuchten Trassen in den Gesamtkosten zu erkennen. 
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Eine Bewertung der Varianten hinsichtlich der Kosten kann im Rahmen des Vergleichs nur quali- 

tativ, jedoch nicht quantitativ erfolgen. 

Die Kosten sind unter anderem abhängig von der Baustreckenlänge, der baulichen Gestaltung der 

Anbindungen, vden notwendigen Bauwerken (Brücken. Tunnel), den Bodenbewegungen, dem 

GrundenNerb für Straßenbau mit Entschädigungen, den Eingriffen in Natur'und Landschaft mit den 

entsprechenden Kompensationserfordernissen. 

Nicht berücksichtigt wurden beim Variantenvergleich zum Zeitpunkt„der Untersuchung die Kosten- 

ansätze für weitere, erforderliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen einer Detailpla- 

nung. 

' ’ . ' 

Diese sind aufgrund der deutlich geringeren Eingriffe bei der Tunnelvariante erheblich niedriger 

anzusetzen als bei den Nordvarianten, wodurch die konstruktiven Mehrkosten der Plantrasse mit 

Tunnellösung in Verbindung mit der kürzeren Streckenlänge relativiert werden müssen. 

Insgesamt stellt die Variante SÜD 2 (Plantrasse mit Tunnel) die verträglichste Lösung dar. 

Sie erzeugt, bedingt durch die Anlage des Tunnels die geringsten Beeinträchtigungen. 

3.3.6 Baukulturelle Aspekte 

Konkret feststellbare Unterschiede in Bezug auf baukulturelle Aspekte bestehen bei den beschrie- 

benen Varianten nicht. 

3.4 Gewählte Linie 

Unter Abwägung aller relevanten Beurteilungskriterien wird der Variante SÜD 2 als Plantrasse mit 

Tunnel der Vorzug gegeben. 

4 Technische Gestaltung der Baumaßnahme 

14.1 Ausbaustandard 

Es wird auf die Erläuterungen des gesamten Bauentwurfs verwiesen. 

Die bestehende Ortsdurchfahrt Auerbach hat eine Länge von ca. 0,5 km und eine Fahrbahnbreite 

von ca. 6,00 — 6,50 m. Sie ist geprägt von zahlreichen Einzelzufahrten und Einmündungen. 
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Als sehr problematisch stellt sich die steile und unübersichtliche Einmündung der Kreisstraße DEG 
14 (Auerbach—Engolling) heraus. Dér anschließende Anstieg nach Mapferding in der Schlucht des 

Mapferdinger Bachtales ist geprägt von kleinen Radien in der Linienführung und mit Steigungen 

zwischen 6,0 und 7,7%. In diesem Bereich bestehen auch gefährliche Einzelzufahrten zu Wohn- 

gebäuden sowie Erschließungswege zu den Flurstücken mit teils stark eingeschränkter Sicht. 

4.1.1 Entwurfs- und Betriebsmerkmale 

Der Sträßenentwurf für die OU Auerbach erfolgte äuf Grundlage der zuni Zeitpunkt der Bearbei- 
tung des Vorentwurfs gültigen technischen Vorschriften und Entwurfsrichtlinien. Im Vorgriff auf die 

„Richtlinien für die Anlage von Landstraßen" RAL 2012, die imÖktober 2013 mit dem allgemeinen 

Rundschreiben Straßenbau Nr. 08/2013 vorn 16.05.2013 des BMVBS eingeführt wurden, ist das 

neue Richtlinienwerk im vorliegendenEntwurf bereits berücksichtigt worden. Bei der nachfolgen- 

den Erläuterung der technischen Gestaltung der Baumaßnahme wird, soweit erforderlich, auf die 

dem Entwurfzugrundeliegenden Richtlinien und auf die RAL 2012 Bezug genommen. 

Die B 533 verbindet die A3 (kontinentale Verbindungsfunktionsstufe) mit der B 85 (überregionale 

Verbindungsfunktionsstufe) und der B 12 (überregionale Verbindungsfunktionsstufe) und ist als 

Entwicklungsachse der überregionalen Verbindungsfunktionsstufe Il (RIM) zugeordnet mit der 

Straßenkategorie LS ||, abgeminderte EKL 3 nach RAL 2012. 

Daraus ergebensich für die Trassierung der Straße folgende Grenzentwurfselemente der Linien- 

führung im Lage- und Höhenplan. 

Grenzwerte RAL 

Kleinster Radius [m] R‚m„ = 300—600 

Klothoidengrenzparameter [m] R >= Amin >= R/3 

Kleinste Wannenausrundung [rn] HW >= 3000 

Kleinste Kuppenausrundung [m] HK >= 5000 

Größte Steigung [%] Smax = 6,50 

Aufgrund der prognostizieden Verkehrsbelastung wird als Regelquerschnitt für die Hauptstrecke 

gemäß RAL der RQ 11 gewählt. 

Mit diesem Querschnitt entsteht ein homogener Übergang zwischen der bereits ausgebauten Bun- 

desstraße 533 bei Hengersberg und dern noch nicht ausgebauten Abschnitt im Gemeindegebiet 

von Auerbach. Für den Tunnel Auerbach ist der Regelquerschnitt RQ 11t gemäß RABT 2016 zu- 
grunde zu legen. 
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Der kühftige Anschluss der B 533 alt südlich von Oberauerbach ist als plangleicher Knotenpunkt 

vorgesehen.
‘ 

Im nordöstlichen Teil von Auerbach - Kaltenbrunn kann wegen der benötigten Unterführung BW 
03 eine teilplanfreie Lösung mit einem Anschluss an die B 533 dem Entwurf zugrunde gelegt wer- 

den. 

4.1.2 Vorgesehene Verkehrsqualität 

Bei Neubauniaßnahmen ist sicherz'ustellen, dass für deri Verkehrsablauf in de'r durchgehenden 

Strecke und in den Bereichen der Knotenpunkte eine hohe Verkehrsqualität erreicht wird. 

Durch den Bau dieser Ortsumgehung wird das Ziel, die Leichtigkeit, den Verkehrsfluss und vor 

allem die Sicherheit des Verkehrsablaufes deutlich zu verbessérn, vollständig erreicht. 

lm Bereich der Ortsdurchfahrt von Auerbach ergibt sich aufgrund der erheblichen Verkehrsentlas- 

tung gerade auch beim Schwerverkehr und der damit verbundenen sicheren Querungsmöglichkeit 

der Straße eine verbesserte Qualität auch für Fußgänger und Radfahrer. 

Die Neugliederung der Wirtschaftswege beidseitig der neuen Umgehungsstraße stellt die Einzel- 

erschließung der landwirtschaftlichen Nutzflächen auch künftig sicher. 

4.1.3 Gewährleistung der Verkehrssicherheit 

Die Linienführung der Trasse in Lage und Aufriss entspricht den Vorgaben der früheren RAS-L 

und derjetzt gültigen RAL Ausgabe 201 2. Die im Hinblick auf das künftig zu erwartende Verkehrs- 

aufkommen ausgebildeten Verknüpfungspunkte mit dem nachgeordneten Straßennetz sind in ih- 

rer räumlichen Ausbildung übersichtlich, begreifbar gestaltet und an die Erfordernisse der Befahr- 

barkeit angepasst. 

Das frühzeitige Erkennen der Knotenpunkte Süd und Nord gewährleistet ein hohes Maß an Ver- 

kehrssicherheit. 

lm Rahmen der Aufstellung des Vorentwurfs wurde ein Sicherheitsaudit (März l April 2013) zur 

Plantrasse mit Tunnel von einem Auditor durchgeführt und begutachtet. 

Dabei wurden 3 Anmerkungen zur Linienführung, zur Gestaltung des Knotenpunktes und der Neu- 

anlage der Bepflanzung gemacht. Diese sind in der nachfolgenden Tabelle kurz dargestellt mit den 

darauffolgenden Stellungsnahmen bzw.'Korrekturen:
' 

Auditergebnis Stellungnahme bzw. Korrekturen 

Linienführung: Linienführung: 

Bau-km 1+248‚038‚ aneinanderstoßende Wendeklothoiden mit ' Unter dern Aspekt der Zwangspunkttrassierung 

A1=145 rn und Az=125 m in der Önlichkeit tolerierbar 
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9 A.<=1 ‚5 x A2 ist erfüllt} aber es ergibt sich eine unhar- - Annähernd gleiche Baulängen der Klothoide 

monische Linienführung - Größerer Parameter würde Bogenlänge verkür- 

zen. daher ausgeglichene Längeneinteilung 

Knotenpunkte: Knotenpunkte: 

Bau-km 1+220 bis 2+330‚ Einfäclelungsstreifen mit einer Länge Die Einfädelspur wurde auf 150 m gemäß RAL korrigiefl 
von 110 rn bei einer Steigung von 7,21% erscheint zu kurz 

9 Es könnten sich gefährliche Einfädelmöglichkeiten er- 

geben 

Bepflanzung: Bepflanzung: 

- Bau-km 0+950‚ 1+160 links, Baumbepflanzung mit - Alle Haltesichtweiten werden eingehalten 

sehr.nahen Abstand zur Hauptstrecke - 
. nur unter Einhaltung der erforderlichen Sicherheitsab- 

- Bau-km 0+100 rechts und 0+190 links. Baumbepflan— Stände werden Bepflanzungen vorgenommen. 

zung rnit sehr nahen Abstand zur Anschlusstrecke - Absicherung derZwangspunkte mit passiven Schutz- 

„Künftige Kreisstraße" einrichtungen 

Es ist nachzuweisen, dass an diesen Stellen die Haltesicht ein- 

gehalten werden kann und keine Gefahr für die Verkehrsteilneh- 

mer ausgeht. 

Für die Planungsphase Feststellungsentwurf wird derzeit ein Sicherheitsaudit erstellt. 

Gemäß den Richtlinien für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln (RABT) wird aus 

wirtschaftlichen Gründen und als Kompromiss zwischen Leistungsfähigkeit und Verkehrssicherheit 

eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h für Tunnelbauwerkg empfohlen. Für den Tun- 

‘nel wird demzufolge die zu!. Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h festgelegt. 

Auf Vorschlag des Vorhabenträgers werden im Rahmen einer Ortseinsicht von der Straßenver- 

kehrsbehörde vor der Eröffnung der Neubaustrecke die verkehrsrechtlichen Anordnungen getrof- 

fen. 

ln den künftigen Einfahrtsbereichen mit parallel gefühden Einfädelungsstreifen an den oben auf- 

geführten Anschlussstellen ist ein sicheres Einbiegen der Verkehrsteilnehmer gegeben. Durch die 

Anbindung begleitender Wegeén das untergeordnete Straßennetz können Verkehrsteilnehmer 

(Fußgänger und Radfahrer) die untergeordneten Straßen- und Wege ohne Gefahren nutzen. 

Somit wird im gesamten Umfeld der Neubaustrecke eine gute Verkehrsquälität- und Sicherheit 

inner- und außerorts gewährleistet. 

4.2 Bisherige I zukünftige Straßennetzgestaltung 

Durch den kurzen Streckenabschnitt von 1,40 km einschließlich der Tunnellösung werden 

Straßen und Wege vom Neuausbau betroffen. 

Die vorgesehenen Änderungen sind aus den Lageplänen (Unterlage 5) ersichtlich, dem 

Regelungsverzeichnis (Unterlage 11) und dem Widmungskonzept (Unterlage 12) zu entnehmen. 
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Folgende Straßen und Wege kreuzen die-geplante B 533 oder werden angepasst. 

(öFW = öffentlicher Feld- und Waldweg; GVS = Gemeindeverbindungsstraße) 

_ 

vorh. gepl. Art 
Straßenkategorle Bau-km 

_ _ 

Querschnltt Querschnltt Knotenpunkt 

0+011 4,00 m im Einmündungs- 
öFW nach Rothmühle 4,00 m Einmündung 

rechts bereich 

öFW zum Gewerbege- 
_ _ 

_ 

- 0+011 Imks 5,00 m Beseltigung einer Zufahrt — 

b|et am Lehmhügel 

Kreisstraße (alte B 533) 
0+150 links 6,25 m 7,00 m Einmündung 

nach Auerbach Süd 

7,00 m wird unterführt, 

Inklusive Fahrbahnver- Abfahrtsrampe. 
GVS (alte B 533) nach 1+000 — 

„ ‚ 

6,25 m brenemngen (bel geplanter Auffahrtsrampe, 
Auerbach Nord 1+250

_ 

enger Trassmrung unter Einfädelungsspur, 

Zwangspunkten) Kreisverkehr 

_ 
Einmündung zur 

‚ 
6,00 m mit Fahrbahnver- 

GVS Maglnger Straße 5,00 m ’ 

_ 
Auffahrtsrampe 

bre1terungen 
der B 533 

Einmündung zur 

Auweg 2,50 m 3,50 m Auffahrtsrampe 

der B 533 

Einmündung zur 

Am Berglholz 3,00 rn 3,50 m Auffahrtsrampe 

der B 533 

Folgende Tabelle zeigt im Wesentlichen die widmungstechnische Änderung an der B 533 auf: 

Straßenbezeichnung 
von Abschnitt — Station 

bis Abschnitt Station 

Träger 

Baulast 

vorher 

Träger 

Baulast 

zukünfiig 

von 170_1 ‚363 Bundesrepublik 
B 533 Landkreis Deggendorf 

bis 170_1 ‚474 Deutschland 

von 170_1‚474 Bundesrepublik 
B 533 ' Landkreis Deggendorf 

bis 170_1 ‚632 Deutschland 

von 180_0‚000 Bundesrepublik 
B 533 Landkreis Deggendorf 

bis 180_0‚601 Deutschland 

' von 200_0‚000 Bundesrepublik 
B 533 

' 

Gemeinde Auerbach 
bis 200_0,216 Deutschland 
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4.3 Linienführung 

4.3.1 Beschreibung des Trassenverlaufs 

Die neue Trasse beginnt am Ende der Baumaßnahme Schwarzach — Hengersberg bei Oberauer- 

bach. Sie verlässt die bestehende Bundesstraße mit einem Rechtsbogens R= 425 m in südöstli— 
cher Richtung und führt anschließend mit einer Gerade unweit der Kläranlage zum Talraum eines 

kartierten Überschwemmungsgebietes im Bereich der Hengersberger Ohe. 

Das Gelände wird mit einer Talbrücke*(BW O1; L= 124 m) überspannt. Kurz vor der bestehenden 

Kreisstraße DEG 14. bereits im südlichen Hanganschnitt, beginnt mit dem Westportal der Tunnel 
Auerbach (BW 02) mit einer Länge von 370 m. 

Etwa 100 m nach dem Ostportal und mit einem Geländevoreinschnitt irri Bereich des Ortsteiles 

Kaltenbrunn wird die Neubaustrecke in nördlicher Richtung mit einem linksgekrümmten Kurvenra— 

dius R= 430 m westlich der bestehenden Bundesstraße weitergeführt. 
Mit dem Bauwerk 03 (LW=24‚50 m) entsteht die Möglichkeit, bestehende und teilweise neu anzu— 

legende untergeordnete Straßen und Wege kreuzungsfrei mit dem Ortskern von Auerbach zu ver- 

binden. 

Unter Einbeziehung der topographischen Zwangspunkte in der Nähe des Wohnhauses Kalten- 

v brunn 1 und Mapferdinger Berg endet die Ausbaustrecke mit einem Rechtsbogen (R= 350 m) nach 

1,4 km Baulänge an der bestehenden Bundesstraße 533 (Aufstieg Mapferdinger Berg). 

Der Entwurfsbearbeitung für die Fahrbahnachse der B 533 liegt ein minimaler Kurvenradius von 

350 m im Steigungsbereich am Ende der Baustrecke zugrunde. Mit diesem Wert können die Kri- 
terien für eine Entwurfsgeschwindigkeit nach RAL von 80 km/h eingehalten werden. Der Maximal- 

radius beträgt R= 430 m. Damit ist auch der empfohlene Radienbereich gemäß Punkt 5.2.2 Tabelle 

12 der RAL für die Entwurfsklasse 3 berücksichtigt. Die Geschwindigkeit Vas wurde mit 80 km/h 

ermittelt.

' 

Die Streckencharakteristik gegenüber der südlich von Auerbach ausgebauten Ortsumgehung von 

Schwarzach (Ve= 80 km/h; R min: 500 m) wird nicht verändert. 

Bei der Trassierung wurde darauf geachtet, dass zur statischen und konstruktiven Vereinfachung 

der Talbrücke über die Hengersberger Ohe durchgehend eine Gerade mit einheitlicher Quernei- 

gung vorliegt. Im Tunnelbereich ist zur Vermeidung einer Durchsicht auf die gesamte Länge ein 

Übergangsbogen trassiert, der trotzdem die Haltesicht gewährleistet. 

Die erforderlichen Haltesichtweiten sowie die Anfahrsichtweiten bei den Anschlussstellen sind so- 

wohl im Zuge der B 533 als auch bei dem nachgeordneten Straßennetz vorhanden. 
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Beim untergeordneten Straßennetz in Kaltenbrunn (künftig GVS — Maginger Sti'aße) und den An- 

schlüssen zum Kreisverkehr'splatz bzw. Anschlussbereich Nord ist auf Gründ der Trassierung un- 

ter Zwangspunkten (mit minimalen Parametern in Lage und Höhe) eine Geschwindigkeitsbe- 

schränkung anzuordnen. 

Hier ist besondersan platzsparende Entwurfselemente mit noch vertretbaren Steigungsverhält- 

nissen geachtet worden. Damit kann eine wirtschaftliche und eingriffsminimierende Lösung ange- 

boten werden, die trotzdem den örtlichen zukünftigen Verkehrsverhältnissen gerecht wird. Fahr— 

dynamische Anforderungen sind gege_nüber den fahrgeomgtrischen und entwässerungstechni- 

schen Belangen nachrangig. 

Auf der Hauptstrecke kann auf eine Überholsichtweite verzichtet werden, da im Tunnelabschnitt 

ohnehin die Anordnung eines Überholverbots notwendig ist. 

Dies gilt ebenso für die Bereiche der Knotenpunkte. Der Abschnitt zwischen dem Anschluss Auer- 

bach-Süd und der Tunnelstrecke ist für eine Überholsichtweite aufgrund seiner vorhandenen 

Länge ohnehin nicht ausreichend gegeben. 

Die Gradiente der neuen Bundesstraße beginnt am Anfang bei Oberauerbach mit einer Steigung 

von 1,2 %, die im Tunnelbereich auf 2,3 % übergeht. Erst im Bereich der Anséhlussstelle bei Kal- 
tenbrunn wird ein Übergang zu der bestehenden Steigung am Ende der Neubaustrecke mit 7,21 

% Längsneigung geschaffen. 
Die Anpassung des nachgeordneten Straßennetzes an die neuen Verhältnisse bei Kaltenbrunn 

erfolgt größtenteils auf der bestehenden B 533, allerdings in Tieflage geführt, bei gleichzeitigem 

Geländeabtrag des alten Straßenkörpers der Bundesstraße 533. 

Insbesondere bei der neuen GVS unter de'm BW 03 lassen sich wegen der vorhandenen Zwangs- 
punkte (Lage Mapferdinger Bach, Wohnbebauung mit Vorgärten und Einzelzufahrten) in der Tras- 

sierung kleine Parameter mit Achsradien von 40 rn nicht vermeiden. 

Bei der Weiterführung dieses Straßenanschlussastes nach Norden entsteht in der Längsneigung 

eine max. Steigung von bis zu 9,5 % zwischen der neuen Einmündung der GVS (Maginger Straße) 
und dern Knotenpunkt Auerbach Nord. 

4.3.2 Zwangspunkte 

Folgende Zwangspunkte wurden bei der Trassierung berücksichtigt: 

- Bestehende B 533 in Lage und Höhe am Beginn der Neubaustrecke bei Oberauerbach 

(Ausbauende der Ortsumfahrung Hengersberg — Schwarzach) 
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- Knoten Auerbach Süd mit Anschluss der B 533 alt (künftig Kreisstraße) in Richtung Orts- 

mitte Auerbach 

- Talraum Hengersberger Ohe mit Überschwemmungsgebiet in der Nähe der Kläranlage 
- Bewaldeter Höhenrücken südlich von Auerbach mit geplantem Tunnelportal West im Be- 

reich der bestehenden Wohnbebauung an der Kreisstraße DEG 14 
- Tunnelportal Ost und bestehendes Straßen— und Wegenetz bei Kaltenbrunn 

- 'Wohnbebauung im Ortsteil Kaltenbrunn und Auenbereich des Mapferdinger Baches mit 

schwierigen topographischen Verhältnissen im schluchtaljtigen Bachtal 

- Einzelanwesen bei Bau-km 1+220 links und deren Zuwegung 

- Übergang der Neubaustrecke (Ortsumgehung Auerbach) am Bauende in den bestandsori- 

entierten Streckenzug der B 533 nach Schönberg (Aufstieg Mapferdinger Berg) 

4.3.3 Linienführung im Lageplan 

Folgende Übersicht zeigt die gewählten Trassierungselemente für die B 533 im Vergleich mit den 

Grenzwerten nach RAL für eine EKL 3: 

RAL B 533 

Höchstlänge der Geraden max L [m] 1.500 530.607 

min L der Geraden bei gleichgericht. Kurven min L [m] 600 - 

Kurvenmindestradius min R [m] 300 350 

Kurvenmaximalradius max R [m] 600 430 

4.3.4 Linienführung im Höhenplan 

Folgende Übersicht zeigt die gewählten Trassierungselemente für die B 533 im Vergleich mit den 

Grenzwerten nach RAL für eine EKL 3: 

RAL B 533 

Höchstlängsneigung max s [%] 6,50 7,21 am Bauende 

Mindestlänge der Tangente min T [m] 70 73,65 

Kuppenmindesthalbmesser min HK[m] 5.000 - 

Wannenmindesthalbmesser min Hw[m] 3.000 3.000 

4.3.5 Räumliche Linienführung und Sichtweiten 

Die räumliche Linienführung wurde überprüft. Ein verdeckter Kurvenbeginn oder gefährliche Sicht- 

schattenbereiche liegen nicht vor. Die vem1endeten Trassierungselemente sind so aufeinander 

abgestimmt, dass innerhalb des gesamten geplanten Streckenabschnittes keine 
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Unstetigkeiten auftreten und somit eine ausgéwogene Streckenqualität erreicht wird. 

Zur Ermittlung der erforderlichen Haltesichtweite sind die Sichtweiten für eine EKL 3 nach Tab. 23 

der RAL berückéichtigt worden. Für die Berechnung der vorhandenen Haltesichtweite wurde eine 

Aug- und Zielpunkthöhe von 1,00 rn nach RAL vemendet. 

Die Sichtweitenberechnung ist unter Berücksichtigung einer einfachen Distanzschutzplanke beid- 

seits der Fahrbahnränder durchgeführt worden. Von Bau-km 1+‘163 links bis Bau—km 1+235 links 

ist das Sichtfeld entsprechend frei zu halten 

Die Voraussetzungen (Fläche für Sichtfeld) sind u.a. durch den notwendigen Bau einer Stützkon— 
A 

stfuktionfür die neue. Straße bereits vorgegében. 

_ ' 

4.4 Querschnittsgestaltung 

4.4.1 Querschnittselemente und Querschnittsbemessung 

Die Odsumgehung von Schwarzach im Zuge der B 533 ist laut Planfeststellungsbeschluss vom 

06.06.2005 mit einer bituminös befestigten Fahrbahnbreite von 8,0 m entsprechend dern damali- 
gen RQ 10,5 der RAS-Q 96 mit 0.5 m breiten Randstreifen ausgeführt worden. 
Bei der Weiterführung der geplanten Odsumgehung von Auerbach Wird die Fahrbahnbreite beibe- 

halten. Mit diesen Abmessungen éntspricht dies dem Entwurf der RAL Entwurfsklasse 3 und dem 

RO 11. 

ln der Folge ist bei einbahnigen Landstraßen nach RAL 2012 der entsprechende Regelquerschnitt 

im Tunnel RQ 11t. Die RABT 2016 ist anzuwenden. 

Für die Abfahrtsrampe am Knotenpunkt bei Bauwerk 03 in Kaltenbrunn ist zum geplanten Kreis- 

verkehrsplatz der Querschnitt RRQ 1 im einbahnigen Bereich mit einer Fahrbahnbreite von 6,0 m 
gewählt worden.

_ 

Beim nachgeordneten Straßen- und Wegenetz (EKL 4) sind die Fahrbahnbreiten an den Bestand 

angepasst und wegen der engen Radien Fahrbahnverbreiterungen vorgesehen.
‘ 

Der Kreisverkehrsplatz in Höhe des Sägewerkbetriebes im Zuge der neuen GVS von Kaltenbrunn 

nach Auerbach wird mit einem Außendurchmesser von 26 m und einer Fahrbahnbreite der Kreis- 

fahrbahn von mindestens 7,50 m geplant. 

Neue Iandwirtschaftliche Wege erhalten eine Mindestbreite von 3,0 m nach Abschnitt 32.3 der 
Richtlinien für den landwirtschaftlichen Wegebau (Arbeitsblatt DWA-A 904). 
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4.4.2 Fahrbahnbefestigung 

Maßgebend für die Bemessung des Oberbaus der Fahrbahn ist die Verkehrsbelastung durch Gen 

Schwerverkehr. Mit den Verkehrsbelastungszahlen wird die bemessungsrelevante Beanspru- 

chung aus äquivalenten 10-t-Achsübergängen (B) entsprechénd den Richtlinien für die Standardi- 

sierung des Oberbaus von Verkehrsflächen nach RStO 12 errechnet und der Aufbau des-Fahr- 

bahnoberbaus festgelegt. 
‘

A 

D_ie Bemessung der Be!astungsklasse wurde gem. RStO 12, Methode 1 .2 durchgeführt und ist im 

Ergebnis in der Unterlage 14 im Anhang: C 14IAnlage 1 bis 3 enthalten. 

Dabei ergibt sich für die Dimensionierung des frostsicheren Oberbaus mit B (gewichtete äquiva- 

lente 10-t-Achsübergänge im Nutzungszeitraum) in der Höhe von aufgerundet 8,35 Mio. 

Gemäß dem DTV vön 6.100 Kfz/Tag und einem Schwerverkehrsanteil von 14% der Verkehrsprog- 

nose für 2035 kommt für die B 533 die Belastungsklasse 10 zur Anwendung.
' 

Bei einer Frosterfipfindlichkeit des Bodens entsprechend FIS, der Frosteinwirkungszone |||, ungüné— 

tigen klimatischen und Wasserverhältnissen benötigt man eine 0berbaustärke Von 85 cm. 

Abbildung 10: Karte „BASt“ Frosteinwirkungszone (gelb = II. grün = |||) 
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Erläuteru ngsbericht 

Für den Oberbau ergibt sich somit folgender Aufbau nach Tafel 1, Zeile 1 der RStO 12: 

Deckschicht: 4.0 cm 

Binderschicht: 8,0 cm 

bit. Tragschicht: 14,0 cm 

Bodenverfestigung: 0,0 cm - 

Frostschutzschicht: 59.0 cm 

Gewählte Gesamtstärke: 85,0 cm 

Wégen der besseren Eigénschaften, wie Verkehrssicherheit durch aufgehellten Belag, wirtéchaft— 

lichen Gründen und Aspekten des Brandschutzes wird die Fahrbahn im Tunnel in Betonbauweise 

ausgeführt. Detaillierte Angaben befinden sich im Erläuterungsbericht zum Tunnelbauvorhaben 

(siehe Unterlage 16.1/1) 

Die übrigen Belastungsklassen der künftigen Straßenabschnitte sind der folgenden Tabelle zu ent— 

nehmen: 

Straßenbereich DTV 2035 SV—Anteil Maßgebende Belastungs- 

in Kfz/24h in % Verkehrsbelastungszahl klasse 

B
, 

B 533 alt West 2.900 5,00 0,88 1,0 

B 533 alt Ost 2.000 * 7,00 1,00 1,0 

GVS Kaltenbrunn> 600 4,00 0,24 0,3 

(Maginger Straße) 

GVS Kreisver- 2000 7,00 1,00 1_‚g 

kehrs'platz * nächst höhere 

BK 

4.4.3 Böschungsgestaltung 

Die Damm— und Einschnittsböschungen erhalten gemäß der RAL Bild 4 eine Neigung von 1:1‚5 

bzw. eine Regelböschungsbreite von 3,0 m. Im Bereich des Straßendammes vor dem Brücken— 

bauwerk 01 wird die Böschung aus Gründen der Einpassung in die Landschaft sowie aus Stand- 

sicherheitsgründen mit einer flacheren Neigu_dg von 1:2 ausgeführt. 

'Am Böschungsfuß folgt im Anschluss keine Mulde, sodass das anfallende Regenwasser breitflä- 

chig über die Böschungsflanken versickern kann. 
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Die Oberbodenandeckung wird zur Gewährleistung der Reinigungswirkung nach ATV-M 153 bei 

Böschungen, die mit Straßenwasser beaufschlagt werden, mit mindestens 20 cm vorgenommen. 

Im Felsbereich werden die Böschungen in den Geländeeinschnitten mit einer Neigung von 1:1 

ausgebildet. Die Bösbhungen im Voreinschnitt vor den West— und Ostportalen des Tunnels können 

auf Grund der geologischen Untersuchungen ggf. übersteil mit der Neigung 1:1 ausgeführt werden, 

um die Eingriffe in den Waldbestand zu minimieren. 

Beim Geländeabtrag an den Steilhängen, größtenteils am Ende der Neubaustrecke, sind teilweise 

auch Bermen (Abtreppunge_n) vorgesehen. Sie dienen der Erschließung für den Baubetrieb und 

dem späteren Unterhalt der Böschungsbereiche. 

Bei Kaltenbrunn wird wegen der Zwangspunkte (Wohnbebauung, Gartenanlagen, Privatgrundstü- 

cke) auf eine Böschungsausrundung und eine Regelböschungsbreite verzichtet. 

Die Böschungen und sonstigen Straßenbegleitflächen werden entsprechend der landschaftspfle- 

gerischen Begleitplanung mit standortgerechten Gehölzen bepflanzt. 

Auf den Böschungen und sonstigen Straßenbegleitflächen ist unter Berücksichtigung der Belange 

der Verkehrssicherheit und am östlichen Tunnelportal auch des Fledermausschutzes die Pflan- 

zung von Gehölzen aus gebietsheimischer Herkunft nach gestalterischen Gesichtspunkten vorge- 

sehen. 

Geeignete Bereiche (z.B. Süd- bzw. Westexposition) werden zur Anlage von Magerstandoden ge- 

nutzt. Die verbleibenden Flächen werden durch eine Ansaat von Landschaftsrasen eingegrünt. 

Insgesamt wird damit die Einbindung der Straße in das Landschaftsbild gefördert und Beeinträch- 

tigungen_ des Landschaftsbildes durch die Anlage und Entwicklung standorttypischer Vegetations-
' 

elemente im Rahmen der Gestaltungsmaßnahmen reduziert. 

4.4.4 Hindernisse in Seitenräumen 

Bei der Bepflanzung der Seitenräume wird auf die Freihaltung der erforderlichen Sichtfelder ge- 

achtet.
’ 

Neupflanzungen von Bäumen werden nur hinter Schutzplanken oder in ausreichendem Abstand 

zur Fahrbahn vorgenommen. 

Die erforderliche Lärmschutzwand und die Betongleitwand schränken die Sichtweite nicht ein. Vor- 

wegweiser sowie Wegweiser und Verkehrszeichen werden nach Erfordernis in den Seitenräumen 

aufgestellt. Entsprechende Schutzeinrichtungen nach RPS (Richtlinie für passiven Schutz an Stra- 

ßen durch Fahrzeug—Rückhaltesysteme) sind bei nicht vermeidbaren Hindernissen im Verkehrs- 

raum anzu0l'dnen. 
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4.5 Knotenpunkte, Weganschlüsse und Zufahrten 

4.5.1 Anordnung von Knotenpunkten 

lm Zuge der Ortsumgehung Auerbach gibt es insgesamt zwei Knotenpunkte. 

ln Übereinstimmung mit der RAL sind die gewählten Knotenpunktarten regelkonform. 

Am Bauanfang und nördlich von Kaltenbrunn wird die Art des Knotenpunktes durch die Charakte- 

ristik der ü5ergeordneten Hauptstraße bestimmt. 

Anschluss Auerbach-Süd 

Am Ende der Ausbaustrecke B 533 bei Bau-km 0 + 010 in Oberauerbach besteht eine plangleiche 

Kreuzung Dort münden eine Gemeindeverbindungsstraße und ein öffentlicher Feldweg in die Bun- 

desstraße ein. Im unmittelbaren Bereich dieser Kreuzung befinden sich Bushaltestellen ohne 

Linksabbiegestreifen auf der Hauptfahrbahn, d.h. hier bestehen Unfallgefahren aufgrund ein- und 

abbiegender Verkehrsteilnehmer und querenden Fahrgästen des ÖPNV. 

Beim Neubauder Ortsumgehung wird die bestehende Bundesstraße zur Kreisstraße abgestuft 

und abgekröpfl wieder an die neue B 533 angeschlossen. Alle Linien- und Schulbusse werden 

weiterhin durch den Ort fahren. 

Bei derjetzigen Planung ist diesen Belangen Rechnung zu tragen. 

— Die bestehende Kreuzung wird gemeinsam mit der neuen Einmündung zu einem Knoten— 

punkt mit wechselnden Linksabbiegestreifen umgebaut. Damit entsteht ein Rechtsversatz. 

Der Einmündungsbereich des untergeordneten öFW nach Rothmühle wird angepasst. 
- Der plangleiche Knotenpunkt mit der künftigen Kreisstraße bei Bau-km 0+150 (neue Bun- 

desstraße 533) wird mit Links- und Rechtsabbiegestreifen, Dreiecksinsel und Tropfen aus- 

gebildet. 

- Zudem wird in Richtung zur A3 - Anschlussstelle Hengersberg — auf der zur Verfügung 

stehenden Fläche (teilweise B 533 alt) ein Einfädelungsstreifen (L= 150 m) angelegt. 

- Am plangleichen Knotenpunkt (Auerbach Süd) wurde die Befahrbarkeit für alle Ab- und 

Einbiegevorgänge mit Schleppkurven überprüft. 

- Die nordwestliche Zufahrt an der Kreuzungsstelle bei Bau km 0+010 wird nicht mehr ange- 

bunden. Es ist nur noch ein Zugang für Fußgänger in Kombination mit einer Querungsmög- 

lichkeit im Bereich der schrafflert markierten Aufweitung vorgesehen. Damit bleiben touris- 

tische Wanderbeziehmgen und die Erreichbarkeit der neuen Bushaltestellen zurfiutbar. 

- Eine aus Kreisen der Bevölkerung im Vorfeld geforderte Fußgängerunterführung in diesem 

Bereich wird wegen der schwierigen Topographie und aus technischen und finanziellen 
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Gründen nicht für vertretbar gehalten. da—eme—EFsatztesung«uber—das+xex+geplapße-Wege 

- -.'. -.. .- .- .." - ;A n .' 

Stattdessen entsteht ein Geh- und Radweg mit einer Querung der B 533 bei Bau km 0+210. 

Hierdurch können Fußgänger und Radfahrer die Bundesstraße sicher überqueren. Außer— 

dem entsteht durch diesen Lückenschluss eine sichere Radwegverbindung vom Odszent— 

rum Auerbach bis nach Hengersberg. 

De_r ursprünglich geplante öFW zwischen Roth_mühle und BW 1 kann dadurch entfallen.
_ 

- Nachdem der Linien- und Schulbusverkehr weiter die Ortsdurchfahrt nutzt, werden aus Si- 

cherheitsgründen die bestehehden Bushaltestellen in den Bereich der neuen Anschluss- 

stelle verlegt und als Busbuchten ausgebildet. Die Zuwegung wird über einen Parallelweg 

erleichtert. 

Alternativen zu dieser gewählten Knotenpunktlösung drängen sich nicht auf. 

Auf eine Signalisi'erung des Knotenpunktes kann verzichtet werden. 

Eine höhenfreie Lösung scheidet aus topographischen Gegebenheiten, wirtschaftlichen Gründen 

und wegen des hohen Flächenverbrauches aus. 

Die Hauptverkehrsbeziehung aus dem Ort Auerbach und von der DEG 25 wird für den Verkehrs- 

teilnehmer in Richtung Deggendorf zur BAB 3 als Rechtseinbieger erfolgen, das Linkseinbiegen in 

östlicher Richtung zum Tunnel Auerbach kann eher als untergeordnet betrachtet werden. 

Verkehrsteilnehmer aus der Ortsmitte, die in Richtung B 533 nach Schönberg untenwegs sind, 

werden den sicheren teilplanfreien, direkten Anschluss am Knoten Kaltenbrunn vorziehen und 

nicht die umwegige Strecke über die Anschlussstelle Auerbach - Süd wählen 

Die Anfahrsicht ist im gesamten Knotenpunkt gewährleistet. 

Auch ist ein Kr'eisverkehrsplatz an dieser Stelle nicht zielführend, da die neue Ortsum'gehung mit 

den höchsten Verkehrsbelastungszahlen als durchgehende Hauptstrecke bevorzugt wird, die an- 

zuschließenden Straßenabschnitte im Knotenpunktbereich ungünstig verlaufen, die Einmündung 

nicht im Einzugsgebiet einer Bebauung liegt find die Reisegeschwindigkeit nicht erheblich vermin- 

dert werden soll. 

Außerdem ist der Knoten Süd aufgrund der Übersicht und Erkennbarkeit, sowohl in der Hauptrich— 

tung, wie auch bei den Ein- und Abbiegevorgängen auf den neu geplanten Fahrstreifen und unter 

Einbeziehung der geplanten Tropfenausbildung auf der untergeordneten Straße, problemlos und 

verkehrssicher zu befahren. 
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Abbildung 11: Anschiuss Knotenpunkt Auerbach»$üd 
( ektur mit Geh— urid Radweg) 

Anschluss Auerbach-Nord I Kaltenbrunn 

Im Zuge der Planbearbeitung für den Vorentwurf wurden für den Anschluss Knoten Auerbach-Nord 

im Bereich des Ortsteiles Kaltenbrunn mehrere Varianten (7 Lösungen mit Untervafianten) unter- 

sucht. 
'

' 

Mit der Variante 1 wird die alte B 533 von der Ortsdurchfahrt kommend unter der neuen Trasse 

hindurchgeführt und schwenkt mit einer Steigung von ca. 10% nach Norden ab. 
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Die Maginger Straße sowie zwei Erschließungsstraßen für Kaltenbrunn werden an diesen neuen 

unterführten Straßenast angebunden. Nach einem eng trassierten Linksbogen erfolgt ein planglei— 

cher Anschluss an die neue B 533 mit Linksabbiegestreifen und Tropfenausbildung. 

Auf einen Rechtsabbiege- und Rechtseinbiegestreifen wurde aus Platzmangel verzichtet. 

Trotzdem rückt dieser Anschlussast bis zu 15 m näher an die Bebauung vön Kaltenbrunn heran. 
Wegen der Beeinträchtigung des Ortsteiles durch die große Aufschüttung im Bereich des Stra- 

ßendammes der neuen B 533 mit der vergrößerten. F|ächeninanspruchnahme, der Nähe zur 

Wohnbebauung und der befürchtete_n Lärmbelastung für die Bewohner von Kaltenbrunn, ist diese 

Variante bereits früher von den betroffenen Anliegern vehement abgelehnt worden. 

Auch wegen der großen Längsneigung im Anschlussbereich, den fehlenden Rechtsabbiege- und 

Einbiegestreifen, der Weiterführung der Trasse mit den größtmöglichen Geländeabgrabungen am 
Mapferdinger Berg und insbesondere wegen der späteren Präferenz für eine Tunnellösung mit der 

Trasse „Süd 2“ als Plantrasse wurde diese Variante nicht mehr weiterverfolgt. 

Haupttrasse Süd 1 mit maximalem Geländeein— 

schnitt unterAnordnung von Bermen. 

Böschungsbreite: bis 120 rn; Tiefe: 19,5 - 43,5 m. .\V 

Abbildung 12: Knotenpunkt—Variante 1: Anschluss Auerbach-Nord/KaItenbrunn 
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Variante 2 a 

Berücksichtigt die B 533-Gradiente mit dem sehr großen Einschnitt. 

Im Anschluss wird ein Überführungsbauwerk für die Gemeindestraße errichtet. Die direkte Verbin- 

dung mit dem alten Straßennetz der B 533 zur Ortsmitte Auerbach und dann nach Osten hin_ zur 

Maginger Straße bleibt aufrechterhalten.
' 

Der bewohnte Bereich von Kaltenbrunn mit der Hauptsiedlung im Osten und das Einzelanwesen 

westlich der neuen Trasse werden über Parallelstraßen erschlossen. 

Die beidseitigén Erschließungsstraßén werden an die Maginger Straße angeschlössen. 

Eine direkte Anschlussstelle an die neue B 533 ist nicht vorgesehen. 

Abbildung 13: Knotenpunkt-Variante 2a: Anéchluss Auerbach—Nord/Kaltenbrunn 

Variante 2 b: 

Auf der Grundlage der Tunnelvariante mit abgesenkter Gradiente für die Trasse „SÜD 1,“ 

ist mit der Variante 2 b eine Unterquerung mit einer zu verlegenden Gemeindeverbindungsstraße 

nur im Bereich des Geländetiefpunktes möglich. 

Daher ist, im Gegensatz zur Variante 2 a, die Verbindung zwischen der Ortsdurchfahrt und der 

Maginger Straße nur über eine Eckfahrbeziehung möglich. 
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Abbildung 14: Knotenpunkt»Variante 2 b: Anschluss Auerbach-Nord/Kaltenbrunn 

Grundsätzlich unverändert bleibt das System ohne Anschlussstelle an die 533 neu. 

Dies ist auch der Grund, weshalb Variante 2 a und Variante 2 b nicht zielführend sind. 

Alle Verkehrsteilnehmer aus Auerbach und Kaltenbrunn, die in Richtung Mapferding fahren möch- 

ten, müssten den großen Umweg durch die Ortsdurchfahrt über die Anschlussstelle Auerbach-Süd 

nehmen.
_ 

Auch der öffentliche Nahverkehr, der die Schule oder andere Haltestellen in Auerbach anfährt, 

müsste von Süden herkommend an einer Wendemöglichkeit im Ort umkehren und wieder in Rich- 

tung Westen die Anschlussstelle Süd als Linkseinbieger benutzen und in nördlicher Richtung, mit 

großen Umwegen verbunden, die B 533_in Richtung Schönberg befahren. Eine Umfahrung bei 

einer Tunnelsperrung wäre nicht möglich. 

Die angestrebte Entlastung der Ortsdurchfahrt vorn Verkehrsaufkommen kann so nicht erreicht 

werden. 

Aufgrund dieser erheblichen Defizite war es erforderlich, eine weitere Planvariante zu entwickeln, 

die einen Anschluss Auerbach-Nord auch unter dem Aspekt reduzierter Parameter und unter Ein— 

schränkung der Standardelemente ermöglicht. 
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Variante 3: 

Bei der Variante 3 wurde bereits die Tunnellösung auf der Grundlage SÜD 2 berücksichtigt. 
5 

‘ 
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Abbildung 15: Knotenpunkt-Variante 3: Anschluss Auerbach-Nord/Kaltenbrunn 

Nachdem hierbei die Gradiente der B 533 abgesenkt den Talraum bei Kaltenbrunn quert, wird nach 

einer wirtschaftlich güngtigen Lösung mit einer Anschlussstelle in'Form einer Kreuzung mit Links- 

abbiegestreifen gesucht.
V 

Für Fußgänger und Radfahrer ist eine eigenständige Querungsmög!ichkeit unter der B 533 mit 

einem ausreichend dimensionierten Wellstahlrohr-Durchlass angedacht. 

Die Erschließung_der Bebauung soll wie bei der Variante 2 a über Parallelwege erfolgen. 

Bei der Variante 3 ist bei der westlichen Anschlussstelle aus Auerbach kommend, ein sehr hohes 

Längsgefälle (ca. 10 %) nicht vermeidbar. Außerdem würden die Linksabbiegestréifen unmittelbar 

an das Tunnelportal anschließen. Diese Situation ist auch unter wirtschaftlichen Aspekten sehr 

- unbefriedigend und nicht als verkehrssicher anzusehen. 

Das Sichtweitenproblem vor dem Tunnel (lnnenkurve) mit reduzierten Anfahrsichtweiten 3/110 m 

besteht weitefhin. 

Den Belangen der Verkehrssicherheit kann hier in keiner Weise Rechnung getragen werden. 

Aus diesen Gründen scheidet auch diese Variante für die weiteren Betrachtungen aus. 
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Variante 4: 

Der Variante 4 liegt ebenfalls die verschobene und abgesenkte Trasse der SÜD 2 (mit Tunnel) 
zugrunde. Die Anschlussstelle erfolgt teilhöhenfrei, ermöglicht aber nicht alle Fahrbeziehungen. 

Aus Richtung Auerbach / Kaltenbrunn in Richtung Mapferding erfolgt eine Spuraddition im Zuge 

der B 533, in der Gegenrichtung ist eine direkte Abfahrtsrampe nach Auerbach vorgesehen. 

Abbildung 16: Knotenpunkt—Variante 4: Anschluss Auerbach-Nord/Kaltenbrunn 

Das nachgeordnete Straßennetz wird an den Hauptverbindungsast angebunde'n, der die Trasse 

der B 533 schiefwinklig unterquert. 

Auch die Unterquerung der Abfahrtsrampe ist erforderlich. 

Die sehr aufwändigen, kostenintensiven Kreuzungsbauwerke und die Einschränkung der Ver- 

kehrsbeziehungen waren Anlass, diese Variante weiter zu entwickeln und zu optimieren. 

Variante 5: 

Mit einer mittigen Unterführung der neuen B 533 können bei der Variante 5 die Straßenanbin— 

dungen konzentriert werden. 

Die Abfahrtsrampe (Einrichtungsverkehr) wird noch über das Bauwerk geführt und trifft dann in der 

Weitérführung in Richtung Auerbach auf den Gegenverkehr. 

Die dann folgende Verknüpfung könnte auch mit einer Einmündung anstatt eines Kreisverkehrs- 

platzes erfolgen. Da aber auch die Einmündung einen Eingriff in den Mapferdinger Bach zur Folge 

hätte und der Flächenverbrauch für beide Knotenpunktformen annähernd gleich ist, wurde dem 
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_ 

kleinen Kreisverkehrsplatz aufgrund seiner Vorteile in den Bereichen Verkehrssicherheit und Leis- 

tungsfähigkeit der Vorzug gegeben. 

Gleichzeitig werden mit dem Verteilerkreis die Fahrgeschwindigkeiten am Ortseingang Auerbach 

deutlich gedrosselt. 

Weiterhin entsteht eine Anbindung von und nach Kaltenbrunn und in der Weiterführung die An- 

schlussmöglichkeit in Richtüng Mapferding zur B 533. 

Ein bestehendes Einzelanwesen nördlich von Kaltenbrunn wird bei dieser Lösung der Variante 5 

noch nicht überbaut. 
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Abbildung 17: Knotenpunkt-Variante 5: Anschluss Auerbach-Nord/Kaltenbrunn 

Aufgrund der beengten Platzverhältnisse und dem Aspekt einer geringstmöglichen Flächeninan- 

spruchnahme des privaten Lagerplatzes eines Sägewerksbetriebes, parallel zur bestehenden 

B 533 gelegen, wird auf eine Länge von ca. 130 m in den bestehenden Böschungs- und Bachver- 

lauf eingegriffen. Wegen zu geringer Sichtweiten und der Übereckbeziehung der Verkehrswege im 

untergeordneten Straßennetz bei Kalténbrunn, entsteht eine weitere Untersuchungsvariante. 

Variante 6: 

Alternativ zu den bisher untersuchten Gradienten wurde bei der Variante 6 versucht, mit einer 

weiter abgesenkten Höhenlage der geplanten B 533 die Verbindungsrampe aus der Ortsdurch- 

fahrt Auerbach nach Kaltenbrunn zu überführen. 

Das Längsgefälle der Haupttrasse liegt dabei aufgrund der tieferliegenden Gradiente auf einer 

Länge von ca_. 220 m zwischen 7,5% und 9,5% bei gleichzeitig reduziertem Wannenausrundungs- 

halbmesser (HW = 2000 m). 

Es entsteht dabei eine zusätzliche Kuppenausrundung in der Weiterführung zum Anstieg Mapfer- 

dinger Berg. 
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Die Abfahrtsrampe von Mapferding kommend und die zusätzliphe Privaterschließung zum Einzel- 

anwesefi verursachen einen etwas größeren Eingriff in den ökologisch wertvollen Bachlauf des 

Mapferdinger Baches. Die Variante 6 wurde insbesondere wegen der größeren Steigungen der 

Haupttrasse und der ungünstigen Höhenverhältnisse der Zufahrt aus dem Ort Auerbach nach Kal- 

tenbrunn (Rampe bis 11,5 %), verbunden mit schlechten Sichtverhältnissen (HK = 400 m), nicht 

weiterverfolgt. Außerdem müsste die Tunnelstrecke aufgrund dertieferliegenden Gradiente um ca. 

30 m verlänger1 werden. Dadurch würden Herstellungs— und Wartungskosten erhöht. 
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Abbildung 18: Knotenpunkt-Variante 6: Anschluss Auerbach-Nord/Kaltenbrunn 

Als Weiterentwicklung der Variante 5 wird die Linienführung der künftigen Gemeindeverbindungs- 

'straße vom geplanten Kreisverkehrsplatz in östlicher Richtung nach Kaltenbrunn verbessert und 

das Unierführungsbauwerk (BW O3) schiefwinklig aufgeweitet. 

Somit entsteht mit der Variante 7 (Planlösungl die Möglichkeit, das nachgeordnete Straßen- und 

Wegenetz in der zweiten Ebene tieferliegend unter dem Straßenkörper der neuen B 533 zu planen, 

verkehrssicher zu entwickeln und einen Ausgleich zwischen den Siedlungsstrukturen und der na- 

turräumlichen Umgebung zu finden. 
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Abbildung 19: Knotenpunkt—Variante 7: Anschluss Auerbach-Nord/Kaltenbrunn 

Die Abfahrtsrampe (Einrichtungsverkehr) wird noch über das Bauwerk geführt und trifft dann in 

Fahrtrichtung Auerbach in Höhe eines benachbarten Sägewerksbetriebes auf den Gegenverkehr. 

Die dann folgende Verknüpfung könnte auch mit einer Einmündung anstatt eines Kreisverkehrs- 

platzes erfolgen. Da aber auch die Einmündung einen ähnlich großen Eingriff in den Mapferdinger 

Bach zur Folge hätte und der Flächenverbrauch für beide Knotenpunktformen annähernd gleich 

ist, wird dem kleinen Kreisverkehrsplatz aufgrund seiner Vorteile in den Bereichen Verkehrssicher- 

heit (Geschwindigkeitsdämpfung) und Leistungsfähigkeit der Vorzug gegeben. 

Wegen der beengten Platzverhältnisse und dem Aspekt einer geringstmöglichen Flächeninan- 

spruchnahme auf einer Privatfläche (Lagerplatz eines Sägewerksbetriebes), parallel zur bestehen- 

den B 533 gelegen, muss auf eine Länge von ca. 130 m in den bestehenden Böschungs- und 

Bachvérlauf eingegriffen werden. 

Trotz dieser Überbauung wird angestrebt, einen nahezu gleichartigen Ausgleich mit einer naturna- 

hen Gestaltung der Verlegungsstrecke des Mapferdinger Bachs zu erreichen. Diese Maßnahme 

dient auch der Neugestaltung des'Landschaftsbildes‚ aus einem gestreckten Bachverlauf in die- 

sem Abschnitt eine mäandrierende Fließgewässerstrecke unter Einbeziehung großzügiger Ufer- 

streifen unterschiedlicher Breiten mit zusätzlichen Gestaltungsflächen zu schaffen. 
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Gleichzeitig wird mit einem Maßnahmenkomplex die Grünlandextensivierung und die Entwicklung 

eines Bachauenwaldes am Mapferdinger Bach auf großen Teilen von Flnr. 17/10 umgesetzt. 

Auf der verbleibenden Restfläche zwischen der Böschung der neuen Abfahrtsrampe und der künf- 

tigen Gemeindeverbindungsstraße wird ein Regenrückhalte- und Absetzbecken zur Vorreinigung 

und Drosselung des Straßenoberflächenwassers mit größtmöglichem Rückhaltungspotential an- 

gelegt. 

Weiterhin entsteht eine Anbindung von und nach Kaltenbrunn und in der Weiterführung die An- 

schlus_smöglichkeit mit einer Spuraddition in Richtung B 533 (Bestand) nach Mapferding 

(Aufstieg Mapferdinger Berg). 

Es Wird ein Anschlussbereich geschaffen, der das nachgeordnete Straßen- und Wegenetz ver- 

kehrssicher anbindet und die Eingriffe in die Natur mit den vorgesehenen Maßnahmen der ökolo- 

gischen Begleitplanung minimiert. 

Zusätzlich wird östlich der neuen Straße eine parallele Anbindung für Rechtsabbieger und Rechts- 

einbieger am Anschluss des Knotenpunktes Nord geschaffen. 

Die einzige Verkehrsbeziehung, die weiterhin infolge des sehr großen Höhenhnterschiedes, we- 

gen fehlender Baufläche und der Nähe des Mapferdinger Baches nicht verwirklicht werden kann, 

ist ein Anschluss für Rechtseinbieger auf der Westseite der Neubaustrecke in Weiterführung in 

südlicher Richtung zum Tunnel. 

Einerseits ist die Verkehrsbelastung dieser Beziehung in der Prognose zu vernachlässigen und 

andererseits ist ohne große Umwege und Beeinträchtigung in der Ortsdurchfahrt die Verkehrsfüh- 

rung auf dern vorhandenen Straßennetz in westlicher Richtung zum Anschluss Auerbach-Süd zu- 

mutbar und auch im Hinblick auf das gesellschaftliche Leben im Ort (Einkaufsfnöglichkeit, Gast- 

wirtschafl usw.) vertretbar, 

Die bestehenden Straßen, Wege und Einzelzufahrten werden in gebündelter Form verkehrssicher 

bei Bauwerk 03 unter der neuen Bundesstraße geführt. Diese Straßenabschnitte wurden von den 

Abmessungen her mit minimalen Parametern (Radien) trassiert und stellen einen Kompromiss 

zwischen der Wohnbebauung bei Kaltenbrunn und den Belangen von Natur und Landschaft (Ein- 

griffe in den Mapferdinger Bach) dar. 

Es entstehen keine Umwege, der öffentliche Nahverkehr bleibt aufrechterhalten und das unterge- 

ordnete Straßennetz steht bei einer Streckensperrung der neuen Straße oder des Tunnels weiter- 

hin als Ersatz zur Verfügung. Sichergestellt ist auch eine Notzufahrt- und Abfahrt von der Maginger 

Straße aus zum östlichen Tunnelportal im Bereich des gepl'anten Betriebsgebäudes. Diese Zufahrt 

ist mit einer Schranke abzusichern und steht nur den Einsatzkräften (Feuerwehr, Straßenbetriebs- 

dienst etc.) zur Verfügung. 
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Die teilplanfreie Lösung der Nordanbindung ist wegen der absoluten Notwendigkeit des künftigen 

Brückenbauwerkes 03 in der Funktion einer Unterführung bereits vorgegeben. Für den unterge- 

ordneten Ziel- l Quellverkehr Auerbach — Kaltenbrunn ist diese „Anschlussvariante Nord" aus 

Gründen der Verkehrssicherheit, der Leistungsfähigkeit und der Vermeidung gefährlicher Linksab— 

biege- und Einbiegevorgänge auf der neuen Hauptstrecke der B 533 eindeutig zu bevorzugen. 

4.5.2 Gestaltung und Bemessung der Knotenpunkte 

Knotenpünkt Auerbach Süd
' 

Er wird als plangleiche Einmündung mit einem Linksabbiegestreifen nach RAL Typ LA2 ausgestat- 

tet. Die Befahrbarkeit des Knotenpunktes ist für alle nach StVO zugelassenen Fahrzeuge durch 

die Fahrbahnbreiten von 4,50 m [6,00 m neben dem Fahrbahnteiler und 5,50 m neben den Drei- 

ecksinseln, sowie den Radien > R = 12 m der Eckausrundungen gegeben. Die Anfahrsicht von 3 

m / 200 m auf den bevorrechtigten Verkehr der B 533 wird eingehalten. Auch die Einhaltung der 

Annäherungssicht von mind. 10 m l 200 m ist gewährleistet. In Fahrtrichtung zur Anschlussstelle 

A 3 in Richtung Hengersberg ist ein Einfädelungsstreifen auf eine Länge von 150 m eingeplant. 

Als Rechtsabbiegestreifen für Verkehrsteilnehmer auf der B 533 von Richtung Schönberg wird der 

Typ RA2 gewählt. 

Knotengunkt Auerbach-Nord 

Ein plangleicher Knotenpunkt wurde überprüft. 

Die Verkehrssicherheit und die Begreifbarkei_t des Knotens - dieser liegt zwischen dem Ende der 

steilen Gefällestrecke (über 7% aus Richtung Schönberg) sowie dem östlichen Tunnelportal an 

einer neuralgischen Stelle - haben oberste Priorität Deshalb wird die höhenfreie Lösung weiterhin 

als erforderlich angesehen (u.a. auch für Querbeziehungen Fußgänger/Radfahrer und als Inner- 

ortsverbindung zwischen dem Dorfzentrum von Auerbach und dem Ortsteil Kaltenbrunn). 

Ein Linksabbiege- und Einbiegeverkehr würde bei einer höhengleichen Lösung aufgrund der ge- 

gebenen Steigungen (7,2 % auf der B 533 und bis zu 9,5 % auf dern untergeordneten Straßenast 
mit einem kleinen Ausrundungsradius R= 450 m im Einmündungsbereich), gerade bei widrigen 

Witterungsverhältnissen im Winter, die Verkehrssicherheit deutlich verschlechtern. 

Außerdem könnten die erforderlichen Anfahr- und Haltesichtweiten nur mit erschwertem techni- 

schen Aufwand und weiteren großen Eingriffen in den Steilhang des Mapferdinger Berges herge- 

stellt werden. 
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Durch eine notwendige rechtwinklige Anbindung der untergeordneten Straßenäste, in der Folge 

mit größeren erforderlichen Abmessungen, würden sich beidseits die Eingriffe (einerseits Bebau- 

ung, andererseits geschütztes Bachtal mit Einzelbebauung) infolge einer Kreuzung deutlich erhö- 

hen. Aufgrund der Ergebnisse von Vorgesprächen mit Anwohnern von Kaltenbrunn und der Ge- 

meinde Auerbach (Trassenvorstellung im Rahmen der Vorentwurfsplanung mit Weiterentwicklung 

zur Plantrasse) wäre die Akzeptanz einer plangleichen Kreuzungslösung nicht gegeben. 

Die verkehrssicherste Lösung kann nur durch einen höhenfreien Kreuzungs_umbau unter Einbe—
_ 

Ziehung von Bauwerk 03 erreicht werden. 

Bei der geplanten höhenfreien Lösung sind die Ein- und Ausfahrradien infolge der Zwangspunkte 

der Bebauung und der zur Verfügung stehenden Verkehrsfläche entwickelt worden. 

Der Rechtsabbiegestreifen in Richtung Kaltenbrunn beginnt außerhalb des Brückenbauwerkes 03 

in nördlicher Richtung und ist im Einfahrradius mit R='13‚20 m trassiert. Die Fahrbahnbreiten neben 
der parallel ausgebildeten Verkehrsinsel sind analog einer Schleppkurvenberechnung ausreichend 

groß bemessen. ln Richtung Aufstieg Mapferdinger Berg wird der Einfädelungsstreifen (L=150 m) 

bis zum Ende der Baustrecke u.a. auch wegen der vorhandenen Längsneigung (7,2%) in voller 

Länge geführt, mit der Möglichkeit einen dreistreifigen Ausbau in Form einer Spuraddition in der 

Steigungsstrecke'des Mapferdinger Berges mittelfristig realisieren zu können. 

Mit den gewählten Parametern sind die Knotenpunkte Auerbach — Süd und Nord 

erkennbar, begreifbar und somit auch gut und sicher zu befahren. 

4.5.3 Führung von Wegeverbindungen in Knotenpunkten und Querungsstellen, Zu- 
fahrten 

Anderungen im Wegenetz 

Durch den Bau der Ortsumgehung ist das nicht mehr für den weiträumigen Verkehr dienende Teil- 

stück der B 533 abzustufen, die neue Ortsumgehung wird zur B 533 gewidmet. 

In den Übergangsbereichen zum Bestand gilt die Fiktion. 

Vorgesehen ist eine Abstufung des südwestlichen Abschhittes der bestehenden B 533 zur Kreis- 

straße DEG 14. 

Ab der Einmündung der DEG 14 in die bestehende B 533 (Abschnitt 200_Station 0,000) wird der 
östliche Teil der bestehenden Bundesstraße 533 bis zur neu geplanten Einmündung der Maginger 

Straße zur Ortsstraße bzw. zur GVS abgestuft und der Neubau zur GVS gewidmet. 
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Der Landkreis Deggendorf(Tiefbauverwaltung) und die Gemeinde Auerbach haben diesem Wid- 

mungskonzept bereits zugestimmt (Dez. 2017). 

Die beabsichtigten straßenrechtlichen Belange sind in Unterlage 12 dargestellt und im Regelungs— 

verzeichnis (Unterlage 11) beschrieben. 

4.6 Besondere Anlagen 

lm Zusammenhang mit dern Tunnelbau muss ein Betriebsgebäude erstellt werden. 

Nach dem östlichen Tunnelportal bei Bau-km 0+932 entsteht rechts der Neubaustrecke nur eine 

Bucht, da gleichzeitig mit der Notzufahrt- und Abfahrt von der Maginger Straße aus eine zusätzli— 

che Möglichkeit der Zuwegung für Einsatzfahrzeuge besteht. 

Diese Anschlussmöglichkeit ist gegen unbefugtes Befahren mit einer entsprechenden Absiche- 

rung in Form einer Schranke zu unterbinden. Im Falle eihes Noteinsatzes obliegt der Zutritt nur 

den berechtigten Personen des Betriebsdienstes und den Rettungskräften der Feuerwehr. 

Am westlichen Tunnelportal bei Bau-km 0+540 werden zwei gegenüberliegende Haltebuchten an- 

gelegt, die bei Notsituationen auch ein Wenden mit größeren Fahrzeugen ermöglichen. 

Die eine Bucht dient auch der Erschließung eines auf der Nordseite geplanten Absetzbeckens und 

der Erreichbarkeit des westlichen Tunnelportals für mögliche Unterhaltungsarbeiten (Böschungs- 

pflege, Betreuung der Zaunanlage, Kontrolle der Straßeneinläufe usw.). 

Die Fläche der anderen Haltebucht im Süden steht als Stellplatz für ein Tankfahrzeug zur Vérfü- 

gung (Entsorgung rückgehaltener Flüssigkeiten aus dem Schadstoffbecken).
' 

Beide Haltebuchten sind auch für den Einsatz des straßen- und brückentechnischen Betriebs- 

dienstes (Bereiche Talbrücke 01 und Tunneleingang West) notwendig. 

Weitere besondere Anlagen sind im Zuge der Ortsumgehung Auerbach nicht vorgesehen. 

4.7 lngenieurbauwerke 

Für den Neubau der Ortsumgehung Auerbach werden zwei Brückenbauwerke, ein Tunnelbauwerk 

und ein Stützbauwerk erforderlich. 
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Brückenbauwerke: 

Für alle Brückenbauwerke werden Lastannahmen gemäß DIN EN 1991-2 in Verbindung mit dem 

zugehörigen Nationalen Anhang sowie ARS 22/2012, LM1 und LM3 angesetzt. 

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht zu den Brückenbauwerken. 

. B 
'

. 

Bauwerks- Lichte 
Kreu 

Lichte 
rede zw 

Var.
’ 

Bau— 
b 

_ 

h Ba km Weite zungs_ Ge|ä„_ Feldanzahl. Bauart, 
eZelc - U- 

. 4 

werk 
‚ 

Höhe gesehene Herstellungsart 
nun9 [m] Winkel dern

“ 

[gm] [m] Grundung 
[m] 

3-Feldbauwerk mit 

>4 70 
Tiefgründung zweistegigem Platten- 

Talbrücke 
' ‘ 

mit Großbohr- balkenquerschnitt in 
_ 

0+406‚65 122 92 ca. 7.00 m 
über die 

. 

‘ 

pfählen Spannbetonausfüh— 
01 bis 75.00 über Talraum >12‚10 

„ _ Hengers- und te|lwelse rung. 
0+530‚65 Hengersber- 

_ _ berger Ohe 
Oh 

Flachgrün- Pfe|ler und Wudefla- a e g 
dung ger in Stahlbetonaus- 

führung 

Brücke über Flachgrün- 

künftige dung Integralbrücke mit 

03 GVS bei 1+080‚015 24.50 61 ‚436 >4.70 >15‚87 mit Spund» Plattenquerschnitt in 

Auerbach— wandkasten Stahlbetonausführung 

Kaltenbrunn als Baubehelf 

Bauwerk O1; Talbrücke‚über Hengersberger Ohe 

Aus wirtschaftlichen Gründen wird, entgegen der Festlegung aus früheren Voruntersuchungen, die 

Spannweite der Großbrücke BW 01 über drei Felder auf 124 m begrenzt. 
Das Bauwerk ist unter der Vorgabe, dass der Bachlauf der Hengersberger Ohe nicht verändert‘ 

werden muss, mit diesen Abmessungen geplant worden. 

Dem Ziel, die Eingriffe in die Hengersberger Ohe und in den Flutgraben zu minimieren, ist auch 

die Schiefstellung der Widerlager und Pfeiler geschuldet. 

Es wird bereits im Vorfeld die Umsetzung einzelner Bauphasen, wie z.B. die notwendige temporäre 

Aufstellung eines Traggerüstes und die Behelfsbrücke über die Hengersberger Ohe, in der Hoch- 

wasserabflussberechnung planungstechnisch behandelt (siehe Unterlage 18.2). 
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Abbildung 20: Skizze Bauwerk 01 Großbrücke über den Talraum der Hengersberger Ohe 

Stützweiten: ' 39,00 m + 46,00 m + 39,00 m =124‚00 m (Gesamtstützweite) 

Die Stützweiten wurden so festgelegt, dass die drei Felder annähernd die gleichen Belastungen 

erfahren. Somit wird sichergestellt, dass in allen drei Teilen des Brückenbauwerkes (ausgenom- 

men der Aufweitung des östlichen Widerlagers im dritten Feld) der gleiche Querschnitt zurAnwen- 

dung kommt und dadurch ein hohes Maß an Wirtschaftlichkeit gegeben ist. 

Mit diesen Abmessungen einer großen Talbrücke wird aber dennoch der Überschwemmungsbe- 

reich bei HQ 100 berührt 

Eine hydraulische Berechnung unter Zugrundelegung der Gesamtstützweite von 124 m zeigt je- 

doch, dass der durch das Straßenbauprojekt im Hochwasserfall erzeugte Aufstau auf benachbarte 

Gebäude keinen negativen Einfluss hat. 

Zur Verringerung des o.g. Aufstaues sind kleine zusätzliche Maßnahmen, wie geringfügige Gelän- 

demodellierungen im Bereich des künftigen westlichen Widerlagers erforderlich. 

Der leichte Äufstau hat keine nachteiligen Auswirkungen auf Dritte, da bereits jetzt bei stärkeren 

Regenereignissen bestehende Nasswiesenflächen am künftigen Standort der Talbfücke überflu_tet 

werden. Um das Restrisiko des Aufstaues zu reduzieren, ist analog des Ergebnisses aus den 

2 D- Wasserspiegelberechnungen ein Retentionsraum mit einem Volumen von mindestens 1800 

m“ in unmittelbarer Nähe der Hengersberger Ohe zu schaffen. (siehe auch Unterlage 18.2/1). 

Bauwerk O3; Brücke über die künftige Gemeindeverbindungsstraße Auerbach — Kalten- 

brunn 

Vor der Anschlussstelle Auerbach-Nord im Ortsteil Kaltenbrunn ist bei Bau-km 1+080‚018 ein 

Kreuzungsbauwerk erforderlich. Vorgesehen ist ein Rahmenbauwerk aus Stahlbeton mit Platten— 

querschnitt. Die Widerlager sollen auf Fundamente mit einer Flachgründung aus Ortbeton errichtet 

werden. Zur Herstellung der Fundamente sind aufgrund des zu erwartenden Grundwasserspiegels 

bei rd. 1,50 m unterhalb der GOK geschlossene, dichte rückverankerte Spundwandkästen herzu- 

stellen. Die Absicherung kann auch gleichzeitig als Baugrubensicherung zur benachbarten beste- 

henden Bundesstraße 533 dienen.
' 
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Durch die vorgesehene Konstruktionsart bei diesem Bauwerk werden, da keine technischen Über- 

gangskonstruktionen am Bauwerk notwendig sind, störende Lärmemissionen minimiert. 

\.‚_.‚ „J, 

Abbildung 21: Skizze Bauwerk 03 Brücke im Zuge der B533 über eine künftige GVS bei Kaltenbrunn 

BW 02; Tunnelbauwerk: 

Zusätzlich zu den beiden Brückenbauwerken ist im Zuge der Verlegung bei Auerbach ein Tunnel- 

bauwerk erforderlich. 

Die detaillierte Planung mit textlichen Erläuterungen der Tunnelbaumaßnahme befihdet sich in 

Unterlage 16.1 dieses Feststellungsentwurfes. 

Der Tunnel Auerbach hat eine Gesamtlänge von 370 m, die Tunnelportale liegen bei Bau-km 

0+56_2 und 0+932. 

Eine nachfolgende Tabelle zeigt die wichtigsten Fakten und Abmessungen zum Tunnel. 

Zul. Geschwindig- 
Bauwerks—be» Längsneigung 

Bauwerk Bau—km Bauweise Länge [rn] Querschnitt keit 
zeichnung ["/o] 

[km/h] 

Tunnel
_ 

0+562 
Auerbach im berg RQ 11t— 

02 bis 370 2,3 80 
Zuge der B 533 männisch gemäß RAL 

0+932 
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Abbiidung 22: Skizze Lageplan „Tunnel Allerbach“ (Tektur) 

Lungsscrmm mm Auerbu=n 
N l:500/\00 
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Abbildung 23: Skizze Höhenplan Tunnel (ohne Maßstab) 
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Abbildung 24: Skizze Geologisch — Tunnelbautechnischer Längsschnitt Tunnel 
gende: 
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Abbildung 25: Legende für Querschnitte und Tunnelbautechnischen Längsschnitt 
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Abbildung 26: RQ 11t Tunnel mit Sohlgewölbe (ohne Maßstab) 
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Regelquerschan Tunnel mif offener Sohle 
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Abbildung 27: RQ 11t Tunnel mit offener Sohle (ohne Maßstab) 
finnumma'an 

Abbildung 28:‘Skizze Querprofil bei Stat. 0+632‚00 . Abbildung 29: Skizze Querprofil béi Stat. 0+696‚00 
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Abbildung 30: Skizze Querprofil bei Stat. 0+776‚00 Abbildung. 31: Skizze Querprofil bei Sie!. 0+899‚00 
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Die Ausbruchmassen werden über das Brückenbauwerk 01 zu einer Zwischendeponie im Bereich . 

des Bauanfangs transportiert Von dort wird das Material einer sinnvollen Wiederverwendung als 

Erdbaustoff in den späteren Straßendämmen zugeführt 

Stützbauwerke: 

Aufgrund der neuen Trassierung der B 533 wird von Bau-km 1+160 bis 1+228‚5 auf der linken 

Straßenseite ein Stützbauwerk notwendig, um mit der künftigen Neuanlage eines öffentlichen Feld- 

und Waldweges zu den Grundstücken bei Kaltenbrunn 1 die Erschließung weiter zu ermöglichen. 

Das an dieser Stelle teilweise vorhandene alte Stützbauwerk (Bruchsteinmauer) mit der gefährli- 

chen Einmündung in die jetzige Bundesstraße, wird durch diese neue Konstruktion ersetzt 

Aus topographischen Gründen und den gegebenen Zwangspunkten in der Ödlichkeit sowie der 

Gradientenführung (Höhenlage der neuen Straße mit mehreren Fahrstreifen) ist das Bauwerk un- 

verzichtbar. 

Die wichtigsten Geometrien zu dern Bauwerk sind wie folgt: 

Länge = 69 m; Höhe = bis 6,00 m 
Die Ausführung der Stützkonstruktion kann als Winkelstützmauer auf einem Fundamenferfolgen. 

Als Stützkonstruktion zur Absicherung der Böschung sind auch andere gleichwertige Systemlö- 

sungen (wie bewehrte Erde, usw.) denkbar. 

4.8 Lärmschutzanlagen 

Zum Schutz vor Lärm werden folgende zwei aktive Schallschutzmaßnahmen erforderlich. 

Detaillierte Angaben zu den Berechnurigen sind der Unterlage 17 zu entnehmen. 

Bez. Konsfiukfionsafl Bau-km Shaßen« Länge Höhe[nfl Absorpfionse@enschaflen 

seite [rn] 

LA 01 Lärmschutzwand 1+005‚5 rechts 1 74.5 2,00 straßenseitig 

bis hochabsorbierend 

1+180 

LA 02 Betongleitwand 1+162 links 73 1.10 glatte Wand 

(Absturzsicherung bis ü. Gradiente 

nach RPS mit Lärm- 1+235 
schutzeffekt), 

nachrüstbar 

Baulärm: 
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Die mit einer Baustelle verbundenen Lärmemissionen sind nurtemporär und können nicht vollum- 

fänglich vermieden werden. 

Zum Schutz vor möglichen Staubbelastungen, gerade in der Nähe von Wohnbebauungen (Ortsteil 

Kaltenbrunn), werden im Zuge der Bauausführung geeignete Schutzmaßnahmen ergriffen. Der 

Betrieb von Baumaschinen und die Abwicklung der einzelnen Bauphasen werden so durchgefühd, 

dass Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dern Stand der Technik vermeidbar sind. 

Unvermeidbare Einwirkungen werden auf ein Mindestmaß beschränkt. 

Für die Durchführung des Tunnelbauvorhabens werden unter Punkt 3.2.6 „Erschütterungsmes- 

sungen/Lärmmessung“ des Erläuterungsberichtes zum Tunnelbauvorhaben (Unterlage 16.1/1, 

Seite 19) umfangreiche Hinweise zum Thema Baulärm gegeben. 

4.9 Öffentliche Verkehrsanlagen 

Durch den Neubau sind zwei bestehende Bushaltestellen am Bauanfang betroffen. 

Sie müssen an den Anschlussast der künftigen Kreisstraße DEG 14 verlegt werden. 

Die Zuwegungen werden entsprechend angepasst. Die Haltestellen im Ort Auerbach bleiben un- 

verändert.

' 

Vorhandene Verbindungen des ÖPNV werden während der Bauzeit (Verlegung der Bushalte- 

buchten) kurzzeitig unterbrochen. 

4.10 Leitungen 

Durch die geplante Maßnahme sind mehrere öffentliche und private Ver- und Entsorgungsleitun- 

gen unterschiedlicher Leitungsträger sowie Telekommunikationsleitungen betroffen. 

Bestehende Leitungen und andere Anlagen der öffentlichen Versorgung werden, soweit erforder- 

lich gesichert und den neuen Verhältnissen angepasst. 

Die für den Tunnel und das Betriebsgebäude erforderlichen Ver- und Entsorgungsleitungen sind 

mit den Versorgungsunternehmen abzustimmen und im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens 

zu behandeln. 

Die betroffenen Leitungen sind in den Planunterlagen enthalten und im Regelungsverzeichnis (Un- 

terlage 11) näher beschrieben. 
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4.11 Bäugrund I Erdarbeiten 

Geologischer Rahmen 

Die Gemeinde Auerbach befindet sich am südwestlichen Rand des Bayerischen Waldes. 

Das nordostbayerische Grundgebirge liegt am westlichen Rand der Böhmischen Masse, die den 

Ostteil des Europäischen variskischen Orogens bildet. Die metamorphen Gesteine des südlichen 

Bayerischen Waldes werden der Einheit des Moldanubikuf'ns zugerechnet 

Die kristallinen Gesteine des mpldahubischen Grundgebirges wirken auf de_n ersten Blick eintönig._ 

Die metamorphen Serien und die darin eingedrungenen Magamtite sind aber durchaus sehr man- 

nigfaltig und Folge einer komplexen Entstehungsgeschichte. lm Moldanubikum dominiert die Nie- 

derdruck-Hochtemperatur-Metamorphose mit Cordierit-Kalifeldspat-Paragenesen bzw. mit Gra- 

nat-Cordierit-Kalifeldspat-Paragenesen in den Paragneisen.
' 

In der Zusammenfassung liegt die Hauptmasse der im Projektgebiet auftretenden Gneise als 

Perlgneis vor. 

Es handelt sich um dunkel graue bis schwarzgraue Biotit—Gneise, welche unterschiedliche Anteile 

von Leukosom (helle granitische Mobilisate) enthalten. 

Die Erkundung des Baugrundes ist in zwei zeitlich getrennten Aktionen unter Beobachtung eines 

Geologen durchgeführt worden. 

Das Überschwemmungsgebiet der Hengersberger Ohe (Baugrund Talbrücke BW O1) wurde mit 6 

Bohrungen und das Gelände von BW 03 bei Kaltenbrunn mit 2 Bohrungen erkundet. 

Zur Feststellung des Gebirgsbaus und der Gesteinsverteilung im Bereich des Tunnels (BW 02) 
wurden bei den Tiefenaufschlüssen in der Summe 15 vertikale Kernbohrungen abgeteuft. 

In der Phase1 bereits im Jahr 1987 (6 Bohrungen) und in der Phase 2 im Jahr 201 2 (9 Bohrungen). 

Die Wahl der Bohransatzpunkte erfolgte in Abhängigkeit von den geologisch- geotechnischen und 

hydrogeologischen Fragestellungen. Darüber hinaus war in dér ersten Erkundungsphase auch die 

noch nicht fixierte Lage des Tunnels zu berücksichtigen. 

Dabei sind übefeinstimmend drei grundsätzlich verschiedene Baugrundbereiche festgestellt wor- 

den. 

Der‘ erste Abschnitt - Talraum der Hengersberger Ohe - besteht aus einer Überlagerung aus 

sandigem / schluffigem Material (Bodenschicht 3) in einer Mächtigkeit von 4 m bis zu 9,5 m, bevor 
der Felshorizont aus klüftigem, teilweise vemittertem Gneis (Bodenschicht 8) erreicht wird. 
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Aufgrund der Dammhöhe von bis zu ca. 8,50 m vor dem Bauwerk 1, der großen Auflast und er- 
kundeten Mächtigkeit der Böden der Bodenschichten 2 und 3, sind ohne Zusatzmaßnahmen Set- 

zungsbeträge im Dezimeterbereich zu erwar1en. Zudem würden sich durch Konsolidierungs— und 

Zersetzungsvorgänge langfristig weitere Setzungen ergeben. 

Auch aufgrund der vorherrschenden Grund-/Schichtwasserverhältnisse im Bereich der Damm- 

schüttung ist ein Bodenaustausch bis zum tragfähigen verwitterten Gneis der Bodenschicht 8 nur 

mit erheblichem Aufwand zu realisieren. 

Zur Lastübertragung der Dammlast in die tieferen Schichten des Untergrundes (Bodenschicht 8 

Gneis veMitten) und zur Bodefistabilisierung könneflz.B. Rüttelstopfsäulefi (Bohrverfahren im
' 

Raster mit Kieseintragung durch Verdichtung) angewendet werden. Die Pfahlelemente tragen zum 
V 

Setzungsausgleich (Brücke/Damm) bei. Sie sollen aufgrund der schlecht tragfähigen Böden, im 

gesamten Bereich bis hinter die Stirnwand der Widerlager bei BW 01 eingebaut werden. 
Ggf. kann der Untergrund in Teilbereichen der Dammstrecke bis in Tiefen von ca. 3 m ausge- 
tauscht und mit Geotextilien und Schüttl'agen aus Schroppen, Sprengfelsen, oder mit Tunnelaus— 

buchsmaterial o.ä. tragfähig gemacht werden.
‘ 

Auch kann für den neuen Straßenkörper (Dammschüttungsbereiche) im 1. und 3. Abschnitt der 

Baumaßnahme durch Setzungsvomzegnahmen mit entsprechenden Überschüttungen und deren 

Liegezeiten von ca. 6 Monaten in der entspreéhenden Konsolidierung des Bodens den ungünsti- 

gen Verhältnissen Rechnung getragen werden. 

Die Schüttungen sind nach erdbautechnischen Grundsätzen anzulegen, d.h. sie sind Iageweise 

einzubauen und zu verdichten. Bei zu hohem Wassergehalt ist das Material mit geeignetem Kalk- 

zusatz. oder ggf. durch Belüftung zu verbessern. 

Wegen der schlechten Bodenverhältnisse und der besseren Einbindung in die Landschaft wird die 

Dammschüttung in diesem Abschnitt mit der Böschungsneigung 1:2 flacher ausgeführt. 

Für die Widerlager und Pfeiler der Talbrücke ist eine Tiefgründung mit Bohrpfählen, teilweise aber 

auch eine Flachgründung vorgesehen. 

Der zweite Teilabschnitt betrifft den Tunnelbereich, wo auf die gesamte Länge, nach einer relativ 

dünnen Überdeckung, ein stark klüftiger Fels ansteht. Das Kristallingebirge im Bereich Auerbach 

stellt einen Te_il der Böhmischen Masse dar, Die Hauptmasse der auftretenden Gneise wird als 

Perlgneis bezeichnet. 

Teilweise sind auch Störzonen in Form von Ganggraniten und Quarzgängen festgestellt worden, 

die auf die Abbauklasse beim Tunnelvortrieb eine entscheidende Rolle spielen. 
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Grundsätzlich wurde festgestellt, dass die Felsbeschaffenheit in dem Bergrücken gleichförmig an- 

getroffen wird. 

Im dritten Bereich, dem Talbereich bei Kaltenbrunn, ist über dem verwitterten Felshorizont eine 

Überdeckung in einer Mächtigkeit von 4 m bis 7 m vorhanden. 
Wie im Tal der Hengersberger Ohe, sind auch hier neben dem Mapferdinger Bach Maßnahmen 

der Bodenverbesserung für die Dammschüttung und das Brückenbauwerk erforderlich, die eine 

Standfestigkeit gewährleisten. 

Zur genauen Festlegung erforderlicher Bodenaustausch—l Verbesserungsmaßnahmen, Tiefgrün- 

dungen etc. im Befeich der Dammschüttungen sowie die Ausgestaltung erforderlicher Erosions- 

schutzmaßnahmen und Entwässerungen im Bereich von Geländeeinschnitten, ist eine baubeglei- 

tende Überwachung durch einen Sachverständigen für Baugrund erforderlich. 
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4.12 Entwässerung 

Die Baustrecke der Ortsumgehung Auerbach wird entsprechend den topographischen Gegeben- 

heitenNorflutern und der geplanten Lage der Rückhalteeinrichtungen in 6 Entwässerungsab- 

schnitte und den zugehörigen Teileinzugsgebieten (1.1 — 6.2) untertéilt und in der Folge mit Ein- 

vleitungsstellen in die Vorfluter geplant. 

Dieser Planbe_reich und die Ergebnisse sind in Unterlage 18 dargestellt. 

Vorfluter für dje Straßenentwässerung sind zum einen die_Hengersberger Ohe n_1it dern Nebenge- 

wässer Mapferdinger Bach, beides Gewässer Ill. Ordnung. 

Sie sind aus naturschutzrechtlicher und fischereibiologischer Sicht»als besonders wertvoll einzu- 

stufen. 

Als weitei*e Vorfluter stehen am Anfang der Baustrecke der Eglseergraben und ein namenloser 

Wiesengrabeh zur Verfügung. 

ln den Dammbereichen wird das Straßenoberflächenwasser und Sickemlasser ungebündelt über 

Bankette und Böschungsflächén abgeleitet und versickert. 

lm Einschnittsbereich am nördlichen Bauende soll das anfallende Wasser in einer Mulde gesam- 

melt und über Einlaufschächte und Längsverrohrungen einem Rückhalte- und Absetzbecken zu- 

geführt werden, bevor es in den Vorfluter Mapferdinger Bach weitergeleitet wird. 

Für den Tunnelbereich sind besondere Entwässerungseinrichtungen erförderlich‚ da zu dem ge- 

ringen Oberflächen- und Kluftwasseranfall zusätzlich kontaminiertes Wasser auf Grund von Reini- 

gungsarbeiten oder Löscheinsätzen berücksichtigt werden muss. Es ist vorgesehen, unbelastetes 

Sickerwasser über Sammelschächte und Längsverrohrungen einemAbseE—md Rückhaltebe- 

cken zuzuführen, bevor es in die Hengersberger Ohe eingeleitet wird. 

Für das kontaminierte Wasser und die Oberflächenentwässerung wird im Bereich des Westpor1als 

ein gesondertes Auffangbecken (überschüttetes Betonbauwerk) mit einem Fassungsvermögen 

von ca. 110 m3 hergestellt. Sich dort ansammelndes Wasser wird abgepumpt und unter Berück- 

sichtigung aller gesetzlichen Anforderungen, Normen und Regelwerken entsorgt. 

Bei der Talbrücke über die Hengersberger Ohe wird das Oberflächenwasser über Einlaufkästen 

gesammelt und über eine Längsverrohrung zum südwestlichen Widerlager geführt. 

Hier wird es über eine Verrohrung zum Absetzbecken und dann in den Vorflutgraben geleitet, der 

bei Normalwasserstand der Ohe auch als Puffer und Absetzmulde dient. 

Im Bereich von Kaltenbrunn sind Eingriffe in Gewässer bei der Herstellung des Knotenpunktes 

nicht vermeidbar. Davon betroffen sind der Mapferdinger Bach und wasserführende Gräben, die 
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zum Mapferdinger Bach hinführen. Diese Gewässer werden ihrer Funktion und ökologischen Wer- 

tigkeit entsprechend ausgebaut bzw. abschnittsweise mit Durchlässen unter den neuen Fahrbah- 

nen hindurch geleitet. 

Die Planung und Bemessung der Straßenoberflächenentwässerung erfolgt auf Grundlage der 

Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil Entwässerung (RAS-Ew). 

Die qualitative Bewertung der Gewässerbelastungen und die Bestimmung der damit erforderlichen 

‚ 
Maßnahmen zur Regenwasserbehandlung erfolgen nach dem Merkblatt DWA-M 153. die hydrau- 
lische Bemessung nach dem Arbeitsblatt DWA—A1 17. 

Auf Grundlage dieser Arbeitsblätter wird die qualitative und quantitative Reinigung festgelegt. 

lm Zuge der Neubaumaßnahme ist bei ca. Bau km 1+070 ein größerer Durchlass mit einem Nenn- 

durchmesser DN 800 auf eine Länge von ca. 58 m einzubauen. Dieser ersetzt eine Verrohrung 
' DN 500 der bestehenden Bundesstraße. Die genaue Beschreibung ist im Regelungsverzeichnis 

Unterlage 11 NL 71 und 72 einzusehen. 

Die vorgesehenen wassenuirtschaftlichen Maßnahmen wurden bereits bei der Ausarbeitung des 

Feststellungsentwurfes mit dern WWA Deggendorf vorabgestimmt. 
Die detaillierten Berechnungen und Ergebnisse sind in Unterlage 18 enthalten. 

4.13 Straßenausstattung 

Die neue Bundesstraße sowie die kreuzenden Straßen und Wege erhalten in Abstimmung und auf 

Anordnung der Verkehrsbehörde des Landkreises Deggendorf eine Ausstattung gemäß den ein- 

schlägigen Richtlinien für Markierung, Leiteinrichtungen und Beschilderung. 

Art und Umfang der Beschilderung und Markierung werden im Zuge einer Verkehrsschau mit der 

zuständigen Straßenverkehr$behörde festgelegt.
' 

Bei der Aufstellung der Vorwegweiser, Wegweiser und Verkehrsschilder ist strikt auf die Sichtfeld- 

freihaltung zu achten. 

Nach Erfordernis werden Schutzeinrichtungen entsprechend der „Richtlinien für passiven Schutz 

an Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme" (RPS) notwendig und hergestellt. 
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5 Angaben zu den Umweltauswirkungen 

5.1 Schutzgut Menschen einschließlich der menschlichen Gesundheit 

o Bestand 

Im Untersuchungsgebiet sind als Bereiche mit Wohn- und Wohnumfeldfunktion neben den ons- 

Iagen Auerbach, Kaltenbrunn und Oberauerbach die Siedlungsbereiche Berging, Engolling sowie 

als Einzelanwesen die Rothmühle anzuführen.
' 

Bereiche mit intehsiverer Freizeit- und Erholungsnutzung kor'nmen nicht vor. Für die naturbézo- 

gene Erholung gibt es innerhalb der Aue der Hengersberger Ohe unmittelbar nördlich der beste- 

henden B 533 bzw. am westlichen Ortsrand von Auerbach ein parkartig gestaltetes Erholungs— 

gebiet. Ansonsten weist das Gebiet eine gute Eignung für eine ruhige, naturbezogene Erholung 

auf, und viele Wirtschaftswege sind als Spazier- und Radwege nutzbar. Als Erholungseinrichtun- 

gen sind in diesem Zusammenhang einige ausgewiesene Wandewvege anzuführen, die das Un- 

tersuchungsgebiet an mehreren Stellen durchziehen 

Für ruhige, naturbezogene Erholung weisen vor allem abseits der Odschäften und Straßen gele- 

gene Iärmarme Bereiche — nicht zuletzt auf Grund der attraktiven Landschaft — hohe Qualitäten 

auf. Hier sind insbesondere Bereiche im Norden, im Südwesten und im Süden von Auerbach zu 

nennen.

' 

Die in weiten Teilen spürbare Verlärmung durch die B 533 sowie die Kreisstraße DEG 14 reduziert 

die Eignung eines erheblichen Teils des Untersuchungsgebiets für ruhige, naturbezogene Erho— 

lungsformen. Auch im Umfeld des Granitsteinbruchs im Nordosten von Auerbach treten er—hebli- 

che Lärm- sowie zusätzlich Staubemissionen (durch zahlreiche LKWs) auf. 

o Umweltauswirkungen 

Aussagen zu den Umweltauswirkungen Lärm und Luftschadstoffe finden sich in den Kapiteln 6.1 

Lärmschutzmaßnahmen und 6.2 Sonstige Immissionssqhutzmaßnahmen Abgesehen von der 

Ortslage von Kaltenbrunn kommt es in den Siedlungsgebieten von Auerbach und Oberauerbach 

aufgrund der Verlagerung des Verkehrsstroms zu Entlastungseffekten in Bezug auf Lärm und Luft- 

schadstoffe und folglich zu einer Aufwertung der Wohn- und Wohnumfeldfunktionen. 

Südwestlich Auerbach werden durch die damm- und brückengeführte Plantrasse attraktive Blick— 

beziehungen über das Tal der Hengersberger Ohe auf die Ortslage von Auerbach unterbrochen. 

Außerdem wird dort ein bisher Iärmarmer Landschaftsraum durchschnitten. Insgesamt wird somit 

in diesem Talbereich das Landschaftserleben nachteilig beeinflusst. 

84/118



B 533 — Ortsumgehung Auerbach - Tektur Unterlage 01 T 
Feststellungsentwurf vorn 30.10.2019 

' 

Erläuterungsbericht 

5.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen, Biologische Vielfalt 

o Bestand 

Die Lebensraumausstattung besteht im Untersuchungsgebietaußerhalb der Siedlungsbereiche 

neben Wiesen und Äckern vor allem aus Fließgewässern und ihren_Begleitbiotöpen‚ diversen Säu— 

men und Altgrasfluren sowie einigen Gehölzstrukturen und großflächigen Wäldern.
' 

Die Hengersberger Ohe als Hauptgewässer des Gebiets ist stellenweise verbaut, weist aber einen 

‚nahezu durchgängiéen Gehölzsaum auf; südlich von Auerbach ist sie durch den Rückstaubereich 

der Rothmühle geprägt. Der aus nordöstlicher Richtung aus der Mittelgebirgslandscha_ft zuströ- 

mende Mapferdinger Bach ist im Ortsbereich vollständig mit Steinsatz verbaut, stellt sich aber 

oberhalb Auerbach überwiegend als naturnaher, von Gehölzen gesäumter Bachlauf dar. Ansons- 

ten sind im Untersuchungsgebiet als die beiden von Westen herzulaufenden Nebenbäche der 

Hengersberger Ohe noch der Auerbach und der Eglseergraben zu nennen. Der Auerbach ist in- 

nerhalb dér Ortslage von Oberauerbach übenNiegend begradigt und wird vereinzelt von Uferge- 

hölzen begleitet. Der Eglseergraben am südlichen Rand des Untersuchungsgebiets stellt sich zu- 

nächst als naturnahes Bächlein mit Gehölzsaum dar, nach Querung der B 533 ist er bis zur Hen- 

gersberger Che jedoch grabenartig ausgebildet. 

Ansonsten gibt es an Gewässerlebensräumen noch einige kleine namenlose Bäche und kleine 

Stillgewässer sowie in der Aue einige Entwässerungsgräben und im Südwesten von Auerbach 

einen parallel zur Hengersberger Ohe verlaufenden Flutgraben. 

In der Aue der Hengersberger Ohe dominieren übewviegend intensiv genutzte Wirtschaftswiesen‚. 

wobei zwischen Kläranlage und bestehender B 533 vor ein paar Jahren eine Fläche als Retenti- 

onsraum abgeschoben wurde, die als Exte’nsivwiese bewirtschaftet wird. Im Auenbereich gibt es 

auch größere und gut ausgebildete Feucht-lNasswiesen. Kleinflächigere Feucht—/Nasswiesen 

kommen auch am_ Mapferdinger Bach vor; weitere extensiv genutzte Wiesen liegen vor allem im 

Bereich den steileren Hanglagen. Ackerflächen befinden sich vor allem westlich der Aue der Hen- 

gersberger Ohe in den Hügelbereichen und in den höheren Mittelgebirgslagen oberhalb der stei- 

leren Hänge. 

Säume und Altgrasfluren gibt es vor allem entlang der Wege und Straßen sowie im Tal der Hen- 

gersberger Ohe auf einem kleinen Wall in der Aue entlang des südlichen Rands der als Retenti- 

onsraum abgeschobenen Fläche zwischen bestehender B 533 und der geplanten Ortsumgehung. 

Außerdem treten sie in Form von Ufersäumen, teils mit Röhricht, Hochstauden und Großseggen 

entlang der Gewässerufer auf; letztere kommen auch im parkartigen Erholungsgebiet nördlich der 

bestehenden B 533 vor. 

Gehölzstrukturen treten als gut ausgeprägte Gewässerbegleitgehölze auf nahezu gesamter Länge 

der Hengersberger Ohe' und des Mapferdinger Bachs oberhalb von Auerbach sowie in lückiger 
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Ausprägung entlang der übrigen Fließgewässer auf. MehrereEinzelgehölze und feldgehölzar1ige 

Gehölzbestände finden sich im parkar1ig gestalteten Erholungsgebiet nördlich der bestehenden B 

533; entlang der B 533 bei Oberauerbach bis zum Ortseingang von Auerbach. Auf der nordwestli- 

chen bzw. nördlichen Straßenseite verläuft eine Baumreihe bestehend aus mittelalten Linden. 

Naturnahe und artenreiche Hecken und Feldgehölze liegen schwerpunktmäßig in Hanglagen nörd- 

lich Auerbach und im Umfeld von Berging, Kaltenbrunn und Engolling. Im gesamten Unter-su- 

chungsgebiet gibt es mehrfach auch Einzelgehölze, teils auch in Form von Gehölzgruppen. 

Die Mittelgebirgslagen östlich der Hengersberger Ohe weisen einen hohen Waldanteil auf. Viele 

Wälder stecken auf Sieillagen und unterliegén daher oftmals keinér intensiven WaldbeWirtschaf- 

tung, womit eine erhöhte Dynamik, z.B. in Bezug auf die Entstehung von Baumhöhlen oder Tot- 

holz verbunden ist. Die großflächigen Mischwälder im Gebiet sin_d übenNiegend von Buchen do- 

miniert; südlich von Auerbach, östlich der Rothmühle und südöstlich von Kaltenbrunn kommen 

auch von Fichten geprägte Waldbestände vor. Kleinflächige AuwaId-/Feuchtwaldvorkommen lie- 

gen sowohl an der Hengersberger Ohe als auch am Mapferdinger Bach. 

Naturschutzrelevante Pflanzenarten (gemäß Roter Liste Bayern und Vorwarnliste) kommen über- 

wiegend nur in den schutzwürdigen Biotopbeständen (gemäß Biotopkadierung) vor. 

Im gesamten Verlauf innerhalb des Untersuchungsgebiets konnten zwar Spuren von Biber und 

Fischotter vorgefunden werden, aber im Bereich der geplanten Ortsumgehung liegen keine Baue 

dieser beiden Arten. 

Im Untersuchungsgebiet kommen zahlreiche Fledermausarten vor, darunter auch seltene und ge- 

fährdete Arten wie Mopsfledermaus, Nordfledermaus oder Zweifarbfledermaus. Die höchsten Fle- 

dermausaktivitäten waren bei den faunisfischen Untersuchungen entlang der Hengersberger Che 

festzustellen, wobei hier vor allem Badfledermäuse dominierten (Kleine oder Große Bartfle- 

dermaus denkbar; Rufe nicht zu unterscheiden). lm Bereich Kaltenbrunn wurden außerdem star- 

ke Aktivitäten der Nordfledermaus nachgewiesen. 

Unter den zahlreichen Vogelarten, die nachgewiesen werden konnten, dominieren die Arten mit 

Brutplätzen in Gehölzstrukturen und Wäldern, wobei hier als seltene bzw. gefährdete Arten 

Gelbspötter und Klappergrasmücke zu nennen sind. 

‚ 
Als artenschutzrechtlich relevante Tagfalterart konnte am Flutgraben im Talraum der Hengers— 

berger Che, an der Straßenböschung bzw. am Straßenrand zwischen Kaltenbrunn und Auerbach 

sowie in der angrenzenden und bis zum Mapferdinger Bach reichenden Wiese der Dunkle Wie- 

senknopf-Ameisenbläuling (Maculinea/Phengaris nausithous, RLB V, RLD V) nachgewiesen wer- 

den. 
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Bei den Heuschrecken kommen im Bereich der Böschungen und Säume an der Kläranlage und in 

den Hanglagen östlich der Hengersberger Ohe mehrfach Feldgrillen (Gryllus campeétris) vor. Au- 

ßerhalb des Untersuchungsgebiets, jedoch auf einer der geplanten Ausgleichsflächen (südlich der 

Rothmühle in der Aue auf der Westseite der Hengersberger Che) gibt es bemerkenswerte Be- 

stände der Lauchschrecke (Mecostethus parapleurus) und der Sumpfschrecke (Stethopyhma 

grossum). 

. 

c Umweltauswi_rkungen
_ 

Das Vorhaben verursacht Verluste und Beeinträchtigungen von Flächen mit Biotopfunktionen u_nd 

führt zu Habitatverlusten naturschutzrelevanter Tierarten. Neben der baubedingten Inanspruch- 

nahme von Flächen mit Biotopfunktionen werden durch die notwendige Teilverlegung des Mapfer— 

dinger Bachs auch schutzwürdige Biotope vorübergehend beeinträchtigt Abgesehen vom Mapfer- 

dinger Bach sind aber ansonsten keine in der amtlichen Biotopkartierung erfasstén schutzwürdigen 

Biotope betroffen. Unter den betroffenen Lebensräumen sind auch Teilflächen‚ die unter den ge- 

setzlichen Schutz gemäß 5 30 BNatSchG LV.m. Art. 23 BayNat3chG fallen und folglich als ge- 

schützte Biotope gleichartig auszugleichen sind. 

Bei den Beeinträ‘chtigungen der Habitatfunktionen naturschutzrelevanter Tierarten sind vor allem 

einige artenschutzrechtlich in besonderer Weise zu behandelnder Fledermaus- und Vogelarten, 

deren Fortpflanzungs— bzw. Brutstätten sich üblichewveise in Gehölzstrukturen und Wäldern be— 

finden, und der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling hervorzuheben. ln Bezug auf die Fleder- 

mäuse greift das Vorhaben vor allem in deren Jagdhabitate und Flugrouten ein. Teilweise können 

in Waldgebieten im Bereich der geplanten Tunnelpoflale aber auch Fledermausquartiere in Baum- 

höhlen betroffen sein. Vor allem im Bereich der Ufergehölze und der Wälder sind zudem auch 

Bruthabitate naturschutzrelevanter Vogelarten betroffen. In Bezug auf die Beeinträchtigung von 

Waldlebensräumen und deren Arten ist in der Tunnellösung eine bedeutende Eingriffémini-mie- 

rung zu sehen. 

5.3 Schutzgut Boden 

- Bestand 

ln den Hügellandbereichen westlich der Talaue der Hengersberger Ohe kommen überwiegend 

Pseudogley-Braunerden und verbreitet pseudovergleyte Braunerden aus Schluff bis Schluffton 

(Lösslehm) vor. Die Mittelgebirgslandschaft östlich der Hengersberger Ohe wird von Braunerden 

aus skelettführendem Lößlehm, Granit oder Gneis sowie teils aus. >Granit- bzw Gneis-Sand bis 

Grussand bestimmt. ln den Talauen dominieren Gleye und andere grundwasserbeeinflusste Bö- 

den aus skelettführendem Schluff bis Lehm, selten aus Ton. 

87/118



B 533 — Ortsumgehung Auerbach - Tektur Unterlage 01 T 
Feststellungsentwurf vorn 30. 1 0.201 9 Erläuterungsbericht 

Als séltene bzw. empfindliche. Böden gelten insbesondere die grundwasserbeeinflussten Stand- 

orte im Überflutungsbereich der Aue entlang der Hengersberger Che und in der Tals_ohle des 

Mapferdinger Baches. 

o Umweltauswirkungen 

Böden werden teils versiegelt und überbaut, vorübergehend werden sie abef auch durch die ge- 

plante Teilverlegung des Mapferdingér Baches beeinträchtigt. In den Auen bzw. Überschwem- 

mungsgebieten der Hengersberger Ohe und entlang des Mapferdinge_r Baches sind davon _auch 

seltene bzw. empfindliche Böden in Form von Aue- und Talböden betroffen. 

5.4 SchutzgutWasser — 

o Bestand 

Als Fließgewässer sind im Untersuchungsgebiet die Hengersberger Che, der Auerbach, der 

Eglseergraben und der Mapferdinger Bach sowie einige grabenartig ausgebildete, namenlose 

Bachläufe und in der Talaue einige Entwässerungsgräben zu nennen. 

Die Hengersberger Öhe verläuft am Westrand von Auerbach und weist starke Pegelschwankun- 

gen auf, deren Abflusswerte mit länger andauernden Hochwasserabflüssen i.d.R. im Winter und 

Spätwinter, sowie von kurzer Dauer nach Starkregenereignissen im Hochsommer auftreten. Däs 

überwiegend strukturreiche und naturnahe Gewässerbett ist durch kiesig-sandiges Substrat ge- 

prägt sowie mit Granitsteinen und Blöcken durchsetzt. lm Südwesten der Ortschaft Auerbach ver- 

läuft in der Aue parallel zur Hengersberger Che ein Flutgraben. 

Der aus nordwestlichen Richtung zur Hengersberger Ohe verlaufende Auerbach befindet sich im 

nördlichen Teil des Untersuchungsgebiets und weist dort einen schwach gewundenen und einge— 

tieften Verlauf auf. Die Ufer des Bachlaufs sind teils verbaut, meist fehlen die Uferstreifen und die 

Durchgängigkeit ist mehrfach unterbrochen. 

Def Eglseergraben entspringt südwestlich von Oberauerbach und mündet südlich Rothmühle in 

die Hengersberger Che. Der Gewässerverlauf ist zunächst mehr oder weniger naturnah mit Ufer- 

begleitendem Gehölzsaum; nach Querung der B 533 bis zur Mündung in die Hengersberger Che 

ist er aber stark begradigt und grabenartig ausgebildet. 

Der Mapferdinger Bach durchfließt das Untersuchungsgebiet von Nordost nach Südwest teils in 

gewundenem und teils in gestrecktem Lauf. Östlich von Auerbach weist der Sachlan ein struk- 

turreiches Gewässerbett mit kiesig-sandigem Substrat und Granitsteinen bzw. Blöcken sowie ei— 

nen durchgängigen Ufergehölzsaum auf. Innerhalb der OrtschaftAuerbach ist das Bachufer durch- 

wegs verbaut und es reichen Verkehrsflächen, Gärten und Z.T. sogar Gebäude bis unmittelbar an 

das Gewässer heran. 
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Bei Kaltenbrunn fließt aus südöstlicher Richtung ein kleines namenloses Bächlein Richtung 

Mapferdinger Bach, das überwiegend grabenartig ausgebildet und im Siedlungsbereich auf langer 

Strecke verrohrt ist. Ein weiteres namenloses Fließgewässer verläuft östlich von Rothmühle und 

entspringt im Waldgebiet, das im Osten der Hengersberger Ohe als Wiesengraben bogenförmig 

in Richtung Mündung kurz oberhalb der Rothmühle verläuft. 

Grundwasserspeicherräume treten im Untersuchungsgebiet vor allem in den typischen Aufschüt- 

tungsbereichen verwitterten Materials (Kiese und Sande) sowohl im Tal der Hengersberger Ohe 

als auch in den südwestlich_daran angrenzenden‚_von tertiären Sedimenten gebildeten Bereichen 

auf. Grundwassernahe (Gebiete mit hohem Grundwasserspiegel) Standorte sind lediglich in der 

Aue anzutreffen. 

o Umweltauswirkungen 

Von dem Vorhaben der geplanten Ortsumgehung sind vor allem der Mapferdinger Bach, der ver- 

rohr‘te Zulauf bei Kaltenbrunn, die Hengérsberger Ohe und der parallel in ihrer Aue verlaufende 

Flutgraben betroffen. Während über die Hengersberger Ohe einschließlich des Flutgrabens ein 

weit gespanntes Brückenbauwerk errichtet wird, muss im Zuge des Knotenpunktumbaus bei Kalt- 

enbrunn ein Teilstück des Mapferdinger Baches verlegt werden. Diese Bachverlegung ist zunächst 

auch als Beeinträchtigung des Schutzguts Wasser zu bewerten; durch eine naturnahe Bachge- 

staltung im Bereich der Verlegungsstrecke in Kombination mit der Neuschaffung bachbegleitender 

Uferbepflanzung kann an Ort und Stelle aber die erforderliche Kompensation erbracht werden. 

5.5 Schutzgut Luft und Klima 

o Bestand 

lm Untersuchungsgebiet kommen keine klimatischen oder lufthygienischen Lasträume vor. Eine 

lokal bedeutsame Ausnahme stellt lediglich der Granitsteinbruch im Nordosten des Untersu- * 

chungsgebiet aufgrund seiner Staubemissionen dar. Lufthygienische Vorbelastungen ergeben 

sich im Untersuchungsgebiet vor allem durch Emissionen des Straßenverkehrs, hier insbesonders 

der B 533. Zudem v'erläuft die B 533 aus Richtung Westen durch Auerbach und damit aus der 
v Hauptwindrichtung, so dass deren Emissionen verstärkt dem Ort Auerbach zugefühd werden. 

Das Tal des Mapferdinger Baches fungiert als Transportbahn für Kalt- und Frischluft. Den Tälern 

kommt aber keine Bedeutung für die Sicherung des Frischlufttransports zu, da sie nicht parallel 

zur Hauptwindrichtung verlaufen. Lediglich das Tal des Auerbaches weist eine lokale Bedeutung 

für die Orte Oberauérbach und Auerbach auf, wobei die Frischluft-Entstehungsgebiete überwie-- 

gend westlich des Untersuchungsgebietes liegen. 
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Lufthygienische Vorbelastungen ergeben sich im Untersuchungsgebiet vor allem durch Emissio- 

nen des Straßenverkehrs, hier insbesondere der B 533. 

o Umweltauswirkungen 

Während das Vorhaben zu keinen relevanten Auswirkungen auf das Geländeklima führt, sind mit 

der Verlagerung des Hauptverkehrsstroms aus der Ortschaft Auerbach heraus innerorts deutliche 

quthygienische Entlastungseffekte zu erwarten. 

5.6 Schutzgut Landschaft 

o Bestand 

Das Schutzgut Landschaft kann sowohl als integrierende Gesamtheit der übrigen Schutzgüter und 

somit als Ökosystemkomplex aufgefasst werden als auch als Ausschnitt der Erdoberfläche mit 

einem bestimmten, charakteristischen Erscheinungsbild. Da der ökosystemare Ansatz hier über 

die Betrachtung der biotischen und abiotischen Schutzgüter sowie ihrer Wechselwirkungen abge- 

deckt werden kann. liegt der Schwerpunkt bei der Betrachtung des Schutzguts „Landschaft“ auf 

dem Landschaftsbild bzw. der Landschaftsästhetik. 

Als bedeutendste Sichtkulissen fungieren die überall im Untersuchungsgebiet wahrnehmbaren 

Waldränder bzw. in flächigef Form die Hangwälder am Ostrand des Tals der Hengersberger 

Che. Daneben fungieren häufig die Ortsränder mit ihren Gebäuden, Gehölzen und Gärten als be- 

- deutsame Sichtkulissen. 

Die Begleitgehölze der Hengersberger Che, des Flutgrabéns und des Mapferdinger Baches ober- 

halb Auerbach sowie die Hangwälder und deren Ränder stellen besondere landschaftsprägende 

Strukturelemente dar. Die Gewässerbegleitgehölze an der Hengersberger Ohe sowie am Mapfer- 

dinger Bach haben laut Waldfunktionsplan zudem eine besondere Bedeutung für das Landschafts- 

bild.
V 

Sowohl von Süden als auch von Westen bestehen über das Tal der Hengersberger Ohe sowie das 

Auerbachtal Blickbezüge zum Ortskern — insbesondere zur Kirche (Baudenkmal) — von Auerbach. 

Ebenfalls ergeben sich an mehreren Standorten nordöstlich von Auerbach und bei Berging 

attraktive Fernblicke auf das Untersuchungsgebiet und weiter bis ins Donautal. Nordöstlich und 

nordwestlich von Engolling gibt es reizvolle Ausblicke auf das Untersuchungsgebiet und weiter in 

den Bayerischen Wald bzw. auf das Tal der Hengersberger Che. 
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o UmWeltauswirkungen 

Mit dem Bau der Ortsumgehung Auerbach sind deutliche Veränderungen und teils Beeinträchti- 

gungen des Landschafts— und Ortsbildes verbunden. Insbesbndere östlich von Auerbach ist das 

Landschafts— und Ortsbild jedoch aufgrund der bestehenden Verkehrsflächen bereits vorbelastet 

Durch das Straßenbauvorhaben sind Verfremdungseffekte vor allem infolge der Neutrassierung 

einer damm- und brückengeführten Querung des Tals der Hengersberger Ohe sowie großflächige 

Anschnitte bewaldeter Hanglagen im Bereich der Tunnelportale und entlang der Steigungsstrecke 

östlich des Ortes zu ewvarten Außerdem kommt es zu einer Überprägung des südöstlichen Orts-_ 

eingangs bei Kaltenbrunn durch Verkehrsinfrastruktur. Vor allem durch die Dammstrecke im Tal 

der Hengersberger Che werden Relief und gewohnte Blickbeziehungen stark verändert sowie die
' 

Weiträumigkeit des Landschaftseindrucks beeinträchtigt. 

Teils wird das Landschaftsbild auch durch den Verlust einiger Strukturelemente nachteilig beein- 

flusst. 

Positiv hervorzuheben ist auch in diesem Zusammenhang die TunneI—Lösung, durch die erhebli- 

che nachteilige Veränderungen des Landschaftsbilds im nächsten Umfeld von Auerbach vermie- 

den werden können. 

5.7 Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

o Bestand 

Als Baudenkmäler sind in der Ortslage von Auerbach die Kath. Pfarrkirche „St. Pankratius und St. 

Margarete" (Akten-Nr. D—2-71-113-2) und das Pfarrhaus (Akten-Nr. D—2-71-113-1) zu nennen. In- 

nerhalb des Untersuchungsgebiets sind in der Bayerischen Denkmalliste keine weiteren Baudenk- 

mäler aufgeführt. 

lm Bereich der Kirche in Auerbach befindet sich außerdem ein Bodendenkmal (Untertägige mit- 

telalterliche und frühneuzeitliche Befunde und Funde im Bereich des Kirchhofes und der Kath. 

Pfarrkirche St. Pankratz und Margareta in Auerbach; Akten-Nr. D-2-7144—0004). Ein weiteres Bo— 

dendenkmal ist bei Rothmühle bekannt (Untertägige neuzeitliche und vermutlich mittelalterliche 

Siedlungsteile, Akten-Nr. D-2-7244-0170). 

Als Sachgüter im Umfeld der Plantrasse können die gemeindliche Kläranlage südwestlich von Au- 

erbach im Tal der Hengersberger Che, sowie bestehende Infrastruktur und Bebauung angeführt 

werden. 

o Umweltauswirkungen 

Vorhabenbedingt ist weder bei den Kulturgütern noch bei den sonstigen Sachgütern von einer 

relevanten Betroffenheit auszugehen. 
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5.8 Wechselwirkungen 

Verflechtungen von Schutzgütern und ihrer Funktionen sind im gesamten Untersuchungsgebiet 

vorhanden. Die Lebensraumqualität und biologische Vielfalt in Form von Gehölzstrukturen, Fließ- 

gewässern, Wiesen, Äckem und Wäldern tragen maßgeblich auch zur Qualität des Landschafts- 

bildes und zum Landschaftserleben bei. Viele Biotop- und Nutzungstypen spiegeln auch das 

Standortspektrum im Untersuchungsgebiet wider, das unter anderem von den Böden und dem 

Wasserhaushalt geprägt wird. Zu den oben genannten Funktionen und Qualitäten kommen hier 

noch Funktionen im Biotopverbund und im Wasserhaushalt hinzu.
' 

Die beschriebene Iandschaftliche Eigenart und ihre qualitätsbildenden Elemente haben auch für 

‚den Menschen eine hohe Bedeutung für die landschaftsbegogene Erholung und bilden wichtige 

ldentifikationsmerkmale. 

Einflüsse des Bauvorhabens auf Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern, die über die Aus— 

wirkungen auf die einzelnen Schutzgüter hinaus zu beschreiben wären, sind nicht zu erwarten. 

5.9 Artenschutz 

Die Belange des Adenschutzes werden in der Landschaftspflegerischen Begleitplanung als Teil 

der Eingriffsregelung in erster Linie im Zusammenhang mit den Biotopfunktionen und den Habi- 

tatfunktionen behandelt. Darüber hinau's sind die Erfordernisse des „speziellen Artenschutzes" zu 

berücksichtigen; hierzu wurde eine gesonderte Unterlage zur speziellen artenschutzrechtlichen 

Prüfung erstellt (saP; Unterlage 19.1.3), deren Ergebnis nachfolgend hierzusammengefasst ist. 

Im Untersuchungsgebiet sind zahlreiche europarechtlich geschützte Tierarten des Anhangs |Va 

der FFH-Richtlinie und Europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie nachge- 

wiesen. Darüber hinaus kann das Vorkommen einiger weiterer hier prüfungsrelevanter Arten po- 

tenziell angenommen werden. 

Für die prüfungsrelevanten Arten wird in der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung unter- 

sucht, inwieweit sie von dem Vorhaben betroffen sind bzw. betroffen sein können. Bei den be- 

troffenen bzw. möglicherweise betroffenen Arten wird schließlich geprüft, ob vorhabenbedingt ar- 

tenschutzrechtliche Verbotstatbestände des 5 44 Abs1 i. V. m. Abs, 5 BNat$chG erfüllt werden. 

Bei vielen betroffenen Tierarten können Verbotstatbestände entweder von vorne herein ausge— 

schlossen oder durch geeignete Vorkehrungen vermieden werden. Meist ist dies durch die Wahl 

eines geeigneten Zeitpunkts für den Beginn bzw. die Einleitung der Bautätigkeiten zu erreichen 
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oder indem Baumfällungen und Gehölzbeseitigungen außerhalb der Fortpflanzungszeit durchge- 

führt werden
' 

Sowohl bei einigen Fledermausarten, die üblicherweise Baumquartiere in Form von Höhlen, Risp- 

sen oder Spalten nutzen, als auch beim Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling kann die Erfül- 

lung des Verbotstatbestands der Schädigung nur mit‘Hilfe von vorgezogenen funktionserhalten- 

den Ausgleichsmaßnahmen (CEF—Maßnahmen) vermieden werden Potenzielle Fledermausquar- 

tiere gehen in den betroffenen Waldbeständen im Bereich der geplanten Tunnelportale verloren, 

und Habitate _des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulingwerden sowohl im Uf_ersaum des Flut- 

grabens, der parallel zur Hengersberger Ohe verläuft, als auch am Straßenrand bzw. auf der Stra— 

ßenböschung der B 533 zwischen Kaltenbrunn und Auerbach beeinträchtigt. Als CEF-Maßnahmen 

sind für diesé beiden Zielarten bzw. Zielartengruppen frühzeitig neue Lebensräume und Habitate 

‚zu schaffen 

Zur Vermeidung von baubedingten Tötungen und Verletzungen werden sowohl für die betroffenen 

Fledermausarten als auch für die in den betroffenen Gehölzstrukturen und Wäldern brütenden 

Vogelarten Vorkehrungen getroffen. Während für die Vögel bauzeitliche Beschränkungen bei den 

Baumfällungen und Gehölzbeseitigungen ausreichen, sind bei den betroffenen Bäumen mit poten- 

ziellen Fledermäusquartieren weitergehende Vorkehrungen notwendig, die mit Unterstützung 

durch einen Fledermausspezialisten durchzuführen sind. Zur Verringerung der verkehrsbedingten 

Kollisionsrisikén für Fledermäuse werden im Umfeld des Ostportals sowohl die neuen Waldrandli- 

nien in ihrer Funktion als Leitstrukturen optimiert als auch die Straßenbegleitflächen so gestaltet, 

dass die Fledermäuse, die zwischen den Nahrungsgebieten am Mapferdinger Bach und den Ha- 

bitaten im Süden bzw. Südosten wechseln, nicht in den Gefahrenbereich der Straße gelenkt wer- 

den. Im Bereich der Hengersberger Che ist aufgrund des weit gespannten Brückenbauwerks und 

der'großzügig bemessenen lichten Höhe der Brücke nicht von einer relevanten Erhöhung ver- - 

kehrsbedingter _Kollisionsgefahren auszugehen.
* 

Zur Verifizierung dieser fachlich begründeten Einschätzung, sowie zur Überprüfung der Funkti- 

onsfähigkeit der geplanten Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen wird ein Monitoring durchgeführt, 

so dass im Rahmen des Risikomanagements die Möglichkeit besteht, ergänzende Maßnahmen 

bzw. Nachbesserungen seitens des Vorhabenträgers zu veranlassen. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass unter Einbeziehung der vorgesehenen Vermeidungs- 

maßnahmen und Vorkehrungen sowie der Umsetzung der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 

(CEF-Maßnahmen) bei allen betroffenen Arten des prüfungsrelevanten Artenspektrums keine Ver- 

botstatbestände gemäß 5 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNat8chG erfüllt werden. 
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5.10 Natura 2000-Gebiete 

Die geplante Ortsumgehung quert das Tal der Hehgersberger Ohe ca. 450 m südlich der Grenze 

deé FFH-Gebiets 7144-373 „Obere Hengersberger Ohe mit Hangwiesen“, Teilgebiet O1, das von 

Norden her bis zur bestehenden B 533 westlich von Auerbach reicht.
' 

Naturschutzfachlich ist das Schutzgebiet vor allem als naturnahes Mittelgebirgs-Bachsystem mit 

landesweit bedeutsamem Vorkommen der Flussperlmuschel sowie als Lebensraum von Groppe, 

Fischotter und_den beiden Ameisenbjäulingsarten von Bedeutung. 

Die FFH-Verträglichkeitsabschätzung (FFH-VA) bzw. FFH-Vorprüfung (FFH-VorP; siehe Kap. 

6.2.1 im Textteil des LBP, Unterlage 19.1.1) kommt zu dem Ergebnis, dass aufgrund des großen 

Abstands zwischen der geplanten Ortsumgehung und dern FFH-Gebiet sowohl direkte als auch 

indirekte Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden können. Auch die Kohärenz innerhalb des 

Schutzgebietsnetzes Natura 2000 wird nicht nachteilig beeinflusst. 

Da das hier zu betrachtende Vorhaben zu keinerlei Beeinträchtigungen des Schutzzweckes oder 

der gebietsbezogen konkretisierten Erhaltungsziele des benachbarten FFH-Gebiets führt, kann es 

folglich auch nicht zu Summations- oder Kumulationseffekten mit anderen Projekten und Plänen 

beitragen. Demnach können erhebliche Beeinträchtigungen des FFH-Gebiets 7144-373 „Obere 

Hengersberger Ohe mit Hangwiesen“ auch im Zusammenwirken mit andern Plänen und Projekten 

ausgeschlossen werden. 

5.11 Weitere Schutzgebiete 

Das gesamte Untersuchungsgebiet liegt im Naturpark „Bayerischer Wald“. Große Teile des Ge- 

biets liegen darüber hinaus im Landschaftsschutzgebiet „Bayerischer Wald“, das gleichzeitig die 

Schutzzone des Naturparks bildet. Zu dieser Schutzzone gehören unter anderem alle Teilbereiche 

südlich der B 533, die außerhalb der geschlossenen$iedlungen liegen Die gesamte Verlegungs- 

strecke der B 533 (Querung des Tals der Hengersberger Che, Tunnelétrecke) befindet sich somit 

in der Schutzzone des Naturparks. 

Unter den in der amtlichen Biotopkadierung als schutzwürdig erfassten Lebensräumen sind im 

Untersuchungsgebiet nur der naturnahe Mapferdinger Bach mit seinen Begleitge'hölzen und einer 

angrenzenden feuchten Hochstaudenflur direkt vom geplanten Straßenbauvorhaben betroffen. 

Daneben führt das Vorhaben auch zu einem Verlust von Sumpflwaldbeständen in der Aue der 
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Hengersberger Che, denen auf der Basis der BayKompV Schutzwürdigkeit im Sinne der Biotop- 

kartierung zu attestieren ist. Alle oben ewvähnten und vom Vorhaben direkt betroffenen Lebens— 

räume fallen unter den Schutz von 5 30 BNatSchG i.V.m. Art. 23 BayNat3chG. Für diese gesetzlich 

geschützten Biotope wird im Rahmen der Maßnahmen 241 A, 2.4 A und 4 ACEF ein gleichartiger 
Ausgleich erbracht. 

6 Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich erheb- 
licher UmWeltauswirkunge'n nach den Fachgesetzen

' 

6.1 Lärmschutzmaßnahmen 

Aufbauend auf den prognostizierten Ergebnissen der Verkehrsbelastungen für die südlich an- 

schließende und bereits fertig gestellte Ortsumgehung von Hengersberg - Schwarzach sind für die 

Lärmuntersuchung für das Prognosejahr 2035 folgende Verkehrsbelastungen angenommen wor- 

den, die in Unterlage 17.1 näher erläutert werden. 

Für die Baumaßnahme sind nach der Verkehrslärmschutzverordnung- 16.BlmSchV- unter Berück- 

sichtigung der „Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen- Ausgabe '1990“-RLS-90-Iärmtechni- 

sche Untersuchungen unter Einbeziehung der Außenwohnbereiche durchgeführt worden. 

Nach den durchgeführten Berechnungen wird für drei betroffene Wohngebäude in Kaltenbrunn 

(F|.Nrn. 165/2, 1273/22, 1273/5 Gemarkung Engolling) passiver Lärmschutz im Sinne der Lärm- 

vorsorge erforderlich. 

Die tatsächlich notwendigen Maßnahmen ergeben siéh‚_wie auch mögliche Entschädigungs-Ieis- 

tungen, aufgrund einer konkreten Objektprüfung. 

Im Einzelnen wird auf die Darstellung in Unterl'age 5 u4nd auf die Ausführungen der lärmtechnischen 

Berechnungen (Unterlage 17.1) verwiesen. 

lm März 2016 wurden Verkehrserhebungen mit der Feststellung der Belastungssituation auf der B 

533 im Bereich Auerbach von einem externen Büro durchgeführt, die Daten ausgewertet und in 

einem Verkehrsgutachten von Juli 2016 für das Pianfeststellungsverfahren dokumentiert. 

Im April 201 9 erfolgte eine Aktualisierung dieses Gutachtens. 
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Planungsfall 

mit Ortsumgehung Auerbach 
Prognose 2035 

Basmrifiungin mut) Einheiten Gesamtverkehr Werktag in 1000 Kü/24 Std. 
rot: Jahresmittel DTV in Kfz/Zd Std. 

Vedenrsunzersumung Auerbach 

Plan© 

auerbach 

wmv. Dr„|ng. Hamm Kunak 
München ac Sims 

Abbildung 32: Skizze Planungsfall Verkehrsprognose 2035 (GesamtverkehrWerktag in 1000 Kfz/24 h) 

Für die nächstgelegene Bebauung wurde nach den „Richtlinien für Lärmschutz an Straßen" — Aus— 

gabe 1990 — eine Berechnung durchgeführt Dié gemäß 5 2 der 16. BImSchV geltenden Grenz- 

werte der Lärmvorsorge in allgemeinen Wohngebieten und Dorfgebieten werden teilweise über-. 

schritten. 

Weiter entfernte Siedlungen sind bei der vorliegenden Maßnahme Iärmtechnisch nicht zu schüt- 

zen. Als Beispiel sei das Wohngebiet „Buchenhain“ im Norden von Auerbach genannt, bei dern 
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bereits bei der Bebauungsplanaufstellung eine Lärmbeeinträchtigung durch Straßen- und Gewer- 

belärm festgestellt und unter entsprechenden Auflagen genehmigt wurde. 

Die genauen Planunterlagen und Berechnungen sind in Unterlage 5 und 17.1 enthalten. 

Nach 5 41 Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmSchG) ist beim Bau oder der wesentlichen Ände— 

rung öffentlicher Straßen sicherzustellen, dass durch diese keine schädlichen Umwelteinwirkun— 

gen durch Verkehrsgeräusche hervorgerufen werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar 

.sind. 
‚ 

. . _
. 

Die Ermittlung der Lärmimmissionen des Straßenverkehrs erfolgte auf der Grundlage der „Richtli- 

nie für den Lärmschutz an Straßen, RLS-90", Ausgabe 1990 (gemäß Ministerialschreiben vom 

09.07.90, IlD9-43812-001/90). Diese Richtlinie wurde mit der sechzehnten Bundesimmissions- 

schutzverordnung (16. BImSchV) als verbindliche Vorschrift zur Berechnung von Schallimmissio- 

nen aus Straßenverkehr eingeführt 

Ihr zur Folge wird zur Beurteilung der Lärmbelastung durch Straßenverkehrslärm der sog. Beurtei- 

lungspegel Lr ermittelt, der rechnerisch getrennffür die Zeiträume Tag (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) 

und Nacht (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) berechnet wird. 

Gemäß 5 1 der 16. BImSchV gilt die Verkehrslärrnschutzverordnung für den Bau oder die wesent- 
liche Änderung von öffentlichen Straßen. 

Unter dem Bau von Straßen im Sinne des 5 1, Absatz 1 der 16.BlmSchV versteht man den Neu- 

bau, das heißt wenn die bestehende Trasse auf einer längeren Strecke verlassen wird und neue 

Grundstücksflächen in Anspruch genommen werden. 

Zur Vermeidung von Härtefällen im Bereich der Lärmvorsorge irn Übergangsbereich von beste- 

hender zu geplanter Trasse wurde die gesamte Maßnahme als Neubau betrachtet. 

Nach der 16. BImSchV besteht beim Neubau von Straßen oder bei einer wesentlichen Änderung 

bei Überschreitung der Vorsorgegrenzwerte Anspruch auf Schallschutzmaßnahmen. Zum Schutz 

der Nachbarschaft vor schädigenden Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche dürfen die 

Beurteilungspegel einen der folgenden Immissionsgrenzwerte nicht überschreiten: 

Gebietstyp Tag Nacht 

1. Krankenhäuser, Schulen, Kur- und Altenheime 57 Dezibel (A) 47 Dezibel (A) 

2. reine und allgemeinen Wohn-, sowie Kleinsiedlungsgebiete 59 Dezibel (A) 49 Dezibel (A) 

3. Kern-‚ Dorf- und Mischgebiete 64 Dezibel (A) 54 Dezibel (A) 

4. Gewerbegebiete 69 Dezibel (A) 59 Dezibel (A) 
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Die Art der Nutzung ergibt sich aus den Festsetzungen in den Bebauungsplänen. Sonstige in Be- 

bauungsplänen festgesetzte Flächen für Anlagen und Gebiete sowie Anlagen und Gebiete, für die 

keine Festsetzungen bestehen. werden — außer bei Wöhngebieten und Kleinsiedlungs-gebieten — 

entsprechend ihrer Schutzbedürftigkeit beudeilt. Wohngebäude im Außenbereich sind demnach 

der 3. Schutzkategorie (Kern-‚ Dorf- und Mischgebiete) zuzuordnen. Wird eine Nutzung nur am 

Tage oder in der Nacht ausgeübt, erfolgt die Beurteilung nur für diesen Zeitraum. Kleingartenge— 

biete im Sinne des Kleingartenrechts sind gem. VLärméchR 97 wie Mischgebiete zu beurteilen. 

6.2 Sonstigelmmi'ssionsschutzmaßn'ahmen 

Immissionsschutzmaßnahmen aufgrund einer Überschreitung der Grenzwerte für lmmissionen 

verkehrsbedingter Luftschadstoffe sind wegen der geringen Verkehrsmenge nicht erforderlich. 

Zur Abschätzung der verkehrsbedingten Belastungen durch Luftschadstoffe irn Bereich der Bau— 

maßnahme wurde eine lmmissionsprognose gem. der Richtlinie zur Ermittlung der Luftqualität an 

Straßen ohne oder mit lockerer Randbebauung (RLUS 2012) vorgenommen. 

Die Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV werden nicht überschritten. 

Eine gesundheitliche Gefährdung der Anwohner durch verkehrsbedingte Schadstoffimmissionen 

kann auf der Grundlage der Ergebnisse der Immissionsprognose ausgeschlossen werden. Aus 

lufthygienischer Sicht bestehen gegenüber dem Planungsvorhaben keine Bedenken. 

lm Einzelnen wird auf die Unterlage 17.3 (Ergebnisse der Luftschadstoffuntersuchung) vewviesen. 

Die durch das Vorhaben während der Bauzeit zu enNartenden Staub- und Schmutzeinwirkungen 

sind nicht wesentlich und überschreiten nicht die festgelegten Grenzwerte. 

6.3 Maßnahmen zum Gewässerschutz 

6.3.1 Wassergewinnungsgebiete 

Öffentliche Wassergewinnungsgebiete werden von der Straßenbaumaßnahme nicht berührt, so 

dass keine Maßnahmen zu deren Schutz erforderlich sind. 

Zu den Qu'ellfassungen im südlichen Bereich von Auerbach (Flurbezeichnung Pfarrerholz/Kühlei- 

ten) gibt die Gemeinde Auerbach folgende aktuelle Auskunft: 
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Die Anwesen in Auerbach und Kaltenbrunn sind, mit Ausnahme von wenigen Privatbrunnenbesit- 

zern, an die gemeindliche Wasserversorgung angeschlossen und werden mit Fernwasser aus der 

Trinkwassertalsperre Frauenau versorgt. Für die Quellfassungen bestehen keine Schutzzonen, 

eine Reaktivierungfür eine etwaige Trinkwasserversorgung kann daher ausgeschlossen werden. 

Das Thema Brauchwasserversorgung für den Dorfbrunnen (auf Fl.Nr. 26/10), den Pfarrhausbrun- 

nen (auf Fl.Nr. 27), einen Privatbrunnen (auf Fl.Nr. 24) sowie die Wasserfassung auf Fl.Nr. 19/1, 

alle Gemarkung Auerbach, wird im Rahmen des Feststellungsverfahrens behandelt. 

Eine_ Beweissicherung mit_quantitativer Messung und qualitativer Überprüfung ist rechtzeitig vor 

Beginn der Baumaßnahme mit den Grundeigentümern abzustimmen. 

Nach Aussage des Wassen1virtschaftsamtes Deggendorf in der Stellungnahme des Vorentwurfsr 

vom 02.05.2013 ist die öffentliche Wasserversorgung von der Maßnahme nicht berührt. 

Weitere Wasserschutzgebiete sind durch das Vorhaben nicht betroffen. 

Schutzgut Wasser 

Das Schutzgut Wasser umfasst die Oberflächengewässer mit Retentionsflächen, deren nachteiiige 

Veränderung nach Wasserhaushaltsgesetz (WHG) zu vermeiden ist. Überschwemmungsgebiete 

sind nach 5 77 WHG in ihrer Funktion als Rückhalteflächen zu erhalten. Hinsichtlich des ebenfalls 
zu betrachtenden Grundwassers ist eine Verschlechterung des mengenmäßigen und chemischen 

Zustands zu vermeiden. 

Als Oberflächenwasser (alle Gewässer III. Ordnung bis auf Hengersberger Che) verlaufen im Pla- 

nungsgebiet die Hengersberger Ohe (ab Einmündung Auerbächlein GW II) und mehrere namen- 
lose Wiesengräben, die von der B 533 gequert werden. ln der Nähe der Bundesstraße verlaufen 

der Mapferdinger Bach, der Eglseergraben, der Auerbach und weitere namenlose Wiesengräben. 

Beide Fließgewässer zählen nach der Wasserrahmenrichtlinie zum Flusswasserkörper F481, Hen- 

gersberger Ohe bis Hengersberg und Nebengewässer (BanyU 2019). Der ökologische Zustand 

wird im Steckbrief als mäßig angegeben, bei gutem Zustand von Saprobie, mäßigem bei Makro- 

phyten und Phytobenthos, sowie unbefriedigend bei Fischfauna und mäßigen Zustand hinsichtlich 

der „Allgemeinen Degradation”. Die Umweltqualitätsnormen bezüglich „flussgebietsspezifischer 

Schadstoffe" sind erfüllt. Der chemische Zustand ist ohne Betrachtung von Quecksilber und 

Quecksilberverbindungen als „Gut“ bewertet. 

Das festgesetzte Überschwemmungsgebiet der Hengersberger Ohe beinhaltet Flächen entlang 

des Bachlaufes und quert die B 533jeweils parallelzum Bach. Den Angaben in Unterlage 1 (Kap 
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6.33) und Unterlage 18 (Hydr'aulische Berechnung) nach ergibt sich keine Verschlechterung der 

Hochwassersituation. Der Retentionsraumverlust wird ausgeglichen. 

Nach den Wasserkörper-Steckbriefen nach WRRL zum Grundwasserkörper (s. UnweltAtlas Ge- 

wässerbewirtschaflung) sind die Grundwasservorkommen des Kristallin-Vilshofen an der Donau 

(1_G120) in Nachbarschaft zu Kristallin Passau (1_G121) in einem guten mengenmäßigen und in 

einem guten chemischen Zustand. 

Durch die richtliniengemäße Ausbildung der Entwässerungseinrfchtungen werden die Belange des 

Gewässerschutz'es ausfeichend berücksichtigt. 

Das Gewässerentwicklungékonzept für die Hengersberger Ohe vom 13.11.2008 wird durch. die 

Straßenbaumaßnahme nicht beeinträchtigt. 

Die Brücke über die Hengersberger Ohe wirdfmit ausreichend großer lichter Weite und Höhe ge— 

plant, die Hochwassersituation nicht verschärfen. 

Erhöhte Stoffeinträge sind nicht zu ewvarten; da es durch die Maßnahme selbst zu keiner Ver- 

kehrszunahme kommen wird (Verkehrsumlagerung). 

6.3.2 Private Wasserversorgung 

Die Wohngebäude auf Flnrn. 615/2 und 617/1 und 621 Gemarkung Auerbach sind an eine eigene 

Wasserversorgung angeschlossen. Die genaue Quellfassung mit Zuleitungen wurde dem Vorha- 

benträger bei einer Ortseinsicht mitgeteilt. Eine Beweissicherung mii quantitativer Messung und 

qualitativer Überprüfung wird rechtzeitig vor Beginn der Baumaßnahme mit den Grundeigentümern 

abgestimmt. Das weitere Vorgehen wird im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens, bzw. im Ent- 

schädigungsverfahren behandelt. 

Ähnliches gilt für drei weitere private Brunnen im Bereich von Kaltenbrunn, teilweise am Hang des 

Bergrückens positioniert (bei Bau km 1+022 rechts, 1+235 rechts und 1+360 rechts siehe 

Regelungsverzeichnis Nrn.: 66, 99 und 106 der Unterlage 11). 

Genauere Angaben zu diesen Brunnenanlagen sind dem Staatlichen Bauamt Passau nicht be- 

kannt. Es wird versucht, mit allen o.a. Beteiligten noch vor Einleitung des Verfahrens Kontakt auf- 

zunehmen, um nähere Einzelheiten in Erfahrung zu bringen. 

6.3.3 Überschwemmungsgebiet 

Im künftigen Trassenbereich (Straßendamm bei Bau km 0+280) und in Weiterführung der geplan- 

ten Talbrücke über die Hengersberger Ohe wird ein Überschwemmungsgebiet berührt und über- 

baut. 
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Während der Bauphase ehtsteht im Hochwasserfall ein geringfügiger Aufstau von ca. 10 cm am 

Bauwerk, der sich auf das notwendige temporäre Traggerüst sowie die Widerlager zurückführen 

lässt. 

Westlich des Brückenbauwerks würde auf einer kleinen Teilfläche im Wiesengrund ein Aufstau bis 

zu 15 cm Wasserhöhe entstehen. 

Aufgrund der Geländelage ist der Abfluss nach Ende des Hochwassers gewährleistet. 

Der in der Strömungsberechnung ermittelte Retentionsraumverlust mit ca. 1800 m“, verursacht 

durch d_ie Überbauung, wird südwestlich der Rothmühle direkt an der Hengersberger Ohe ausge- 

glichen. 

Die genauen Planunterlagen und Berechnungen sind in der Unterlage 18.2 einzusehen. 

6.4 Landschaftspflegerische Maßnahmen 

Das Landschaftspflegerische Zielkonzept orientiert sich an den im Untersuchungsraum vorgefun- 

denen Strukturen, den Vorgaben der Landschaftsplanung und dient dazu, die beeinträchtigten 

Funktionen des Naturheushaltes, sowie das Landschaftsbild wiederherzustellen oder neu zu ge— 

stalten.
_ 

Es wird auf die Ausführungen in Unterlage 19.1.1, Kapitel 3 verwiesen. 

6.4.1 Naturschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen (V-Maßnahmen) 

Zur Vermeidung artenschutzrephtlicher Verbotstatbestände sind vor allem aus Gründen des Fle- 

dermausschutzes folgende Venneidungsmaßnahmen geplant (siehe ausführliche Beschreibung 

des Maßnahmenkomplexes 6 in den Maßnahmenblättern, Unterlage 9.3): 
— Optimierung der Waldrandzone in ihrer Funktion als neue FIedermaus-Leitstruktur 

(Maßnahme 6.1 V) 
- Kleinflächige Beseitigung eines Waldbestandes und dauerhafte Offenhaltung zur Vermei- 

dung einer unerwünschten Leitwirkung auf Fledermäuse (Maßnahme 62 V) 
- Verzicht auf adäquate Eingrünungsmaßnahmen aus Gründen des Fledermausschutzes 

(Maßnahme 6.3 V) 

Der Maßnahmenumfang ergibt sich aus dem Erfordernis, für die betroffenen Fledermausarten eine 

Möglichkeit zu schaffen, die geplante Ortsumgehung im Bereich des östlichen Tunnelportals ohne 

signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko zu queren. 

Außerdem werden folgende Vorkehrungen zur Vermeidung durchgeführt, um Gefährdungen von 

geschützten Tierarten zu vermeiden oder zu mindern. 
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- Durchführung von Baumfällarbeiten und Gehölzbeseitigungen (auch im Wald!) im Zeit- 

raum von 1. Oktober bis 28. Februar und somit außerhalb der Fortpflanzungszeit der Fle- 

dermäuse bzw. Brut- und Aufzuchtzeiten der Brutvögel 

- Kontrolle potenzieller Fledermausquartiere vor den Baumfällungen 

- Bei Verlegung des Mapferdinger Baches wird das bisherige Bachbett beim Ablassen nach 

Fischen, (Groß—)Muscheln und Krebsen abgesucht, um die Tiere gegebenenfalls in andere 

geeignete Bachabschnitte umzusiedeln. 

Zur Verfieidung von Beeinträchtigungen schutzwürdiger Flächen sind darüber hinaus folgende. 

Vermeidungsmaßnahmen bei der Durchführung der Baumaßnahme vorgesehen (siehe ausführ- 

liche Beschreibung des Maßnahmenkomplexes 7 in den Maßnahmenblättern. Unterlage 9.3): 

- Abgrenzung des Baufeldes zum Schutz angrenzender schutzwürdiger oder empfindlicher 

Flächen vor Beeinträchtigungen während der Bauzeit (Maßnahme 7.1 V) 

- Keine Inanspruchnahme angrenzender schutzwürdiger oder empfindlicher Flächen 

während der Bauzeit (Maßnahme 7.2 V) 

- Frühzeitiges Unterpflanzen des zukünftigen Waldrandes (Maßnahme 7.3 V) 

- Verzicht auf Lagerflächen und Baustelleneinrichtungsflächen in Überschwemmungs- 

gebieten (Maßnahme 7.4 V) 

6.4.2 Maßnahmenkonzept 

Zentrale Bedeutung im Maßnahmenkonzept haben im vorliegenden Fall die Maßnahmen, die in 

Art und Umfang aufgrund rechtlicher Vorgaben zwingend notwendig sind; es handelt sich dabei 

um 

- Waldneubegründungen für den waldrechtlichen Ausgleich, 

- vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) iur Vermeidung artenschutz- 

rechtlicher Verbotstatbestände, 

- spezielle Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in gesetzlich geschützte Biotope gemäß 5 30 

BNat$chG i.V.m. Art. 23 BayNyat$chG‚ 

- Ausgleich für die Beseitigung von Gehölzbeständen gemäß Art. 16 BayNat8chG 

Der waldrechtliche Ausgleich für die vorhabenbedingten Waldverluste wird auf einem Grundstück ‘ 

des Vorhabenträgers erbracht das ca. 800 m nordöstlich des Bau-Endes liegt. Der nicht bewaldete 

Teil der Fläche dient dern Vorhaben als Auffüllungsfläche für übérschüssige Massen und wird an- 

schließend im Rahmen des Ausgleichskonzepts zur Neubegründung von Wald herangezogen. 

Vorhandene Waldbestände werden aufgewertet. Die Fläche grenzt direkt an ein bestehendes 

Waldgebiet an und steht über weitere Waldbestände in direktem räumlich-funktionalen Kontakt zu 
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den Wäldern des Eingriffsbereichs. Das Vorhaben findet in einem waldreichen Naturraum statt und 

führt zu keiner Betroffenheit von Wäldern mit besonderen Funktionen gemäß Waldfunktionsplan. 

ln Abstimmung mit der Forstverwaltung muss der waldrechtliche Ausgleich daher nicht in Form 

flächengleicher Waldneubegründungen (1:1 Ausgleich) erfolgen Als waldrechtlicher Ausgleich 

werden auch Maßnahmen zur naturschutzfachlichen Aufwertung vorhandener Waldbestände an- 

erkannt. Durch das Vorhaben gehen Waldbestände in einefi1 Umfang von rd. 1,5 ha verloren. Aus— 

geglichen werden diese durch Waldneubegründung auf einer Fläche von rd. 1,2 ha. Zusätzlich 

findet auf d_er Ausgleichsfläche in_ einem Umfang von ga. 0,4 ha eine Optimierung vorhandener 

Waldbestände statt. Die Flächensumme der Waldneubegründung und -aufwertung entspricht so- 

mit der Fläche der dauerhaften Waldverluéte. 

Das Vorhaben führt zu einem Verlust von Höhlenbäumen, die Fledermäusen potenziell als Le— 

bensstätten dienen können. Damit den betroffenen Fledermausarten auch langfristig geeignete 

Quartiere zur Verfügung stehen, wird als vorgezogene funktionserhaltende Ausgleichsmaßnahme 

(CEF-Maßnahme) die Entwicklung von Alt- und Biotopbäumen gefördert.-Dezuwe#den4mweiéeren 

. Da die Waldgrundstücke im 

nächsten Umfeld der beiden geplanten Tunnelportale und über dem Tunnel mit einer Fläche von 

insgesamt ca. 5 ha erworbenwerden konnten, wird diese Maßnahme in nächster Nähe zum Ein— 

griff und ausschließlich auf Waldflächen umgesetzt, die sich im Eigentum der öffefitlichen Hand 

befinden. Mit Hilfe der beschriebenen CEF-Maßnahme kann der artenschutzrechtliche Verbotstat- 

bestand der Schädigung von Lebensstätten umgangen werden. 

Der Waldrand westlich von Kaltenbrunn bildet eine Verbindungs- und Leitstruktur für Fledermäuse 

zwischen der Aue des Mapferdinger Baches und den südlich davon gelegenen Lebensräumen. 

Am östlichen Tunnelportal quert die geplante Ortsumgehung —wie auch bereits die bestehende B 

533 — diese bevorzugte Flugroute für strukturgebunden fliegende Fledermäuse. Durch den Bau 

des Tunnelportals wird in die Waldbestände eingegriffen und die Waldrandlinie damit in westlicher 

Richtung verschoben. Die künftige Waldrandlinie bildet unmittelbar wieder eine Leitstruktur für 

strukturgebunden fliegende Fledermäuse. Diese verläuft weit oberhalb des Tunnelportals und führf 

die Fledermäuse in einer Entfernung von deutlich mehr als 10 m um den Gefahrenbereich an der 
Straße herum. Durch ergänzende Maßnahmen (Waldrandoptimierung, Beseitigung unerwünschter 

Leitstrukturen) wird die künftige Leitstruktur in ihrer Funktionsfähigkeit gestärkt. 

lm Tal der Hengersberger Ohe quert die geplante Ortsumgehung ebenfalls eine bevorzugte Fle- 

dermausflugroute, die dort entlang des Flusses und der begleitenden, waldbestandenen Hangleite 

verläuft. Eine zentrale Bedeutung kommt dabei dem Fließgewässer zu, da es ein bevorzugtes 

Jagdhabitat für Fledermäuse und eine Leitstruktur für strukturgebunden fliegende Fledermausar- 
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ten darstellt. Da die Fledermäuse hier nah über der Gewässeroberfläche jagen, fliegen die kolli- 

sionsgefährdeten Arten in diesem Bereich vowviegend in niedriger Höhe über dem Gelände. Das 

Brückenbauwerk über die Hengersberger Ohe hat eine lichte Höhe von > 4,70 m (LH = ca. 7,00 m 

über Talgrund). Diese Bauwerkshöhe ermöglicht den Fledermäusen ein Unterqueren der Straße. 

Ferner ist zu berücksichtigen, dass es im Bereich der bestehenden Querung der Hengersberger 

Ohe durch die B 533 vor dem Ort Auerbach (mit sehr geländenaher Brücke und geringer lichten 

Höhe!) eher zu einer Erhöhung von Kollisionsrisiken der in Gewässernähe jagenden und queren- 

den Fledermäuse kommt. 

Es sind dahef im Bereich der neuefi Talquerung (Bauwerk O1) aufgrund der großen lichten Höhe 

keine besonderen Fledermaus-Schutzmaßnahmen vorgesehen. 

An den Ufersäumen des Flutgrabens und an straßenbegleitenden Gras-Krautsäumen der B 533 

nordwestlich von Kaltenbrunn gibt es vereinzelt Vorkommen des Dunklen Wiesenknopf-Ameisen- 

bläulings, der von dem Vorhaben direkt betroffen ist. Um den artenschutzrechtlichen Verbotstat- 

bestand der Schädigung von Lebensstätten zu umgehen, sind vorgezogene Ausgleichsmaßnah— 

men (CEF-Maßnahmen) erforderlich Diese sind an den Ufersäumen der Verlegungsstrecke des 

Mapferdinger Bachs vorgesehen. Dort werden für die Zielart neue Lebensräume geschaffen, in- 

dem Soden mit Vorkommen des Großen Wiesenknopfs aus dem Eingriffsbereich entnommen und 

auf die Ausgleichsfläche übertragen werden. Da die Verlegung des Mapferdinger Baches und die 

naturnahe Gestaltung der Verlegungsstrecke im Vorfeld des Straßenbauvorhabens realisiert wer- 

den muss, kann diese Maßnahme bereits vorgezogen umgesetzt werden, so dass sie die Kriterien 

einer CEF-Maßnahme erfüllt. 

Ergänzend zu dieser Maßnähme werden Soden mit Vorkommen des Großen Wiesenknopfs in die 

Wiesenbereiche nahe dem Mapferdinger Bach übertragen und in geeigneter Weise bewirkschaftet, 

um somit die lokale Population des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings zusätzlich zu Stärken. 

Für diese ergänzende Maßnahme werden Pflanzen des Großen Wiesenknöpfs aus Wiesenberei- 

chen bei Kaltenbrunn entnommen} die zur Überbauung vorgesehen sind, auf denen aber aufgrund 

des dort aktuell durchgeführten Mahdregimes der Dunkle Wiesenknopf-AmeisenbIäuling nicht vor- 

kommt. 

DieFunktionsfähigkeit der Maßnahmen für die Fledermäuse und den Dunklen Wiesenknopf-Amei- 

senbläuling werden im Rahmen des Risikomanagements überwacht, so dass im Bedarfsfall basie— 

rend auf den Ergebnissen des Monitorings durch den Vorhabenträger nachgebessert und ergänzt 

werden kann. 

Das Maßnahmenkonzept berücksichtigt außerdem, dass in einem Umfang von knapp 3.500 m2 

Lebensräume überbaut werden, die dem Schutz von 5 30 BNatSchG i.V.m. Art. 23 BayNatSchG 

unterliegen. Durch die naturnahe Gestaltungder Verlegungsstrecke des Mapferdinger Baches, die 
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Umwandlung von Fichtenaufforstungen auf nassen Talstandorten in standortgerechte Sumpfwäl- 

der und die Neuentwicklung von feuchten Hochstaudenfluren werden diese Lebensraumverluste 

gleichartig ausgeglichen. Eine detaillierte Flächenbilanz zu Betroffenheit und Ausgleich von ge- 

setzlich geschützten Biotopen gem. 5 30 BNat$chG i.V.m. Art. 23 BayNatSchG findet sich in Kap. 

6.2.2 des LBP (Unterlage 19.1.1). 

Ein Teil der Wertpunkte (Kompensationsbedarf gemäß Biotopwertverfahren) kann mit den nach 

Waldrecht zu leistenden Waldneubegründungen und -optimierungen‚ den CEF-Maßnahmen und 

den notwendigen Ausgleichsmaßnahmen für die betroffenen gesetzlich geschützten Biotope 

generiert werden. 

Zur vollen Deckung des Kompensationsbedarfs nach Wertpunkten sind als weitere Ausgleichs— 

maßnahmen Extensivierungen und Strukturanreicherungen auf weiteren Flächen im Umfeld des 

Bauvorhabens vorgesehen. Mit diesen Maßnahmen erfolgt die Neuschaffung bzw. Aufwertung von 

naturnahen Lebensräumen des Offenlands. In Verbindung mit der Neuschaffung von Waldlebens- 

räumen wird somit ein Ausgleich für das gesamte Spektrum der vom Vorhaben betroffenen Le- 

bensräume erbracht. 

Im Zuge des Bauvorhabens entsteht in Folge der Überbauung von Aue- und Talböden Kompen-_ 

sationsbedarf für die Beeinträchtigung der Bodenfunktionen. Im Rahmen des Ausgleichskonzepts 

findet an mehreren Stellen eine Nutzungsextensivierung auf Auestandorten statt. Die beeinträch- 

tigten Bodenfunktionen können auf diese Weis'e ausgeglichen werden, ohne dass sich zusätzlicher 

Flächenbedarf ergibt. 

Die Teilverlegung des Mapferdinger Baches führt zu einer Beeinträchtigung der Wasserfunktionen. 

Diese können durch die naturnahe Gestaltung der Verlegungsstrecke ausgeglichen werden. Die 

Maßnahmen am Mapferdinger Bach sind Teil des Ausgleichsbedarfs, allerdings wird kein Wert- 

punktegewinn im Rahmen des Biotopwertverfahrens angerechnet, da die Verlegung des Mapfer- 

dinger Baches Teil der technischen Planung ist. 

Die mit dem Bau der 0rtéumgehung verbundenen Beeinträchtigungen für das Landschaftsbild
A 

konnten durch die Tunnellösung erheblich gemindert werden. Die verbleibenden} Eingriffe in das 

Landschaftsbild werden durch die geplanten Gestaltungsmaßnahmen im Bereich der Straßenbe- 

gleitflächen ausgeglichen. Darüber hinaus führen auch die Maßnahmen zur Schaffung naturnaher 

Lebensräume auf den Ausgleichsflächen außerhalb des Straßenkörpers zu einer Bereicherung 

des Landschaftsbildes. 

Bei einem Teil der Ausgleichsmaßnahmen wird ausnahmsweise auf Flächen zugegriffen, die im 

Beeinträchtigungskorridor der geplanten Ortsumgehung liegen. Dies ist dadurch begründet, dass 

der Kompensationsbedarf in größtmöglichem Umfang auf Flächen der öffentlichen Hand realisiert 

werden soll, um auf diese Weise die agrarstrukturellen Belange zu berücksichtigen. Aus demsel- 
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ben Grund werden im Rahmen des entwickelten naturschutzfachlichen Maßnahmenkonzepts na- 

hezu keine Flächen komplett aus der Iand- und forstwirtschaftlichen Nutzung genommen, sondern 

lediglich in eine extensivere Nutzungsform überführt.

V 

Das naturschutzfachliche Maßnahmenkonzept wird ergänzt durch mehrere Vermeidungsmaß- 

nahmen, die baubedingte Beeinträchtigungen so weit als möglich reduzieren (siehe Kap. 6.4.1). 

Mit den Gestaltungsmaßnahmen entlang der Ortsumgehung soll der Straßenkörper in das Land- 

schaftsbild eingebunden und die Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds dadurch ausgeglichen 

werden. 

Die Gestaltungämaßnahmen auf den. Böschungen und Stéaßenbegleitflächen vérfolgen somit 

Iandschaftsästhetische Zielsetzungen. 

Beim Bepflanzungskonzept wird versucht, sensibel und individuell auf die räumlichen Gegeben- 

heiten des Gebiets zu reagieren. Gleichzeitig wird das Ziel verfolgt. die Böschungen und Straßen- 

nebenflächen visuell und ökologisch vielfältig zu gestalten. 

Insbesondere am östlichen Tunnelportal werden die Maßnahmen zusätzlich auf die Erfordernisse 

des Fledermausschutzes abgestimmt. sodass ihnen neben der gestalterischeri Aufgabe auch die 

Funktion einer Vermeidungsmaßnahme zukommt. 

Zusätzlich wird soweit möglich durch geeignete Bepflanzungen die Ablesbarkeit des Straßenver- 

laufes für die Verkehrsteilnehmer verbessert und damit die Verkehrssicherheit unterstützt Hierzu 

gehört auch, dass Sicherheitsabstände für Gehölze eingehalten und die erforderlichen Sichtfelder 

von Gehölzpflanzungen freigehalten werden. 

Zum Schutz vor einer übermäßigen Ausbreitung invasiver Neophyten ist eine rasche Begrünung 

der Straßenbegleitflächen vorgesehen. Auf eine eigendynamische Entwicklung der Vegetations- 

bestände wird daher verzichtet. 
.' 

Die naturnahe Gestaltung der Verlegungsstrecke des Mapferdinger Baches (Maßnahme 5.7 G) 

dient nicht nur der Neugestaltung des Landschaftsbildes, sondern ebenso als gleichartiger Aus- 

gleich für die Überbauung und Verlegung einer gem. 5 30 BNatSchG i.V.m. Art. 23 BayNat3chG 

gesetzlich geschützten naturnahen Fließgewässerstrecke Da die Verlegung des Bach]aufs als 

Téil der technischen Planung zu sehen ist, wird der neu entstehende naturnahe Bachlauf in der
' 

Wertpunktebilanz gem. BayKonipV nicht als Teil des Kompensationsumfangs berücksichtigt und 

daher\nicht als Ausgleichsmaßnahme, sondern als Gestaltungsmaßnahme behandelt. 

6.4.3 Maßnahmenübersicht 

Die einzelnen Maßnahmen sind in den Maßnahmenblättern (Unterlage 9.3) erläutert und im länd— 

schaftspflegerischen Maßnahmenplan (Unterlage 9.2; Blatt 1 - 7) dargestellt. 
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Insgesamt sind folgende Ausgleichs- (A), Ersatz- (E) Gestaltungs- (G) und Vermeidungsmaßnah- 

men (V) vorgesehen: 

Maßnahmen- . Dimension, 
nummer Kurzbeschrenbung der Maßnahme 

Umfang 

Ausgleichsmaßnahme für die Artengruppe der Fledermäuse (Einzelmaßnahme) 

Sicherung und Entwicklung von Alt- und Biotopbäumen zur Sicher- In einer Gebietskulisse 
stellung eines ausreichenden Baumhöhlenangebots für Fledermäuse von 5 ha Waldfläche 

1 ACEF 

Ausgleichsmaßnahmen zur Schaffung naturbetonter Lebensräume und zur Strukturanreiche- 
rung der Landschaft (Maßnahmenkomplex 2)

_ 

Grünlandextensivierung irn Bereich der Abgrabungsfläche für den 
2'1 A 

Retentionsraumausgleich 0’43 ha 

Extensivierung von Feuchtgrünland an der Hengersberger Ohe süd- 
2'2 A 

lich vor_1 Rothmühle 026 ha 

2 3 A Optimierung von Feucht— und Nasswiesen am westlichen Talrand der 
0 53 ha ' 

Hengersberger Ohe mischen Alperding und Rothmühle (Ökokonto) ' 

Umwandlung von Fichtenforsten auf nassen Standorten zu naturna- 
2'4 A 

hen Sumpfwäldern O'16 ha 

2 5 A Entwicklung von Bachauenwäldern und Grünlandextensivierung am 
1 1 5 ha ' 

Mapferdinger Bach 
'

' 

Grünlandextensivierung südwestlich von Vorderherberg 
2.6 A Hinweis (Tektur): der zusätzliche Kompensationsbedarf infolge der 953 0,64 ha 

Planungsänderungen wird auf dieser Fläche erfüllt. 

2.7 A Grünlandextensivierung östlich von Vorderherberg 1.32 ha 

Maßnahmen zum Waldausgleich und für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling 
(Einzelmaßnahmen) 

Waldneubegründung und — Optimierung als Ausgleich für Verlust von 3 WIA 
Waldflächen "7 “a 

Sodenentnahme an 
Ufer— und Straßen- 
säumen auf einer Länge 

4 ACEF 
Neuschaffung von Habitaten für den Dunklen Wiesenknopf—Ameisen— von ca. 200 m und 
bläuling Schaffung von 

geeigneten Habitaten 
auf einer Fläche von ca. 
300 rn2 

Ausgleichsmaßnahmen zur Neugestaltung des Landschaftsbilds (Maßnahmenkomplex 5) 

5.1 G Anlage magerer Standorte mitMagerrasenansaat 9:28 0,22, ha 

5.2 G Vomiegend dichte Strauchpflanzung 0.48 0,47 ha 

5.3 G Vorwiegend dichte Baum—Strauchpflanzung 0.55 0.65 ha 

5.4 G Anlage von Streuobstbeständen 7 Obstbäume 

5.5 G Pflanzung von Gewässerbegleitgehölzen 
„ 0.12 ha 

5.6 G Anlage von feuchten Hochstaudenfluren 0,01 ha 

547 G Anlage eines naturnahen Gewässerlaufs ca. 130 m Länge 
5.8 G Pflanzung von’Einzelbäumen (Hochstämme) 5—6 Einzelbäume 

Vermeidungsmaßnahmen aus Gründen des Fl'edermausschutzes (Maßnahmenkomplex 6) 

Optimierung der Waldrandzone in ihrer Funktion als neue Fleder- 
0 59 ha 6'1 v 

maus-Leitstruktur 
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Maßnahmen- . Dimension, 
nummer Kurzbeschreibung der Maßnahme 

Umfang 

Kleinflächige Beseitigung eines Waldbestands und dauerhafte Offen— 
6.2 V haltung zur Vermeidung einer unerwünschten Leitwirkung auf Fleder- 0,09 ha 

mäuse . 

6 3 v Verzicht auf adäquate Eingrünungsmaßnahmen aus Gründen des
n ' 

Fledermausschutzes 
“q 

Vermeidungsmaßnahmen im Bereich schuhwürdiger Flächen (Maßnahmenkomplex 7) 

Abgreniung des Baufelds zum Scfiutz angrenzender schutzwürdiger 
7.1 V oder empfindlicher Flächen vor Beeinträchtigungen während der Bau- ca, 150 lfm Schutzzaun 

zeit 

7 2 V Keine Inanspruchnahme angrenzender schutzwürdiger oder empfind-
n ' 

licher Flächen während der Bauzeit 
“q“ 

7.3 V Frühzeitiges Unterpflanzen künftiger Waldränder variabel 

7 4 V Verzicht auf Lagerflächen und Baustelleneinrichtungsflächen in Über-
n ' 

schwemmungsgebieten 
“q“ 

n.q4 = nichlquantifizierbar 

6.4.4 Gesamtbeurteilung des Eingriffs 

Die Auswirkungen auf die Biotop-‚ Habitat-‚ Boden—‚ Wasser— und Landschaflsbild- bzw. Er- 

holungsfunktionen, die im vorliegenden Fall nicht vermieden werden können und zu erheblichen 

Beeinträchtigen von Natur und Landschaft führen, sind als Eingriffe im Sinne der Eingriffsrege- 

lung gemäß 5 15 BNatSchG zu betrachten Eine Erheblichkeit im Sinne der Eingriffsregelung ist 

vor allem mit dem Verlust und der Beeinträchtigung hochwertiger Lebensräume, mit dem Funkti- 

onsverlust von Habitaten naturschutzrelevanter Tierarten, mit dem Funktionsverlust seltener und 

empfindlicher Böden, der Verlegung des Mapferdinger Baches sowie mit den nachteiligen Verän- 

derungen des Landschaftsbilds verbunden. 

Gemäß 5 1 5 BNatSchG ist der Verursacher verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch 

Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnah- 

men) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Als ausgeglichen gilt eine Beeinträchtigung, wenn 

und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederher- 

gestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. 

Als ersetzt gilt eine Beeinträchtiguhg, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Na- 

turhaushalts in dem betroffenen Naturraum in gleichwertigerWeise hergestellt sind und das Land- 

schaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist. 

108/118



B 533 — Ortsumgehung Auerbach — Tektur 
V 

Unterlage 01 T 
Feststellungsentwurf vorn 30.10201 9 Erläuterungsbericht 

Die mit der Odsumgehung Auerbach verbundenen Eingriffe in den Naturhaushalt sind im Sinne 

der Eingriffsregelung durch geeignete Maßnahmen ausgleichbar. 

Der Bedarf an Ausgleichsflächen wurde im Rahmen der vorliegenden Landschaftspflegerischen 

Begleitplanung nach den Vorgaben der Bayerischen Kompensationsverordnung (BayKompV) er- 

mittelt. Dementsprechend wurde zur Feststellung des Kompensationsbedarfs für die beeinträch— 

tigten Biotopfunktionen das Biotopwertverfahren angewendet, das mit der BayKompV eingeführt 

wqrde. Für die darüberhinaus beeinträchtigen Habitat-‚ Boden-‚ Wasser und Landschaftsbild— 

/Iandschaftsgebunden Erholungsfunktionen wurde der Kompensationsbedarf, wie in der Bay- 

KompV vorgesehen, verbaI-argumentativ begründet 

6.4.5 Abstimmungsergebnisse mit Behörden 

Bereits in den früheren Voruntersuchungen und speziell in der Phase der Vorentwurfserstellung in 

den Jahren 2012 l 2013 erfolgten Abstimmungen mit Behörden, wie z.B. Beteiligung von HNB, 

UNB, WWA, LRA Deggendorf, Gemeinde Auerbach, Amt für Landwirtschaft und Forsten mit Stel- 
lungnahmen zur Planungsphase Vorentwurf. 

6.5 Maßnahmen zur Einpassung in bebaute Gebiete 

Angaben zu diesem Punkt liegen nicht vor. 

6.6 Sonstige Maßnahmen nach Fachrecht 

Es ergibt sich keine dauerhafte Inanspruchnahme von Waldflächen. 

Während der‘Bauzeit werden Vorkehrungen getroffen, dass Biotope, Bodendenkmäler, bauliche 

Anlagen oder andere schützenswerte Bereiche über das Baufeld hinaus nicht geschädigt werden. 

Maßnahmen nach Waldrecht, Abfallrecht oder Denkmalschutzrecht sind demeit nicht veränlasst, 

können aber z.Bl für Bodendenkmale oder Baudenkmalsichtbeziehungen o‚ä. nicht völiig ausge- 

schlossen werden. 

Die Schutzbestimmungen für Versorgungsleitungen werden beachtet. 
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7 Kosten 

7.1 Gesamtkosten 

Für die Ausbaumaßnahme Ortsumgehung Auerbach wurde eine Kostenberechnung auf Grund- 

lage der aktuellen Baupreisentwicklung durchgeführt. 

Die Gesamtkosten in brutto (Stand Juli 2019) belaufen sich auf etwa 36.6 Mio. €. 

Die Kosten sind von der Bundesrepublik Deutschland zu tragen. 

Die irn Zusammenhang mit der Verlegung Änderung und Sicherung von Versorgungsleitungen 

entstehenden Kosten sind aufgrund bestehenderVereinbarungen (z.B. Rahmen-‚ Musterverträge) 

oder nach den Bestimmungen des bürgerlichen Rechts außerhalb der Planfeststellung zu regeln. 

Die Kostenregelung.bei Maßnahmen an öffentlichen Telekommunikationsleitungen (z.B. Leitungen 

der Deutschen Telekom AG) erfolgt nach den Bestimmungen des Telekommunikationsgesetzes 

(TKG). 

7.2 Baulastträger 

Baulastträger für die Maßnahme der B 533 Ortsumgehung Auerbach ist die Bundesrepublik 

Deutschland (Bundesstraßenvervvaltung). 

7.3 Beteiligung Dritter 

Eine Beteiligung Dritter ist nicht gegeben. 

8 Verfahren 

Zur Erlangung des Baurechts wird aufgrund des notwendigen Grunderwerbs und sonstiger Be- 

lange die Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens nach 517 Abs. 1 Bundesfernstraßenge- 

setz erforderlich. 

Mit dem Bau der Odsumgehung Auerbach darf erst nach Vorliegen der planungs— und haushalts— 

rechtlichen Voraussetzungen begonnen werden. 
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9 Durchführung der Baumaßnahme 

9.1 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

Bereits vor der Durchführung der Baumaßnahme werden funktionserhaltende Maßnahmen (GEF- 

Maßnahmen) durchgeführt. Eine Übersicht dieser vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen sowie 

der relevanten Entwicklungszeiten ist unter Kapitel 5.2 dargestellt. 

9.2 Bauabschnitte 

Bei einer Gesamtlänge von 1,4 km der Hauptstrecke, der notwendigen Verlegungsstrecke mit ca 

550 m bei Kaltenbrunn und den komplexen Ingenieurbauwerken kann die Baumaßnahme nur in 
einem Zuge erfolgen. Eine Aufteilung in verkehrswirksame Bauabschnitte ist aufgrund der Zwangs- 

punkte in Lage und Höhe sowie des örtlich zusammenhängenden Maßnahmenumfanges nicht 

möglich. 

9.3 Erschließung der Baustelle 

Die Erschließung des Baufeldes erfolgt über das vorhandene Straßen- und Wegenetz. 

Teilweise werden dazu bereits im Vorfeld der Baumaßnahme neue Wege und Zufahrten, die in der 
Gesamtplanung vorgesehen sind, baulich vorgezogen. 

Zur Errichtung der Talbrücke (BW 01-Talraum Hengersberger Che) werden bauzeitliche proviso- 

rische Zufahrten erforderlich. die sich bereits lagemäßig auf dem späteren Straßenkörper befinden 

werden. 

Zur Hinterfüllung des westlichen Widerlagers und zur Herstellung der notwendigen Anrampung der 

Baustraße zwischen Bau-km 0+300 und 0+400 werden Aushubmassen (einbaufähiges Material) 

aus dern östlichen Voreinschnitt des Tunnels von ca. Bau-km 0+940 bis ca Bau-km 0+990 bei 

Kaltenbrunn entnommen 

Nach der Fertigstellung der Brücke können die Vorarbeiten für den Tunnel Auerbach beginnen. 

Die Baustellenzufahrt zum Tunneleinschnitt steht mit der Talbrücke bereits zur Verfügung, die Ar- 

beiten am Absetzbecken und Voreinschnitt West können dann erfolgen 
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Der Tunnel (BW 02) wird aus baulogistischen Gründen (Baustellenerschließung und Baustellen- 

einrichtung, Minimierung der Wasserhaltungskosten) und aus Lärmschutzgründen von West nach 

Ost aufgefahren, d.h. der Massentransport könnte dann bereits über das errichtete Bauwerk 01 

erfolgen und das Ausbruchsmaterial (Lockermaterial, Felsgestein) auf einer für den Baubetrieb 

fest eingeplanten Fläche der Baustelleneinrichtung zwischen Bau-km'0+180 links und Bau—km 

0+300 links äußerhalb des Überschwemmungsgebietes zwischengelagert, aufbereitet oder bereits 

als Baumaterial für die Dammschulter im ersten Abschnitt der Neubaustrecke eingebaut werden. 

Weiteré Details sind in Unterlage 16.1/1 (3.2 Bauverfahren) enthalten. 

Die Brücke 03 bei Kaltenbrunn kann eventuell vorab neben der bestehenden Bundesstraße gebaut 

werden.
. 

Entsprechende Absicherungen zur B 533 während der Bauphasen sind dabei notwendig. 

Der Verkehr auf der Bundesstraße soll dabei mit einer Zuwegung über die bestehende und neu zu 

errichtende Maginger Straße aufrechterhalten werden. Unter Einbeziehung der vorhandenen, für 

bauliche Zwecke fest eingeplanten Lagerfläche, (RV-Nr. 68, Flnr. 169/2 Gmkg. Engolling) kann 

dies ermöglicht werden. 

Die vorgesehene Stützkonstruktion (RV-Nr. 81) von Bau-km 1+160 links bis Bau-km 1+228‚50 

auf der westlichen Straßenseite der B 533 ist vor den geplanten Straßenbauarbeiten ‚zu errichten. 

Bei entsprechender technischer Absicherung zur bestehenden B 533, mit Einbeziehung des not- 

wendigen Arbeitsraumes für die Stützkonstruktion, kann die Errichtung möglichenrveise vollständig 

unter der Aufrechterhaltung des Verkehrs auf der Bundesstraße umgesetzt werden. Sollte der 

Baubetrieb unter diesen Bedingungen nicht möglich sein, wird eine Vollsperrung der B 533 in die- 

sem Bauabschnitt erforderlich. 

Für die baulichen Maßnahmen der Verlegung des Mapferdinger Baches auf eine Länge von ca. 

130 m und einen Teil der neuen GVS in der Nähe_des Kreisverkehrsplatzes, ist die temporäre 

Zuwegung über das gemeindliche Straßennetz (Mühlbachstraße - Am Buchenhain) geplant. 

HeWäßfiühmngé%ämhheß%geédgfiéemhepmflswßeheßauäelle%uähßauäefinn 

1-8/3-und4-FH—Gemeerng-Aueéaeh. 

Weitere Details für die baubetriebliche Umsetzung der Brücken, des Tunnels und der Straßenbau- 

arbeiten sind im Rahmen der Ausführungsplanung und in der der Phase der Ausschreibung fest- 

zulegen. 
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9.4 Verkehrsführung in der Bauzeit l Umleitungen 

Die Baustelle ist über das öffentliche Straßennetz (B 533) und den Kreisstraßen DEG 25 und DEG 
14 in Verbindung mit den örtlichen Gemeindestraßen zu erreichen.

V 

Beim Neubau der Trasse in Teilabschnitten im freien Gelände, abseits der bestehenden B 533, ist 

mit keinen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. 

Der Straßenbau im Bereich der bestehenden B 533 in Kaltenbrunn und im weiteren Verlauf in 

nördlicher Richtung mit dem H_anganschnitt am Mapferdinger Berg, kann n_ur während einer Volk 
sperrung durchgeführt werden.

' 

Hierzu sind temporäre Umleitungen über das klassifizierte Straßennetz vorgesehen. 

Ggf. sind Abstimmungen mit Behörden und Kommunen im Zuge der weiteren Verfahrensschritte 

notwendig. 

9.5 Bautabuflächen 

Die Baufeldgrenzen der Eingriffe sind in den Unterlagen der naturschutzfachlichen Belange dar- 

gestellt (Unterlage 9.1 ff.). ‚ 

Weitere Flächen für die Baudurchführung stehen nicht zur Verfügung. 

9.6 Einwirkungen auf Gewässer in der Bauzeit 

lm Bereich der Neubaustrecke wird in das festgesetzte Überschwemmungsgebiet durch die Stra- 

ßendammschüttung bei Bau-km 0+300 und den Bau der Talbrücke BW 01 eingegriffen. 
Dazu gehört auch der Bau einer Behelfsbrücke (zeitlich begrenzt) über die Hengersberger Che im 

unmittelbaren Umfeld der Brückenbaumaßnahme (vgl. Unterlagen 9.2/1 und 18). 

Bei Kaltenbrunn wird für den Bau des Kreisverkehrsplatzes, der künftigen GVS nach Maging und 
den Rückhalte-und Absetzbecken, dié Verlegung des Mapferdinger Baches auf einem Teilstück 

von ca. 130 m Länge notwendig. 
Aus bau- und naturschutzfachlicher Sicht ist dabei zu beachten, dass Weder Sand noch deren 

Feinteile aus der Baustelle in den Altbestand des Mapferdinger Baches abgeschwemmt werden 

dürfen. 

Insbesondere die Einleitung von Sand in den sensiblen Bereich der Hengersberger Ohe ist unbe- 

dingt zu vermeiden. Dazu dient auch die vorgezogene bauliche Maßnahme der Errichtung des 
Regenrückhalte— und-A-beeébeckens auf der nördlichen Seite des östlichen Widerlagers von BW 
01 in der Nähe des künftigen Tunnelportals West. 
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Für die einzelnen Bauphasen sind geeignete Sand-und Schlammfänge herzustellen und deren 

Funktionsfähigkeit aufrechtzuerhalten. 

Ein sachgerechter und umsichtiger Umgang mit boden- und wassergefährdenden Stoffen (wie Öle, 

Schmier- und Treibstoffe) ist.absolut gefordert. 

Auf eine Lagerung von Materialien in diesen sensiblen Bereichen der Gewässer wird größtmöglich 

verzichtet. 

9.7 Umg'ang mit Altlasten 

Im alten Straßenkörper der B 533 bei Kaltenbrunn ist mit den üblichen Altlasten in Form von Chlo- 

riden bei Banketten und Frostschutz zu rechnen. 

Belastete Böden und sonstige Oberflächen im unmittelbaren Umfeld der Straße sind fachgerecht 

normkonform zu entsorgen 

Bei einem älteren Straßenbelag können Teer- bzw. pechhaltige Bestandteile nicht ausgeschlossen 

werden. 

Sollten Altlasten im Bereich der Baustrecke und des Umfeldes vorgefunden werden, ist eine fach- 

gerechte Entsorgung unter Berücksichtigung aller gesetzlichen Anforderungen sicher zu stellen 

und durchzuführen. 

9.8 Angaben zur Kampfmittelfr_eiheit 

Die geplante Trasse in Auerbach führt mit größter Wahrscheinlichkeit nicht über Kampfmittelver- 

dachtsflächen. 

Dennoch muss vor der Ausschreibung und-dem Beginn der Baumaßnahmé das Baufeld auf 

Kampfmittel aus der Zeit des 2. Weltkriegs überprüft werden. Diesbezüglich gelten die-Bestimmun- 

gen der Gefahrenabwehrverordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel (Kampr — 

GAVO). 

9.9 Grunderwerb und Entschädigung der Grundstückseigentümer 

Die für die Baumaßnahme benötigten Grundstücksflächen sind dem Grundenwerbsverzéichnis — 

Unterlage 10.2 und den Grunderwerbsplänen Unterlage 10.1 zu entnehmen. 
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Die Flächen sind im Grundewverbsvemeichnis als „zu ewverben“‚ als „vorübergehend“ in Anspruch 

zu nehmen „bzw. als „dauernd zu beschränken" ausgewiesen und in den Grunderwerbsplänen 

durch entsprechende Signaturen/Farben dargestellt bzw. gekennzeichnet.
‘ 

Mit vielen von der Maßnahme Betroffenen wurden bereits im Vorfeld vor der Einleitung des Fest- 

stellungsverfahrens Grundemlerbs- und Entschädigungsverhandlungen geführt. 

Die für die Baumaßnahme erforderlichen Ausgleichsflächen konnten bereits im Vorfeld größten- 

teils erworben werden. 
_ 

V v 

Ein Einzelgebäude direkt im Trassenbereich auf F|nr.1266/5 Gemarkung Engolling im Ortsteil Kal- 

tenbrunn gelegen, ist im freien Erwerb gekauft worden. 

Das Objekt wurde bereits rückgebaut. 

Teilweise sind Flächen in unmittelbarer Nähe der vorgesehenen Baumaßnahme für die Zwischen- 

Iagerung, den Einbau von Überschussmassen bzw. für temporäre Baustelleneinrichtungen vorge- 

sehen. 

Die vorübergehende Inanspruchnahme von Flächen für Beheifsumfahrungen, Baustrecken etc. ist 

in den Planunterlagen enthalten. 

ln Mapferding ist westlich der B 533 auf F|nr. 1348, Gemarkung Engolling vor der Realisierung 

einer Ausgleichsfläche eine Geländeauffüllung aus Überschussmassen im Zuge des Massenaus- 

gleiches vorgesehen. 

Weiterhin wird ein freihändiger Grunderwerb für die noch erforderlichen Flächen im Trassenbe- 

reich angestrebt. 

Beweissicherung: 

Der gesamte Einflussbereich des Tunnelvortriebes liegt unter unbebauten bzw. rein forstwirtschaft- 

lich genutzten Flächen (Wäldbereich Bergrücken südlich von Auerbach). 

lm Abstand von ca.150 m zur Tunnelachse, soll an den Wohn- und Wirtschaftsgebäuden eine 
Beweissicherung durchgeführt werden (betroffene Gebäude vgl. Unterlage 5/1 und Unterlage 

16.1/2). 

Während des Sprengvortriebes sind an geeigneten Stellen im Bereich der näheren Wohn- und 

Wirtschaftsgebäude Erschütterungsmessungen durchzuführen (siehe Unterlage 16.1/1, Seiten 18 

u. 19). 
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Eine weitere Beweissicherung ist im Bereich Bau—km 1+220 links für die Wohngebäude Kalten- 

brunn 1 und Kaltenbrunn 2 vorgesehen. 

Diese ist notwendig, aufgrund der in unmittelbarer Nähe durchzuführenden Baumaßnahme und 
' 

den östlich der Bundesstraße vorgesehenen Felsarbeiten mit großen Geländeabgrabungen am 

bestehenden Steilhang. 

Die Beweissicherung soll auch den direkten Umgriff einer Stahldruckrohrleitung, kommend aus 

einer Wehranlage bei der Schleifmüh[e und die Turbinenanlgge im Wohngebäudepeinhalten. 

9.10 Zeitliche Abwicklung 

Für die gesamte Baumaßnahme „Ortsumgehung Auerbach“ wird mit einer Bauzeif von mindestens 

4 bis 5 Jahren gerechnet. 

Die geschätzte Bauzeit für den Tunnel beträgt ca. 24 Monate (siehe Unterlage 16.1/1). 
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